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1. Beteiligte Rollen, Gebiete, Objekte und Begriffsbestimmungen 

1.1.  Rollen, Objekte und Gebiete 
Rollen 

• Bilanzkoordinator (BIKO) 

• Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) 

• Lieferant (LF) 

• Netzbetreiber (NB) 

• Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
Objekte 

• Bilanzkreis (BK) 

• Marktlokation 
Gebiete 

• Bilanzierungsgebiet (BG) 

• Regelzone (RZ) 

1.2.  Begriffsbestimmungen 

Im Übrigen, insbesondere zu den Bestimmungen der „Marktlokationen“ und „Messlokationen“ 
wird auf das entsprechende Kapitel in dem Dokument „Geschäftsprozesse zur Kundenbelie
ferung mit Elektrizität (GPKE)“ verwiesen. 

2. Zeitreihen, Aggregationen und Kategorien 
Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht der in diesem Dokument verwendeten Be
zeichnungen für Zeitreihen dar. Rechts sind die Bezeichnungen zu finden, die es ermöglichen 
die höchste Granularität zu beschreiben. Von rechts nach links sind dann die Überbegriffe für 
die jeweils rechts davon befindlichen Begriffe zu finden. Das heißt z. B.: „Abrechungssum
menzeitreihe“ ist der Oberbegriff unter denen BAS, DZR, FPE, FPI, SRE und SRI zusammen
gefasst werden.  
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Abbildung 1: MaBiS-Zeitreihenübersicht 
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In der nachfolgenden Tabelle „Übersicht Summenzeitreihen“ werden die Summenzeitreihen 
der 3. Ebene der Abbildung 1 weiter konkretisiert. 

 

Der Aufbau der Tabelle ist wie folgt: 

• Bezeichnung der Summenzeitreihe: In diesem Dokument verwendete Bezeichnung 
der entsprechenden Summenzeitreihe, deren Eigenschaften etc. über die weiteren 
Spalten der Tabelle definiert und beschrieben werden. 

• Verantwortlich: Aufführung der Rolle, die für die Aggregation der Energiemengen, 
deren Ergebnis die Summenzeitreihe darstellt, den Versand und die Versionierung der 
Summenzeitreihe verantwortlich ist (ÜNB, NB, BIKO).  

• Empfänger: Aufzählung der Rollen, welche die Summenzeitreihe erhalten. 

• Bezugszeitraum: Zeitraum, den die Summenzeitreihe umfasst (Monat = vollständiger 
Bilanzierungsmonat oder Tag = vollständiger Vortag).  

• Aggregation: Objekte und Gebiete, die der Marktlokation oder der Tranche zugeord
net sind und bilanzierungsrelevante Merkmale der Marktlokation oder der Tranche, 
auf deren Basis die jeweilige Summenzeitreihe zu bilden ist. Nähere Erläuterungen, 
siehe Kapitel 3.9 „Aggregation“. 

• Für BKA abrechnungsrelevant: Aussage, ob die Summenzeitreihe in der BKA Be
rücksichtigung findet. 

Im ersten Teil der Tabelle werden die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (BG-SZR), 
Bilanzkreissummenzeitreihe (BK-SZR) und Lieferantensummenzeitreihe (LF-SZR) be
trachtet. Da sich die BG-SZR und BK-SZR mit Verantwortlichkeit beim ÜNB im Bezugs
zeitraum unterscheiden und zudem die Aggregationsverantwortung für die BK-SZR und 
LF-SZR beim NB oder ÜNB liegen kann, wurde für diese Summenzeitreihen eine zusätzli
che Kategorisierung eingeführt: 

o Kategorie A: Aggregation durch NB, Bezugszeitraum Monat, 
o Kategorie B: Aggregation durch ÜNB, Bezugszeitraum Monat 
o Kategorie C: Aggregation durch ÜNB, Bezugszeitraum Tag 

Um diese Summenzeitreihen in der Tabelle und dem nachfolgenden Dokument eindeutig 
bezeichnen zu können, wird die Bezeichnung der Summenzeitreihe um die entspre
chende Kategorie ergänzt (z. B. BG-SZR (Kategorie B)).   

Im zweiten Teil der Tabelle werden weitere Summenzeitreihen dargestellt, die dieser Ka
tegorisierung nicht unterliegen. 
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Bezeichnung der  
Summenzeitreihe 

Verant
wortlich 

Empfän
ger 

Bezugs
zeitraum 

Aggregation 

Für BKA  
abrech
nungsrele
vant 

Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe: 

Die BG-SZR umfasst die Energiemengen aller Marktlokationen und Tranchen mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung eines BG des NB, unter Berücksichtigung der in der Spalte 
„Aggregation“ genannten Objekte, Gebiete bzw. Merkmale. 

BG-SZR (Kategorie B) ÜNB 
NB 

BIKO 
Monat 

BG, Span
nungs-
ebene, Zeit
reihentyp 
(ZRT) 

ja 

BG-SZR (Kategorie C) ÜNB NB Tag 
BG, Span
nungs-
ebene, ZRT  

nein 

Bilanzkreissummenzeitreihe: 

Die BK-SZR umfasst die Energiemengen aller Marktlokationen und Tranchen, die dem je
weiligen BK des BKV zugeordnet sind, unter Berücksichtigung der in der Spalte „Aggrega
tion“ genannten Objekte, Gebiete bzw. Merkmale. Zudem sind bei der BK-SZR (Kategorie 
A) die Differenzzeitreihe (DBA) und Verlustzeitreihe (VZR) enthalten. 

BK-SZR (Kategorie A) NB 
BKV 

BIKO 
Monat 

BG, BK, 
ZRT  ja 

BK-SZR (Kategorie B) ÜNB 
BKV 

BIKO 
Monat BG/RZ, BK, 

ZRT  
ja 

BK-SZR (Kategorie C)  ÜNB BKV Tag RZ, BK, 
ZRT  

nein 

Lieferantensummenzeitreihe: 

Die LF-SZR umfasst die Energiemengen aller Marktlokationen und Tranchen, die dem je
weiligen LF zugeordnet sind, unter Berücksichtigung der in der Spalte „Aggregation“ ge
nannten Objekte, Gebiete bzw. Merkmale. 

LF-SZR (Kategorie A) NB LF Monat 
BG, BK, LF, 
ZRT nein 

LF-SZR (Kategorie B) ÜNB LF Monat 
BG/RZ, BK, 
LF, ZRT nein 

Weitere Summenzeitreihen 
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Bezeichnung der  
Summenzeitreihe 

Verant
wortlich 

Empfän
ger 

Bezugs
zeitraum 

Aggregation 

Für BKA  
abrech
nungsrele
vant 

Deltazeitreihenübertrag 
(DZÜ) 

ÜNB 
NB 

BIKO 
Monat BG ja 

Netzzeitreihe (NZR) NB 
NB 

BIKO 
Monat - ja 

Abrechnungssummenzeit
reihe 

BIKO 

ÜNB 

BKV 

NB 

Monat - ja 

Tabelle 1 Übersicht Summenzeitreihen 

Weitere Beschreibungen zu diesen Summenzeitreihen sind in Kapitel 3 „Rahmenbedingun
gen“ zu finden. 

3. Rahmenbedingungen 
Die nachfolgend beschriebenen Prozesse sind unter anderem auf die Einzelzeitreihen, die 
den Energieverbrauch von Marklokationen, die Energieeinspeisung von Marktlokationen und 
die Energieeinspeisung von Tranchen einer Marktlokation angeben, anzuwenden. Um die 
Lesbarkeit der Prozessbeschreibung zu vereinfachen, sind die Prozesse ausschließlich für 
das Objekt „Marktlokation“ beschrieben, sie gelten aber auch für die Tranche. Auf die Doppel
aufzählung von Marktlokation und Tranche wird daher nachfolgend verzichtet. 

In den Fällen, in denen am Prozess Beteiligte aufgrund von Personenidentität „mit sich 
selbst“ zu kommunizieren hätten, bleibt für die davon betroffenen Prozessschritte eine Abwei
chung in Bezug auf die prozessuale Ausgestaltung oder des zu verwendenden Datenformats 
zulässig, soweit sich aus geltendem Recht oder aus behördlichen Entscheidungen nichts Ab
weichendes ergibt. 

Es sind die Mitteilungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur MaBiS 3.0 und der Umset
zungsfragenkatalog zur MaBiS 3.0 in den jeweils gültigen Fassungen zu beachten. 

Für den Datenaustausch, Datenformate und Nachrichtentypen siehe entsprechendes Kapitel 
in dem Dokument „Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität“ (GPKE). 

3.1. Werktagsdefinition 

Der Werktag (WT) ist gemäß der BNetzA-Festlegung „Geschäftsprozesse zur Kundenbeliefe
rung mit Elektrizität (GPKE)“ definiert. 
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3.2. Umgang mit Fehlern 

Die Meldungen der Fehler, die im Rahmen des elektronischen Datenaustauschs zwischen 
den Marktteilnehmern ausgetauscht werden können, d. h. die zugehörigen Fehlergründe und 
-Codes und ihre Verwendung, sind in den relevanten EDI@Energy-Dokumenten beschrieben. 
Sollte es im Rahmen der in diesem Dokument beschrieben Prozesse zu Fehlern kommen, für 
die in den relevanten EDI@Energy-Dokumenten keine Codes vorhanden sind, so sind die In
formationen zu diesen Fehlern auf einem anderen Weg als via EDIFACT zwischen den 
Marktteilnehmern auszutauschen. 

3.3. Bindungswirkung der Datenlage aus den Wechselprozessen 

Grundlage für jegliche Zuordnung von Energiemengen zu LF und BK im Rahmen der BKA 
sind die nach der jeweils aktuell gültigen GPKEinkl. Mitteilungen der BNetzA, die weitere pro
zessuale Regelungen zu diesen Zuordnungen treffen) zwischen NB und LF ausgetauschten 
Daten.  

Die Zuordnung von Energiemengen einer Marktlokation zu einem LF bzw. zu dem von die
sem benannten BK im Rahmen der BKA ist nur zulässig, soweit  

a) dem LF für die betreffende Marktlokation in der Vergangenheit, jedenfalls aber bis zu 
den nach der jeweils aktuell gültigen BNetzA-Festlegung bis zum Wirksamwerden des 
Bilanzkreiswechsels einzuhaltenden Vorlauffristen, eine ordnungsgemäße Anmelde
bestätigung des NB vorlag bzw. eine Ersatz- oder Grundversorgungsanmeldung durch 
den LF bestätigt wurde und dem LF seitdem auch keine ordnungsgemäße Abmelde
bestätigung des NB für diese Marktlokation zugegangen ist 

oder 

b) der LF (ggf. in Abstimmung mit dem BKV) und der NB abweichend von den vorge
nannten Fällen bilateral die Zuordnung von Energiemengen einer Marktlokation zum 
LF bzw. zu einem BK vereinbaren. 
 

Bei einer Marktlokation mit ÜNB-Aggregationsverantwortung ist der ÜNB in die vorherstehend 
aufgeführte Abstimmung, insbesondere zu Ziffer b), gleichberechtigt mit einzubeziehen. Zu 
einer rückwirkenden Änderung der Stammdatenlage kann es nur durch Zustimmung aller Be
teiligten kommen. 
Diese Grundsätze gelten gleichermaßen im Rahmen der Erstübersendung einer Summen
zeitreihe wie auch für die Übermittlung von Korrekturen bis zum Ende der Clearingfrist sowohl 
für die BKA (ohne KBKA) als auch im Rahmen einer eventuellen Korrekturbilanzkreisabrech
nung (KBKA). 

3.4. Vollständige Zuordnung von Energiemengen  

Zu jedem Zeitpunkt ist eine vollständige Zuordnung der in einem BG erzeugten und ver
brauchten Energiemengen zu BK zu gewährleisten. 

Insbesondere hat der NB die Energiemengen, die den folgenden ZRT zugeordnet sind, ge
sondert zu erfassen: 
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• Erneuerbare Energien Gesetz-Einspeisezeitreihen (EEG-Einspeisezeitreihen) 
• VZR 
• DBA 

Die EEG-Einspeisungen sind, getrennt nach Energiearten, in typenreinen Zeitreihen zu er
fassen.  

Die VZR hat die ermittelten Netzverluste auszuweisen. 
 
In den nachfolgenden Formeln für die DBA, die ÜNB-DZR und die NB-DZR handelt es sich 
um Saldo-Berechnungen. Ein Saldo definiert sich als Differenzmenge, die sich nach vorzei
chengleicher Aufrechnung der Einzelpositionen ergibt. Der Saldo wird je ¼h berechnet. Die 
Saldobildung wird in den Formeln mit „Saldo [ … ]“ dargestellt. 
 
Im nachfolgenden muss der NB, der nicht der Verantwortliche für die Bildung der NZR ist, für 
„Alle NZR Importe in eigenes BG“ und „Alle NZR Exporte aus eigenem BG“, vor Einfügen der 
Werte in eine Berechnung, die Energieflussrichtung umkehren. 
 
Ermittlung der DBA aus Sicht des BG 
 
Der NB bildet die DBA nach der folgenden Formel: 
 
Saldo [ 
+ Alle NZR Importe in eigenes BG 
+ Alle BK-SZR (Kategorie A) für Einspeisung (¼ h gemessene und Profileinspeisungen) 
+ Alle BG-SZR (Kategorie B) für Einspeisung (¼ h gemessene) 
- Alle NZR Exporte aus eigenem BG 
- Alle BK-SZR (Kategorie A) für Entnahme (¼ h gemessene und Profilentnahmen) 
- Alle BG-SZR (Kategorie B) für Entnahme (¼ h gemessene) 
- VZR  
] 
= DBA 
 
Die DBA wird je ¼ h getrennt nach Vorzeichen aufgeteilt. Somit entsteht ein DBA Import in 
das eigene BG und ein DBA Export aus dem eigenen BG. 

- Dem DBA Import in das eigene BG werden alle ¼ h Werte zugeordnet, die negativ 
sind und anschließend mit (-1) multipliziert. 

- Dem DBA Export aus dem eigenen BG werden alle ¼ h Werte zugeordnet, die positiv 
sind. 
 

 
Ermittlung des DZÜ je BG aus Sicht der RZ 
 
Der ÜNB ermittelt auf Basis der ihm vorliegenden Daten je BG einen DZÜ. Der DZÜ enthält 
die Energiemenge der ungeklärten Clearingfälle auf Ebene der Marktlokation zum Ablauf der 
Clearingfrist, für die aus Sicht des ÜNB der NB / MSB verantwortlich ist. Ungeklärte Clearing
fälle auf Ebene der Marktlokation, die der MSB zu verantworten hat, hat der NB in seine NB-
DZR aufzunehmen. Der DZÜ wird abrechnungsrelevant, sofern die Sicht des ÜNB durch den 
NB durch eine positive Prüfmitteilung bestätigt wird. 
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Die Energiemenge einer Marktlokation kann für den gleichen Zeitraum keiner, einer oder 
mehreren BK-SZR (Kategorie B) bzw. BG-SZR (Kategorie B) zugehörig sein, wobei in den 
Fällen, in denen sich die Energiemenge der Marktlokation für den Bilanzierungsmonat im 
Laufe der Zeit verändert hat, es dazu kommen kann, dass in den genannten SZR unter
schiedliche Versionen der Energiemenge dieser Marktlokation eingeflossen sind. 

Der ÜNB bildet für jede Viertelstunde die Summe der Werte, mit denen die Energiemenge 
der Marktlokation in eine oder mehrere BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG mit der je
weils höchsten abrechnungsrelevanten Version eingeflossen ist. Zudem bildet er für jede 
Viertelstunde die Summe der Werte, mit denen die Energiemenge dieser Marktlokation in 
eine oder mehrere BG-SZR (Kategorie B) mit der jeweils höchsten abrechnungsrelevanten 
Version eingeflossen ist. Die Energiemenge der Marktlokation wird für die jeweilige Viertel
stunde mit der Differenz dieser beiden Summen im DZÜ berücksichtigt, wenn aus Sicht des 
ÜNB der NB / MSB für die Abweichung verantwortlich ist. 

Sollte die Energiemenge der Marktlokation nicht in mindestens einer BK-SZR (Kategorie B) 
auf Ebene des BG mit der jeweils höchsten abrechnungsrelevanten Version oder nicht in 
mindestens einer BG-SZR (Kategorie B) mit der jeweils höchsten abrechnungsrelevanten 
Version eingeflossen sein, ist hier für die Berechnung für die jeweilige Viertelstunde eine 
Null anzusetzen. 
 
Formel je Marktlokation: 

Saldo [ 
+ Summe der in die jeweilige Version eingegangenen Einzelzeitreihen der Marktlokation aus 
allen höchsten Versionen im Datenstatus „Abrechnungsdaten“ bzw. „Abrechnungsdaten 
KBKA“ aller BG-SZR (Kategorie B), in denen die Energiemenge der Marktlokation enthalten 
ist bzw. war 

- Summe der in die jeweilige Version eingegangenen Einzelzeitreihen der Marktlokation aus 
allen höchsten Versionen im Datenstatus „Abrechnungsdaten“ bzw. „Abrechnungsdaten 
KBKA“ aller BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG, in denen die Energiemenge der 
Marktlokation enthalten ist bzw. war 
]   
= Wert, mit dem die Energiemenge der Marktlokation in den DZÜ eingeht 
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Formel je DZÜ eines BG: 
Saldo [ 
+ Summe aller Werte, mit denen die Energiemenge der verbrauchenden Marktlokationen in 
einem BG in den DZÜ eingehen  
- Summe aller Werte, mit denen die Energiemenge der erzeugenden Marktlokationen in ei
nem BG in den DZÜ eingehen 
]  
= DZÜ des BG 
 
Der DZÜ wird je ¼ h getrennt nach Vorzeichen aufgeteilt. Somit entsteht ein DZÜ Export aus 
RZ und ein DZÜ Import in RZ. 
- Dem DZÜ Import in RZ werden alle ¼ h Werte zugeordnet, die negativ sind und anschlie
ßend mit (-1) multipliziert. 
- Dem DZÜ Export aus RZ werden alle ¼ h Werte zugeordnet, die positiv sind. 
 
 
Ermittlung der ÜNB-DZR aus Sicht der RZ 
 
Die ÜNB-DZR wird vom BIKO je RZ auf Basis der abrechnungsrelevanten Summenzeitreihen 
wie folgt gebildet: 
 
Saldo [ 
+ Alle DZÜ Importe in RZ 
+ Alle BK-SZR (Kategorie B) für Einspeisung (¼ h gemessene) 
+ Alle BG-SZR (Kategorie B) für Entnahme (¼ h gemessene) 
- Alle DZÜ Exporte aus RZ 
- Alle BK-SZR (Kategorie B) für Entnahme (¼ h gemessene) 
- Alle BG-SZR (Kategorie B) für Einspeisung (¼ h gemessene) 
] 
= ÜNB-DZR 
 
Der ÜNB hat dem BIKO einen BK zu benennen, auf den dieser die ÜNB-DZR bucht.  
 
Ermittlung der NB-DZR aus Sicht des BG 
 
Die NB-DZR wird vom BIKO je BG auf Basis der abrechnungsrelevanten Summenzeitreihen 
wie folgt gebildet: 
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Saldo [ 
+ Alle NZR Importe in eigenes BG 
+ DBA Import in eigenes BG 
+ Alle BK-SZR (Kategorie A) für Einspeisung (¼ h gemessene und Profileinspeisungen) 
+ Alle BG-SZR (Kategorie B) für Einspeisung (¼ h gemessene) 
+ DZÜ Export aus RZ 
- Alle NZR Exporte aus eigenem BG 
- DBA Export aus eigenem BG 
- Alle BK-SZR (Kategorie A) für Entnahme (¼ h gemessene und Profilentnahmen) 
- Alle BG-SZR (Kategorie B) für Entnahme (¼ h gemessene) 
- DZÜ Import in RZ 
- VZR  
] 
= NB-DZR 
 
Der NB hat dem BIKO einen BK zu benennen, auf den dieser die NB-DZR je BG bucht.  
 
Der BIKO informiert die Bundesnetzagentur, wenn für einen NB oder ÜNB im Laufe eines 
Jahres in mehr als drei Monaten eine DZR ausgewiesen wird, deren Energiemengen mehr 
als ein Prozent der Gesamtentnahme im jeweiligen BG (NB) bzw. in der RZ (ÜNB) im Monat 
entsprechen. 

3.5. Bilanzierungsgebiete 

Das Gesamtnetzgebiet eines NB ist entweder mit dem BG identisch oder vollständig in meh
rere überlappungsfreie BG aufgeteilt. BG werden in der Energiemengenbilanzierung als Ein
heit behandelt und sind wie folgt zu bilden: 

• NB bilden mehrere BG, die sich von ihren Gesamtnetzgebieten unterscheiden, sofern 
und solange dies im Hinblick auf die vorzunehmende Ausbilanzierung bzw. die BKA 
erforderlich ist. Andernfalls ist das Gesamtnetzgebiet gleich dem BG. 

• Die Bildung und Änderung von einem BG erfolgt nur zum Ersten eines Monats 
(= 00:00 Uhr des Ersten des Monats). Die Beendigung eines BG erfolgt jeweils zum 
Monatsletzten (= 00:00 Uhr des Ersten des Folgemonats). 

• Ein BG darf nur von einem NB gebildet werden. 

• Ein BG darf nur in einer RZ liegen. 

Bei dem Betreiben von BG sind folgende Punkte zu beachten:  

• Jedes BG ist durch einen eindeutigen Energy Identification Code (EIC) zu kennzeich
nen, der dem NB durch den BIKO im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) in seiner Funktion als codevergebende Stelle (Local 
Issuing Office) 1 fristgerecht zur Verfügung gestellt wird. 

• Jedes BG hat jeweils einen Gültigkeitsbeginn und ggf. ein Gültigkeitsende. 

                                                
1 BDEW-Anwendungshilfe „Erläuterungen, Vergabe und Nutzung von Energy Identification Codes 
(EIC) im deutschen und europäischen Strommarkt“, für die jeweils gültige Version siehe www.bdew.de. 
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• Eine rückwirkende Zuteilung oder auch Wiedervergabe von in der Vergangenheit ver
wendeten EIC für ein BG ist unzulässig. Bei Umfirmierungen von NB ohne Auswirkun
gen auf die Netztopologie kann der ursprüngliche EIC beibehalten werden. 

• Die Information über die Änderung der Struktur bzw. der Anzahl der BG hat durch den 
verantwortlichen NB gegenüber allen davon betroffenen Marktteilnehmern vorab 
schriftlich zu erfolgen. Die EIC für die BG aller RZ sind in Verantwortung der BIKO auf 
einer zentralen Internetplattform in einem einheitlichen und automatisiert herunterlad
baren Datenformat zu veröffentlichen. 

• Die bestehende Zuordnung bzw. die Änderung der Zuordnung von Marktlokationen zu 
BG haben die betreffenden NB allen betroffenen LF und bei Marktlokationen mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung den ÜNB marktlokationsscharf vor der Wirksamkeit im 
Rahmen einer automatisierten Stammdatenmitteilung mitzuteilen. 

• Die Verwendung von BG sowie die Zuordnung der Marktlokationen zu den BG sind 
von den Marktpartnern historisiert zu führen.  

• Der NB ist verantwortlich, dass zu jedem Zeitpunkt die Zuordnung jeder Marktlokation 
zu genau einem BG besteht. 

• In einem BG dürfen für Marktlokationen mit NB-Aggregationsverantwortung bei Ent
nahme nicht verschiedene Lastprofilverfahren (entweder analytisch oder synthetisch) 
verwendet werden.  

3.6. MaBiS-Zählpunkt für eine Summenzeitreihe 

Für die zu übermittelnden Summenzeitreihen sind MaBiS-Zählpunkte (MaBiS-ZP) zu bilden. 
Sollte es mehrere Kategorien zu einer Summenzeitreihe geben, so ist je Kategorie ein Ma
BiS-ZP zu bilden. Jeder MaBiS-ZP hat eine eindeutige Identifikation (ID). Die ID ist die ge
mäß VDE-AR-N4400 (MeteringCode) gebildete Zählpunktbezeichnung (ZPB).  

3.7. MaBiS-Zählpunkt(de)aktivierung  

Ein MaBiS-ZP ist rechtzeitig vor erstmaliger Versendung der Summenzeitreihe mittels 
Stammdatenaustausch bei den betroffenen Marktpartnern zu aktivieren. Hierbei sind die fol
genden Regeln zu beachten: 

• Eine Aktivierung beschreibt keinen Zeitraum, sondern den Zeitpunkt der Aktivierung. 
Für die Deaktivierung gilt das Gleiche. Daraus folgt, dass sich der Zeitraum, in dem 
ein MaBiS-ZP aktiviert ist, aus der Zeit zwischen Aktivierung und der nächsten Deakti
vierung desselben MaBiS-ZP ergibt. Die Deaktivierung kann dabei zum selben oder 
einem späteren Zeitpunkt als die Aktivierung erfolgen. 

• Aktivierungen und Deaktivierungen von MaBiS-ZP sind nur zum Monatsersten 00:00 
Uhr möglich. 

• Eine ungewollte Aktivierung kann durch eine Deaktivierung zum identischen Zeitpunkt 
wie die Aktivierung wieder aufgehoben werden, sofern in der Zwischenzeit keine Zeit
reihen für den betroffenen MaBiS-ZP gesendet wurden. 
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• Ein MaBiS-ZP repräsentiert eine Stammdatenkombination. Die ZPB, die dem MaBiS-
ZP für diese Stammdatenkombination einmal zugewiesen wurde, muss immer wieder 
verwendet werden, unabhängig davon, wie oft der MaBiS-ZP zwischenzeitlich deakti
viert und aktiviert wurde. Dies gilt auch bei einer ungewollten Aktivierung.  

• Die Rücknahme einer ungewollten Deaktivierung ist mittels einer Aktivierung zum 
identischen Zeitpunkt wie dem der Deaktivierung möglich. 

• Grundsätzlich wird ein MaBiS-ZP mit einer OBIS-Kennzahl aktiviert; bei der Deaktivie
rung werden keine OBIS-Kennzahlen übermittelt. Ausnahmen sind MaBiS-ZP mit zwei 
Energieflussrichtungen. MaBiS-ZP der folgenden Summenzeitreihentypen werden mit 
zwei OBIS-Kennzahlen aktiviert bzw. deaktiviert (bei der Deaktivierung werden keine 
OBIS-Kennzahlen übermittelt):  

o Bilanzkreisabweichungssaldo (BAS)  
o DZR  
o DZÜ 
o NZR  
o DBA 

Die Unterscheidung der Richtung des Energieflusses erfolgt mit Hilfe der OBIS-
Kennzahlen. Mit der Aktivierung/Deaktivierung eines MaBiS-ZP mit zwei Energiefluss
richtungen werden daher immer beide OBIS-Kennzahlen aktiviert/deaktiviert. Weitere 
Details können der „EDI@Energy Codeliste der Zeitreihentypen“ und „EDI@Energy 
Codeliste der OBIS-Kennzahlen für den deutschen Energiemarkt“ entnommen wer
den. 

• BIKO, ÜNB und NB stellen sicher, dass eine ZPB nicht mehrfach gebildet und an die 
Marktpartner ausgegeben wird. 

• NB und ÜNB gehen verantwortungsvoll mit der Vergabe neuer MaBiS-ZP um. 

• Der MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG wird vom ÜNB immer ak
tiviert, sobald mindestens eine Marktlokation mit dem ZRT in dem BG dem BK zuge
ordnet ist, bzw. deaktiviert, sobald die letzte Marktlokation mit dem ZRT in dem BG 
aus dem BK abgemeldet wurde, unabhängig davon, ob die Aggregationsebene RZ o
der BG zwischen BKV und ÜNB für die BK-SZR (Kategorie B) vereinbart ist. In die
sem Zusammenhang werden  dementsprechend auch alle MaBiS-ZP der LF-SZR 
(Kategorie B), die dem MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) zugeordnet sind, auf 
Ebene BG vom ÜNB bei den LF aktiviert, unabhängig davon ob die Aggregationse
bene RZ oder BG zwischen BKV und ÜNB für die BK-SZR (Kategorie B) vereinbart 
ist.  

• Der MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ ist durch den ÜNB zu ak
tivieren, sobald der erste dazugehörige MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) auf 
Ebene des BG durch den ÜNB zu aktivieren ist und die Aggregationsebene RZ für 
diesen BK nicht abbestellt ist. Anschließend wird dieser über die Prozesse „Abbestel
lung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regel
zone“ bzw. „Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf 
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die Ebene der Regelzone“ deaktiviert bzw. aktiviert. Der MaBiS-ZP der BK-SZR (Kate
gorie B) auf Ebene der RZ ist durch den ÜNB zu deaktivieren, sobald der letzte dazu
gehörige MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG durch den ÜNB zu 
deaktivieren ist und die Aggregationsebene RZ für diesen BK nicht abbestellt ist. In 
diesem Zusammenhang werden dementsprechend auch alle MaBiS-ZP der LF-SZR 
(Kategorie B), die dem MaBiS-ZP der BK-SZR (Kategorie B) zugeordnet sind, vom 
ÜNB bei den LF auf Ebene RZ aktiviert bzw. deaktiviert.  

3.8. Summenzeitreihen, Versionierung, Prüfmitteilung und Datenstatus: 

3.8.1. Summenzeitreihen, Bildung und Versand 

• Für die Bildung einer Summenzeitreihe dürfen nur Werte auf Ebene der Marktlokation 
mit dem Wertestatus „wahrer Wert“ oder „Ersatzwert“ herangezogen werden. Liegen 
für eine Marktlokation keine Werte oder die Werte nicht mit einem der beiden Wer
testatus vor, sind diese ¼ h mit Nullwerten zu füllen. Die so „vervollständigte“ Zeitreihe 
ist in der Summenzeitreihe zu berücksichtigen. 

• Für Zeiträume, in denen ein MaBiS-ZP aktiv ist, müssen immer Summenzeitreihen ge
schickt werden, ggf. auch mit Nullwerten aufgefüllte. Ausnahmen sind die BK-SZR 
(Kategorie B) sowie alle LF-SZR (Kategorie B), die der BK-SZR (Kategorie B) zuge
ordnet sind, auf Ebene des BG, sofern der BKV die Ebene der RZ nicht abbestellt hat 
und die weiteren Voraussetzungen entsprechend der relevanten Prozesse eingehal
ten sind. 

• BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ sind nicht zwischen ÜNB, BIKO und BKV 
auszutauschen, sofern die Aggregationsebene RZ vom BKV abbestellt wurde. 

• LF-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ sind nicht zwischen ÜNB und LF auszutau
schen, sofern die Aggregationsebene RZ vom BKV für den zugehörigen MaBiS-ZP 
der BK-SZR (Kategorie B) abbestellt wurde. 

• Ist die Aggregationsebene RZ vom BKV nicht abbestellt, werden die BK-SZR (Katego
rie B) auf Ebene des BG nicht zwischen BIKO und BKV ausgetauscht. Dies gilt auch 
für alle LF-SZR (Kategorie B), die der BK-SZR (Kategorie B) zugeordnet sind, auf 
Ebene BG zwischen ÜNB und LF. Liegt dem BKV die BK-SZR (Kategorie B) auf 
Ebene der RZ vor, und er teilt dem BIKO mit, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene 
des BG stattfinden müssen (entspricht einer Ablehnung der BK-SZR der Kategorie B 
auf Ebene der RZ), übermittelt der BIKO die jeweils höchsten, abrechnungsrelevanten 
Versionen der zugehörigen BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG für diesen Bilan
zierungsmonat. Zusätzlich alle ggf. vorhandenen, höheren Versionen im Datenstatus 
„Prüfdaten“ der jeweiligen BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG für diesen Bilan
zierungsmonat. Die BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ wird ab diesem Zeit
punkt nicht mehr zwischen BIKO und BKV für diesen Bilanzierungsmonat ausge
tauscht. In diesem Zusammenhang übermittelt der ÜNB, sobald dieser eine Ableh
nung der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene RZ vom BKV über den BIKO weitergeleitet 
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bekommen hat, ab diesem Zeitpunkt für diesen Bilanzierungsmonat alle LF-SZR (Ka
tegorie B), die der BK-SZR (Kategorie B) auf BG-Ebene zugeordnet sind, auf Ebene 
des BG. 

• Für MaBiS-ZP mit zwei Energieflussrichtungen sind immer für beide Richtungen zeit
gleich die Bewegungsdaten vollständig, d. h für jede ¼ h des Betrachtungszeitraums, 
zu übermitteln. Dabei darf höchstens eine der beiden Energieflussrichtungen je ¼ h 
einen Wert größer Null enthalten. Die gegenläufige Energieflussrichtung muss dann 
einen Nullwert für diese ¼ h enthalten. 

• Eine Summenzeitreihe darf keine negativen Werte enthalten.  

3.8.2. Versionierung 

Die Version einer Summenzeitreihe ist jeweils aufsteigend zu vergeben und ist über die ge
samte BKA beizubehalten. 

3.8.3. Prüfmitteilung und Datenstatus 

• Eine Prüfmittteilung bezieht sich immer auf eine Version einer Summenzeitreihe. 

• Ein Datenstatus „Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“ bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ so
wie „abgerechnete Daten“ bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ bezieht sich immer auf 
eine Version einer Summenzeitreihe. 

• Für die BG-SZR (Kategorie C) und die BK-SZR (Kategorie C) werden keine Prüfmittei
lung und kein Datenstatus versendet. 

• Der Datenstatus wird ausschließlich vom BIKO vergeben. 

• Ist für eine BK-SZR (Kategorie B) die Aggregationsebene RZ vereinbart, erhält der 
BKV den Datenstatus so lange auf Ebene der RZ, wie der BKV für diese BK-SZR (Ka
tegorie B) keine Summenzeitreihe auf Ebene der BG erhält. Solange die Aggregati
onsebene RZ vom BKV beim ÜNB bestellt ist, bestimmt die Version der BK-SZR (Ka
tegorie B) auf RZ-Ebene den Datenstatus nach Eingang der Summenzeitreihe für die 
Version der BK-SZR (Kategorie B) auf RZ-Ebene und die zugehörigen Versionen der 
BK-SZR (Kategorie B) auf BG-Ebene beim BIKO. Ist die Aggregationsebene RZ abbe
stellt oder hat der BKV dem BIKO (durch Ablehnung der Version der BK-SZR (Kate
gorie B) auf RZ-Ebene) mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG 
stattfinden müssen, so bestimmt der Eingang der Version der BK-SZR (Kategorie B) 
auf BG-Ebene den Datenstatus nach Eingang der Zeitreihe. 

• Im Fall, dass der BKV die BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ erhält, werden im-
mer die dazugehörigen Versionen der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene des BG mit 
dem Datenstatus nach den hier allgemeingültigen Regeln versehen, auch wenn diese 
aufgrund der Aggregationsebene RZ dem BKV nicht vorliegen. Der ÜNB tauscht mit 
dem BIKO auf Basis einer Kommunikation „mit sich selbst“ eine Liste zu jeder Version 
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der BK-SZR (Kategorie B) auf RZ-Ebene aus, die alle dieser Version der BK-SZR (Ka
tegorie B) auf RZ-Ebene zugehörigen Versionen der zugehörigen BK-SZR (Kategorie 
B) auf BG-Ebene beinhaltet 

• Es kommt die höchste vorliegende Version einer Summenzeitreihe mit dem Datensta
tus "Abrechnungsdaten" bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ zur Abrechnung. Für BK-
SZR (Kategorie B) abrechnungsrelevant im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung ist 
ausschließlich die BG-Ebene der BK-SZR (Kategorie B), unabhängig von der gewähl
ten Aggregationsebene. Somit geht nur die BG-Ebene der BK-SZR (Kate-gorie B) in 
die nachfolgenden Berechnungen und Clearinglisten ein. 

• Der BKV kann für jeden seiner BK separat festlegen, ob er die vom ÜNB gebildeten 
BK-SZR (Kategorie B) auf der Ebene RZ oder auf der Ebene BG über den BIKO er
hält. Der Wechsel zwischen den beiden Ebenen mittels Ab-/Bestellung der Aggregati
onsebene erfolgt dabei immer für einen BK und somit alle Summenzeitreihentypen, 
für die in dem jeweiligen BK BK-SZR (Kategorie B) durch den ÜNB gebildet werden.  

Ist für einen BK festgelegt, dass der BKV, die vom ÜNB gebildeten BK-SZR (Katego
rie B) über den BIKO auf der Ebene RZ erhält und der BKV versendet für eine der BK-
SZR (Kategorie B) (z. B. die des Zeitreihentyps LGS) erstmals im Bilanzierungsmonat 
eine negative Prüfmitteilung, so erhält der BKV ab diesem Zeitpunkt für diesen Bilan
zierungsmonat die BK-SZR (Kategorie B) (z. B. die des Zeitreihentyps LGS) nicht 
mehr auf der Ebene der RZ, sondern der BKV erhält diese BK-SZR (Kategorie B) bil
denden BK-SZR (Kategorie B) auf der Ebene des BG über den BIKO vom ÜNB.  

Für alle anderen BK-SZR (Kategorie B) des BK (z. B. die des Zeitreihentyps EGS), er
hält der BKV in dem Bilanzierungsmonat solange alle Versionen der BK-SZR (Katego
rie B) weiterhin auf Ebenen der RZ, solange er für diese keine negative Prüfmitteilung 
versendet.  

• Eine negative Prüfmitteilung verändert nicht den Datenstatus einer Summenzeitreihe. 

• Bei der BKA (ohne KBKA) kann der NB bzw. ÜNB mit dem sog. "Erstaufschlagsrecht" 
bis zum Stichtag entsprechend dem Fristenkalender in Kapitel 3.10 neue Versionen 
einer Summenzeitreihe (BK-SZR [Kategorie A und Kategorie B] und BG-SZR [Katego
rie B]) bereitstellen, die automatisch den Datenstatus "Abrechnungsdaten" erhalten. 
Eine neue Version einer Summenzeitreihe (BK-SZR [Kategorie A und Kategorie B] 
und BG-SZR [Kategorie B]) erhält nach dem Erstaufschlag den Datenstatus „Prüfda
ten“. 

• Eine positive Prüfmitteilung nach dem Erstaufschlag auf eine Version einer Summen
zeitreihe mit dem Datenstatus „Prüfdaten“ führt zum Datenstatus „Abrechnungsdaten“ 
bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ für diese Version der Summenzeitreihe. 

• Der BIKO teilt zur BKA jedem Marktpartner den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ für alle zur Abrechnung herangezogenen Summen
zeitreihen unter Angabe der Version der Summenzeitreihe mit, die in die BKA ein
fließt. 
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3.9. Aggregation 

Bei der Aggregation sind die Objekte, Gebiete und Merkmale, die das 3-Tupel bzw. 4-Tupel 
der jeweiligen Summenzeitreihe bilden, zu berücksichtigen. Zur Unterscheidung von den im 
Marktrollenmodell definierten Objekten, Gebieten und Merkmalen werden diese Objekte, Ge
biete und Merkmale nachfolgend als Tupelobjekte bezeichnet. Abhängig von den bilanzie
rungsrelevanten Eigenschaften der Marktlokation, d. h. der Werte der in der Spalte „Aggrega
tion“ genannten Tupelobjekte (Tabelle 1), ist die Energiemenge einer Marktlokation im Rah
men der Bilanzkreisabrechnung in der entsprechenden Summenzeitreihe zu berücksichtigen. 
Für einen Zeitraum ist für jede Permutation der Werte der Tupelobjekte einer Summenzeit
reihe, die mit den bilanzierungsrelevanten Eigenschaften mindestens einer Marktlokation in 
diesem Zeitraum identisch sind, eine Summenzeitreihe für diesen Zeitraum zu bilden. Dabei 
sind die Energiemengen aller Marktlokationen, die in diesem Zeitraum diese bilanzierungsre
levanten Eigenschaften besitzen, in der Summenzeitreihe zu berücksichtigen. 

3.9.1. Aggregationsverantwortung der Energiemengen von Marktlokationen  

Die Aggregation der Energiemengen von Marktlokationen erfolgt für die BKA vom ÜNB oder 
NB. Welche der beiden Rollen unter welchen Umständen für die Aggregation der Energie
mengen der Marktlokationen zu entsprechenden Summenzeitreihen verantwortlich ist, ist 
nachfolgend beschrieben: 

3.9.1.1 Aggregationsverantwortung des ÜNB  

Unter die Aggregationsverantwortung des ÜNB fallen die Energiemengen aller Marktlokatio
nen, deren Energiemengen mit Hilfe von Messlokationen ermittelt werden, die alle mit intelli
genten Messsystemen (iMS) ausgestattet sind, auf Basis von ¼ h-Werten bilanziert werden 
und vom NB an den ÜNB zur Aggregation übertragen wurden, unter Einhaltung der Vorgaben 
der GPKE.  

3.9.1.2 Aggregationsverantwortung des NB 

Unter die Aggregationsverantwortung des NB fallen die Energiemengen aller Marktlokatio
nen, deren Energiemengen mit Hilfe von Messlokationen ermittelt werden,  

• die alle mit iMS ausgestattet sind, auf Basis von ¼ h-Werten bilanziert werden und 
vom NB noch nicht zur Aggregation an den ÜNB übertragen wurden, 

• die alle mit iMS ausgestattet sind und noch nicht auf Basis von ¼ h-Werten bilanziert 
werden, 

• die alle mit konventionellen Messeinrichtungen (kME) ausgestattet sind,  

• die alle mit modernen Messeinrichtungen (mME) ausgestattet sind, 

• die nicht mit einer einheitlichen Messtechnik ausgestattet sind, 

sowie die Energiemengen von pauschalen Marktlokationen.  
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3.10. Übersicht der Fristen und Stichtage zur Bilanzkreisabrechnung 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Fristen der MaBiS. Sie 
beziehen sich auf den Zeitpunkt des Eingangs einer Meldung (beinhaltet Summenzeitreihen 
und Prüfmitteilungen) beim BIKO. Der Versand des Datenstatus kann unter Umständen auch 
nach den genannten Fristen vom BIKO erfolgen. Die in der Tabelle genannten Fristen und 
Stichtage beziehen sich auf den Ablauf des abzurechnenden Bilanzierungsmonats. 

  



 
 

 Seite 23 von 292 

 BKA (ohne KBKA) KBKA Bedeutung 

D
at

en
lie

fe
ru

ng
sf

ris
te

n 

1. WT –10. WT ./. 

Abstimmung und Übermittlung der 
NZR. 

Erstaufschlag der abrechnungsre
levanten BG-SZR (Kategorie B). 

Alle in diesem Intervall gelieferten 
Versionen der Summenzeitreihen 
erhalten immer den Datenstatus 
„Abrechnungsdaten“. 

1. WT – 12. WT ./. 

Erstaufschlag der abrechnungsre
levanten BK-SZR (Kategorie A 
und Kategorie B). 

Alle in diesem Intervall gelieferten 
Versionen der Summenzeitreihen 
erhalten immer den Datenstatus 
„Abrechnungsdaten“. 

11. WT – 30. WT 
31. WT – Ende 7. 
Monat 

Clearingphase für BG-SZR (Kate
gorie B). 

13. WT – 30. WT 
31. WT – Ende 7. 
Monat 

Clearingphase für BK-SZR (Kate
gorie A und Kategorie B). 

31. WT – 34. WT 
1. WT des 8. Mo
nats – 8. WT des 8. 
Monats 

Clearingphase für DZÜ 

Ab
re

ch
nu

ng
ss

tic
ht

ag
 

18. WT 
(Datenstand 15. WT) 

8. WT des 5. Mo
nats (Datenstand 
Ende 4. Monat) 

Vorläufige Bilanzierung inkl. Ver
sand der vorläufigen Abrech
nungssummenzeitreihen. 

42. WT 
(Datenstand 30. WT) 

Ende des 8. Monats 

(Datenstand Ende 
7. Monat) 

Abrechnungsrelevante Bilanzie
rung inkl. Versand der abgerech
neten Abrechnungssummenzeit
reihen. 

Die abrechnungsrelevanten Versi
onen der Summenzeitreihen er
halten nun den Datenstatus „ab
gerechnete Daten“ bzw. „abge
rechnete Daten KBKA“. 

Tabelle 2 Fristen und Stichtage in der Bilanzkreisabrechnung 
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4. Austauschprozesse zu Bilanzierungsgebieten 

4.1. Übersicht: Austauschprozesse zu Bilanzierungsgebieten 

 

4.2. Use-Case: Anmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

 

4.2.1. UC: Anmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

Use-Case-Name Anmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

Prozessziel • Der NB hat den EIC für das neue BG rechtzeitig erhalten. 

• Der BIKO hat den EIC für das neue BG auf seiner Homepage 
rechtzeitig veröffentlicht. 

• Alle betroffenen Marktpartner sind rechtzeitig über die Entste
hung eines neuen BG informiert. 



 
 

 Seite 25 von 292 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB beantragt ein neues BG beim BIKO und beauftragt alle be
nachbarten NB, den BIKO über die mit ihm hierzu erfolgte Abstim
mung zu informieren. Falls der BIKO dem Antrag zustimmt, erhält 
der NB den EIC vom BIKO. Anschließend informiert der NB unver
züglich alle betroffenen Marktpartner über das neue BG. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  
• LF 
• ÜNB 

Vorbedingung • Der NB hat sich zur Anmeldung eines neuen BG entschieden. 

• Der NB hat sich mit den benachbarten NB abgestimmt. 

• Der NB hat vom BDEW eine Netzbetreibernummer erhalten. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Die Folgeprozesse zum Stamm- und Bewegungsdatenaus
tausch können fristgerecht durchgeführt werden. 

• Der NB kann dem BIKO den BK der NB-DZR für das neue BG 
mitteilen. 

• Der ÜNB bzw. NB kann die MaBiS-ZP für das angemeldete 
BG aktivieren. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der in diesem Prozess beschriebene Informationsaustausch er
folgt nicht in einem standardisierten, durch EDI@Energy beschrie
ben Datenaustauschformat. 
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4.2.2. SD: Anmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anmeldung neues 
BG 

Mindestens 4 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Aktivierung des BG. 

Der NB meldet ein BG beim zuständi
gen BIKO an. Der NB versichert, dass 
die Abstimmung mit den benachbarten 
NB erfolgt ist und dass alle Vorausset
zungen für die messtechnische Ab
grenzung seiner benachbarten BG und 
dem neuen BG vereinbart worden sind. 

2 Neuer BG EIC Mindestens 3 Monate 
+ 15 WT vor geplanter 
Aktivierung des BG. 

Der BIKO beantwortet die Anfrage des 
NB und teilt den EIC sowie den in die 
Zukunft geltenden Anmeldungstermin 
(Gültigkeitsbeginn) des BG mit. 

Der BIKO veröffentlicht den neu verge
benen EIC im Internet. 

3 Information neues 
BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Aktivierung des BG. 

Der NB informiert die im BG voraus
sichtlich betroffenen BKV über das 
neue BG. 
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4 Information neues 
BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Aktivierung des BG. 

Der NB informiert die im BG voraus
sichtlich betroffenen LF über das neue 
BG. 

5 Information neues 
BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Aktivierung des BG. 

Der NB informiert den vorgelagerten 
ÜNB über das neue BG. 

4.3. Use-Case: Abmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

 

4.3.1. UC: Abmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

Use-Case-Name Abmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

Prozessziel • Ein BG ist rechtzeitig abgemeldet. 

• Der BIKO hat den Abmeldungstermin für das BG rechtzeitig 
auf seiner Homepage veröffentlicht. 

• Alle betroffenen Marktpartner sind rechtzeitig über die Abmel
dung des BG informiert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB meldet ein BG beim BIKO ab. 

Rollen • NB  
• BIKO 
• LF 
• BKV 
• ÜNB 
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Vorbedingung • Der NB hat sich zur Abmeldung eines BG entschieden. 

• Der NB hat sich mit den benachbarten NB abgestimmt.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO muss den MaBiS-ZP für die NB-DZR für das abge
meldete BG beim NB und beim BKV deaktivieren. 

• Der ÜNB bzw. NB muss die MaBiS-ZP für das abgemeldete 
BG deaktivieren. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der in diesem Prozess beschriebene Informationsaustausch er
folgt nicht in einem standardisierten, durch EDI@Energy be
schriebenen Datenaustauschformat. 

4.3.2. SD: Abmeldung eines Bilanzierungsgebietes 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Abmeldung eines 
BG 

Mindestens 4 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Deaktivierung des BG. 

Der NB meldet ein BG beim zuständi
gen BIKO ab. Der NB versichert, dass 
die Abstimmung mit den NB der be
nachbarten BG erfolgt ist und dass alle 
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messtechnischen Voraussetzungen sei
ner benachbarten BG für die Abmel
dung des abzumeldenden BG verein
bart worden sind. 

2 Bestätigung Abmel
dung BG  

Mindestens 3 Monate 
+ 15 WT vor geplanter 
Deaktivierung des BG. 

Der BIKO beantwortet die Anfrage des 
NB und teilt den in die Zukunft gelten
den Abmeldungstermin (Gültigkeits
ende) des BG mit.  

3 Information Abmel
dung BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Deaktivierung des BG. 

Der NB informiert alle im BG aktiven 
BKV über die Abmeldung des BG. 

4 Information Abmel
dung BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Deaktivierung des BG. 

Der NB informiert alle im BG aktiven LF 
über die Abmeldung des BG. 

5 Information Abmel
dung BG 

Mindestens 3 Monate 
+ 10 WT vor geplanter 
Deaktivierung des BG. 

Der NB informiert den vorgelagerten 
ÜNB über die Abmeldung des BG. 

 

 

4.4. Use-Case: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbetreiber-Delta
zeitreihe 

 

4.4.1. UC: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeit
reihe 

Use-Case-Name Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbetrei
ber-Deltazeitreihe 

Prozessziel Die Zuordnung des BK zur NB-DZR des BG wurde fristgerecht 
vollzogen. 
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Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB schließt mit dem BKV eine Zuordnungsvereinbarung zur 
Zuordnung eines BK zur NB-DZR ab. Der NB teilt dem BIKO den 
BK mit, welchem die NB-DZR des BG zugeordnet wird. Der BIKO 
beantwortet dies gegenüber dem NB. 

Rollen • BIKO 
• NB 
• BKV 

Vorbedingung • Der NB hat sich entschieden eine Änderung der Bilanzkreiszu
ordnung (BK-Zuordnung) der NB-DZR des BG vorzunehmen 
oder 

• der BIKO hat den NB informiert, dass für ein BG keine BK-
Zuordnung für die NB-DZR vorliegt oder 

• ein neues BG ist vom NB angemeldet und vom BIKO bestätigt 
worden. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die Folgeprozesse zur Aktivierung eines MaBiS-ZP 
für die Abrechnungssummenzeitreihe (NB-DZR) gegenüber BKV 
und NB starten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Für die Mitteilung der BK-Zuordnung für die NB-DZR vom NB an 
den BIKO sind die standardisierten Formulare zu verwenden. 

Liegt fristgerecht keine von einem BKV unterschriebene Zuord
nungsvereinbarung für die NB-DZR vor, so ist der NB verpflichtet, 
selbst BKV für den NB-DZR-aufnehmenden BK zu werden. 

Spätestens 20 WT vor Bilanzierungsmonat muss dem BIKO eine 
vom NB und BKV unterzeichnete NB-DZR-
Zuordnungsvereinbarung vorliegen. Im Falle einer fehlenden BK-
Zuordnung 20 WT vor Bilanzierungsmonat startet der Eskalations
prozess. 
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4.4.2. SD: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeit
reihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung vom 
NB unterschriebene 
NB-DZR Zuord
nungsvereinbarung 

- Der NB übermittelt die unterschriebene 
NB-DZR Zuordnungsvereinbarung an 
den BKV. 

2 Übermittlung vom 
NB und BKV unter
schriebene NB-DZR 
Zuordnungsverein
barung 

- Der BKV unterschreibt die NB-DZR Zu
ordnungsvereinbarung und sendet 
diese zurück. 

3 Mitteilung BK für die 
NB-DZR 

20 WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

Nach der erfolgten Zuordnungsverein
barung teilt der NB dem BIKO den ver
einbarten BK mit. 

Hinweis bei Fristüberschreitung: 

Weitere Details sind dem Kapitel 4.7, in 
dem der Eskalationsprozess beschrie
ben ist, zu entnehmen. 

4 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an NB 

- - 
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5 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an BKV 

- - 

6 Ablehnung auf Mit
teilung BK für die 
NB-DZR 

5 WT nach Eingang 
der Mitteilung BK für 
die NB-DZR. 

- 

 

4.5. Use-Case: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netz
betreiber-Deltazeitreihe vom NB 
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4.5.1. UC: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbe
treiber-Deltazeitreihe vom NB 

Use-Case-Name Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme 
der Netzbetreiber-Deltazeitreihe vom NB 

Prozessziel Die Beendigung der Zuordnung des BK zur NB-DZR des BG 
wurde fristgerecht vollzogen.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB teilt dem BIKO die Beendigung der Zuordnung des BK mit, 
welcher der NB-DZR des BG zugeordnet ist. 

Der BIKO beantwortet dies gegenüber dem NB. 

Rollen • NB 
• BIKO 

Vorbedingung • Der NB hat sich entschieden die BK-Zuordnung der NB-DZR 
des BG zu beenden oder  

• ein BG wurde vom NB abgemeldet und vom BIKO bestätigt. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO kann die Folgeprozesse zur Deaktivierung eines Ma
BiS-ZP für die Abrechnungssummenzeitreihe (NB-DZR) ge
genüber BKV und NB starten. 

• Der NB kann dem BIKO einen BK mitteilen, welchem die NB-
DZR des BG zukünftig zugeordnet wird. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Für die Mitteilung der Beendigung der BK-Zuordnung der NB-DZR 
des BG vom NB an den BIKO sind die standardisierten Formulare 
zu verwenden. 

Liegt nach der Mitteilung der Beendigung der BK-Zuordnung der 
NB-DZR für ein weiterhin aktives BG 20 WT vor Bilanzierungsmo
nat keine neue BK-Zuordnung vor, startet der Eskalationsprozess. 
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4.5.2. SD: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbe
treiber-Deltazeitreihe vom NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Mitteilung Beendi
gung BK-Zuordnung 
der NB-DZR 

20 WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

Der NB beendet die BK-Zuordnung. 

2 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an NB 

- - 

3 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an BKV 

- - 

4 Ablehnung auf Mit
teilung Beendigung 
BK-Zuordnung der 
NB-DZR 

5 WT nach Eingang 
der Mitteilung Beendi
gung BK-Zuordnung 
der NB-DZR. 

- 
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4.6. Use-Case: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netz
betreiber-Deltazeitreihe vom BKV 

 

4.6.1. UC: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbe
treiber-Deltazeitreihe vom BKV 

Use-Case Name Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme 
der Netzbetreiber-Deltazeitreihe vom BKV 

Prozessziel Die Beendigung der Zuordnung des BK zur NB-DZR des BG 
wurde fristgerecht vollzogen.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV teilt dem BIKO die Beendigung der Zuordnung des BK 
mit, welcher der NB-DZR des BG zugeordnet ist. 

Der BIKO beantwortet dies gegenüber dem BKV. 

Rollen • BKV 
• BIKO 

Vorbedingung Der BKV hat sich entschieden, die BK-Zuordnung der NB-DZR des 
BG zu beenden.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO kann die Folgeprozesse zur Deaktivierung eines Ma
BiS-ZP für die Abrechnungssummenzeitreihe (NB-DZR) des 
BG gegenüber BKV und NB starten. 

• Der NB kann dem BIKO einen BK mitteilen, welchem die NB-
DZR des BG zukünftig zugeordnet wird. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Für die Mitteilung der Beendigung der BK-Zuordnung der NB-DZR 
des BG vom BKV an den BIKO sind die standardisierten Formulare 
zu verwenden. 

Liegt nach der Mitteilung der Beendigung der BK-Zuordnung der 
NB-DZR 20 WT vor Bilanzierungsmonat keine neue BK-Zuordnung 
vor, startet der Eskalationsprozess. 
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4.6.2. SD: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Netzbe
treiber-Deltazeitreihe vom BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Mitteilung Beendi
gung BK-Zuordnung 
der NB-DZR 

20 WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

Der BKV beendet die BK-Zuordnung. 

2 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe BIKO an 
BKV 

- - 

3 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an NB 

- - 

4 Ablehnung auf Mit
teilung Beendigung 

5 WT nach Eingang 
der Mitteilung Beendi-

- 
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BK-Zuordnung der 
NB-DZR 

gung BK-Zuordnung 
der NB-DZR. 

 

4.7. Use-Case: Eskalationsprozess im Falle einer fehlenden Bilanzkreiszuordnung zur 
Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeitreihe 

 

4.7.1. UC: Eskalationsprozess im Falle einer fehlenden Bilanzkreiszuordnung zur 
Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeitreihe 

Use-Case-Name Eskalationsprozess im Falle einer fehlenden Bilanzkreiszu
ordnung zur Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeitreihe 

Prozessziel Die BK-Zuordnung zur Aufnahme der NB-DZR des BG vom NB 
liegt beim BIKO vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO versucht, über die Übermittlung des BK-Vertrags und 
soweit nötig über Eskalationen, in die jeweils die BNetzA einbezo
gen ist, eine BK-Zuordnung zur Aufnahme der NB-DZR des BG 
durch den NB zu erreichen. 

Rollen • BIKO 
• NB 

Vorbedingung Der NB hat die Mindestfrist zur Mitteilung einer BK-Zuordnung für 
die NB-DZR des BG an den BIKO nicht eingehalten. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Sollte die dritte Eskalationsstufe erreicht sein, so hat der BIKO 
das Recht, die angefallenen NB-DZR-Mengen des BG direkt mit 
dem NB abzurechnen. Hierbei findet die Abrechnung der NB-
DZR-Mengen des BG über die Ausgleichsenergiepreise analog 
dem Verfahren mit den BKV statt. 
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4.7.2. SD: Eskalationsprozess im Falle einer fehlenden Bilanzkreiszuordnung zur 
Aufnahme der Netzbetreiber-Deltazeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung des 
BK-Vertrags und In
formation über die 
BNetzA-Benach
richtigung 

Unverzüglich nach Ab
lauf des 20. WT vor Bi
lanzierungsmonat. 

Liegt dem BIKO die BK-Zuordnung 
nicht vor, übermittelt dieser den BK-
Vertrag. 

Der BIKO informiert über die Einbezie
hung der BNetzA. 

2 Androhung und In
formation über die 
BNetzA-Benach
richtigung 

Unverzüglich nach Ab
lauf des 10. WT vor Bi
lanzierungsmonat. 

Androhung der Abrechnung der Delta
energiemengen des NB direkt über den 
BIKO. 

Der BIKO informiert über die Einbezie
hung der BNetzA. 

3 Ankündigung und 
Information über die 
BNetzA-Benach
richtigung 

Am 1. WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

Ankündigung der Abrechnung der Del
taenergiemengen des NB direkt über 
den BIKO. 

Der BIKO informiert über die Einbezie
hung der BNetzA. 
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4.8. Use-Case: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Übertragungsnetzbe
treiber-Deltazeitreihe 

 

4.8.1. UC: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Übertragungsnetzbetrei
ber-Deltazeitreihe 

Use-Case-Name Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Übertra
gungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

Prozessziel Die Zuordnung des BK zur ÜNB-DZR der RZ wurde fristgerecht 
vollzogen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB teilt dem BIKO den BK mit, welchem die ÜNB-DZR der 
RZ zugeordnet wird. Der BIKO beantwortet dies gegenüber dem 
ÜNB. 

Rollen • BIKO 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat sich entschieden eine Änderung der BK-
Zuordnung der ÜNB-DZR vorzunehmen oder 

• der BIKO hat den ÜNB informiert, dass für seine RZ keine BK-
Zuordnung für die ÜNB-DZR vorliegt. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die Folgeprozesse zur Aktivierung des MaBiS-ZP 
für die Abrechnungssummenzeitreihe (ÜNB-DZR) starten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Für die Mitteilung der BK-Zuordnung für die ÜNB-DZR vom ÜNB 
an den BIKO sind die standardisierten Formulare zu verwenden. 
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4.8.2. SD: Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Übertragungsnetzbetrei
ber-Deltazeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Mitteilung BK für die 
ÜNB-DZR 

20 WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

- 

2 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an ÜNB 

- - 

3 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an BKV 

- - 

4 Ablehnung auf Mit
teilung BK für die 
ÜNB-DZR 

5 WT nach Eingang 
der Mitteilung BK für 
die ÜNB-DZR.  

- 
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4.9. Use-Case: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Über
tragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

 

4.9.1. UC: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Über
tragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

Use-Case-Name Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Auf
nahme der Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

Prozessziel Die Beendigung der Zuordnung des BK zur ÜNB-DZR der RZ 
wurde fristgerecht vollzogen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB teilt dem BIKO die Beendigung der Zuordnung des BK 
mit, welcher der ÜNB-DZR der RZ zugeordnet ist. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat sich entschieden, die BK-Zuordnung der ÜNB-
DZR der RZ zu beenden.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die Folgeprozesse zur Deaktivierung eines Ma
BiS-ZP für die Abrechnungssummenzeitreihe (ÜNB-DZR) starten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Für die Mitteilung der Beendigung der BK-Zuordnung der ÜNB-
DZR der RZ vom ÜNB an den BIKO sind die standardisierten For
mulare zu verwenden. 
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4.9.2. SD: Beendigung der Zuordnung eines Bilanzkreises zur Aufnahme der Übertra
gungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Mitteilung Beendi
gung BK-Zuordnung 
der ÜNB-DZR 

20 WT vor Bilanzie
rungsmonat. 

- 

2 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an ÜNB 

- - 

3 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Ab
rechnungssummen
zeitreihe vom BIKO 
an BKV 

- - 

4 Ablehnung auf Mit
teilung Beendigung 
BK-Zuordnung der 
ÜNB-DZR 

5 WT nach Eingang 
der Mitteilung Beendi
gung BK-Zuordnung 
der ÜNB-DZR. 

- 
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5. Austauschprozesse zur Netzgangzeitreihe und Netzzeitreihe 

5.1. Übersicht: Austauschprozesse zur Netzzeitreihe 

 

 

5.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

 

5.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

Prozessziel Der verantwortliche NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende 
NZR beim benachbarten NB sowie beim BIKO aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der verantwortliche NB aktiviert beim benachbarten NB einen Ma
BiS-ZP, um diesem die NZR zwischen zwei BG zuordnen zu kön
nen. 

Bei Zustimmung der Aktivierung durch den benachbarten NB oder 
bei erfolgreicher manueller Fehlerklärung mit dem benachbarten 
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NB nach Ablehnung der Aktivierung durch diesen, aktiviert der 
verantwortliche NB diesen MaBiS-ZP auch beim BIKO. 

Rollen • NB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Bezogen auf die beiden aneinandergrenzenden BG haben sich 
die zwei benachbarten NB im Vorfeld einer Netzzeitreihenbil
dung verständigt, welcher der beiden NB in dem Gesamtpro
zess „Austauschprozesse zur NZR“ die Aufgaben des „verant
wortlichen NB“ übernimmt.  

• Die zwei BG sind für den betroffenen Zeitraum eingerichtet 
und bekannt. 

• Die messtechnische Abgrenzung der beiden benachbarten BG 
ist für den betroffenen Zeitraum sichergestellt. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO und der benachbarte NB können die NZR dem MaBiS-
ZP zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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5.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
NZR 

Unverzüglich nach der 
Verständigung auf die 
Netzzeitreihenbildung, 
spätestens jedoch 2 
WT vor dem Datenver
sand der NZR zum 
NB. 

Nach erfolgter Aktivierung beim be
nachbarten NB muss dieser MaBiS-ZP 
ebenfalls beim BIKO (siehe Prozess
schritt 4) aktiviert werden.  

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens 1 WT nach Erhalt 
der Aktivierung. 

Der verantwortliche NB erwartet bei ei
ner Ablehnung einen ersten Hinweis 
zur Fehlerklärung vom benachbarten 
NB. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Manuelle Fehlerklärung erfolgt nur bei 
Ablehnung der Aktivierung. 
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4 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
NZR 

Unverzüglich nach Zu
stimmung aus Schritt 2 
(Antwort) oder unver
züglich nach erfolgrei
cher manueller Fehler
klärung (Schritt 3), 
spätestens jedoch 1 
WT vor dem Datenver
sand der NZR zum 
BIKO. 

Die Aktivierung des MaBiS-ZP zwi
schen den beiden NB (siehe Prozess
schritt 1) ist im Vorfeld erfolgt. 

5 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Aktivierung. 

Der NB erwartet bei einer Ablehnung 
einen ersten Hinweis zur Fehlerklärung 
vom BIKO. 

6 manuelle Fehlerklä
rung 

- Manuelle Fehlerklärung erfolgt nur bei 
Ablehnung der Aktivierung. 

Je nach Fehler wieder mit Schritt 1 o
der 4 starten. 
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5.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

 

5.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

Prozessziel Der verantwortliche NB hat den MaBiS-ZP, dem die entspre
chende NZR zugeordnet ist, beim benachbarten NB sowie beim 
BIKO erfolgreich deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der verantwortliche NB deaktiviert beim benachbarten NB den ak
tivierten MaBiS-ZP, dem die NZR zwischen zwei BG zugeordnet 
ist. 

Bei Zustimmung der Deaktivierung durch den benachbarten NB o
der bei erfolgreicher manueller Fehlerklärung mit dem benachbar
ten NB nach Ablehnung der Deaktivierung durch diesen, deakti
viert der verantwortliche NB diesen MaBiS-ZP auch beim BIKO. 

Rollen • NB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Eine NZR ist auf Grund einer Veränderung der Netztopologie 
nicht mehr relevant. 

• Messtechnische Abgrenzung des benachbarten BG ist sicher
gestellt. 

• Beim BIKO und benachbarten NB liegt ein aktivierter MaBiS-
ZP vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 
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Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die NZR 
nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet werden. 

5.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
NZR 

Unverzüglich nach 
Kenntnisnahme einer 
nicht mehr bestehen
den NZR, spätestens 
jedoch 2 WT vor dem 
andernfalls erforderli
chen Versand der NZR 
zum NB. 

Nach erfolgter Deaktivierung beim be
nachbarten NB muss der MaBiS-ZP 
ebenfalls beim BIKO (siehe Prozess
schritt 4) deaktiviert werden.  

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 

Der verantwortliche NB erwartet bei ei
ner Ablehnung einen ersten Hinweis 
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Erhalt der Deaktivie
rung. 

zur Fehlerklärung vom benachbarten 
NB. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Manuelle Fehlerklärung erfolgt nur bei 
Ablehnung der Deaktivierung. 

4 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
NZR 

Unverzüglich nach Zu
stimmung aus Schritt 2 
(Antwort) oder unver
züglich nach erfolgrei
cher manueller Fehler
klärung (Schritt 3), 
spätestens jedoch 1 
WT vor dem andern
falls erforderlichen 
Versand der NZR zum 
BIKO. 

Die Deaktivierung des MaBiS-ZP zwi
schen den beiden NB (siehe Prozess
schritt 1) ist im Vorfeld erfolgt.  

5 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Deaktivie
rung. 

Der NB erwartet bei einer Ablehnung 
einen ersten Hinweis zur Fehlerklärung 
vom BIKO. 

6 manuelle Fehlerklä
rung 

- Manuelle Fehlerklärung erfolgt nur bei 
Ablehnung der Deaktivierung. 

Je nach Fehler wieder mit Schritt 1 o
der 4 starten. 
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5.4. Use-Case: Abstimmung der Netzzeitreihe 

 

5.4.1. UC: Abstimmung der Netzzeitreihe 

Use-Case-Name Abstimmung der Netzzeitreihe 

Prozessziel Dem benachbarten NB liegt inhaltlich die gleiche NZR wie dem 
verantwortlichen NB als Basis für die Ausbilanzierung seines BG 
vor.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der verantwortliche NB übermittelt die NZR auf Ebene BG an den 
NB des benachbarten BG und stimmt diese mit dem benachbarten 
NB ab. Zeigt sich im Rahmen der Abstimmung der NZR zwischen 
den beiden NB, dass ein Korrekturbedarf besteht, wird die notwen
dige Korrektur durchgeführt und der Prozess beginnt erneut mit der 
Versendung der NZR an den NB des benachbarten BG. 

Rollen • NB 

Vorbedingungen • Der MaBiS-ZP für die NZR ist beim benachbarten NB aktiviert. 

• Der verantwortliche NB hat spätestens werktäglich bis 12:00 
Uhr für den Vortag bzw. die Vortage die Netzgangzeitreihe/n 
an den NB des benachbarten BG übermittelt.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Die abgestimmte NZR ist eine Grundlage zur Ausbilanzierung 
des BG. 

• Der verantwortliche NB ist in der Lage, die NZR mit der identi
schen Version, wie sie beim benachbarten NB vorliegt, an den 
BIKO zu übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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5.4.2. SD: Abstimmung der Netzzeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung NZR Erstmals bis spätes
tens zum Ablauf des 5. 
WT nach Ende des Bi
lanzierungsmonats so
wie nochmals bei Kor
rekturbedarf. 

Der Zeitpunkt für eine Korrekturüber
mittlung der NZR ist zwischen den bei
den NB abzustimmen.  

 

2 Übermittlung Prüf
mitteilung 

Spätestens bis zum 
Ablauf des 3. WT nach 
Eingang der abzustim
menden NZR. 

Der NB kann innerhalb der Frist eine 
Zustimmung oder Ablehnung übermit
teln. 

Der verantwortliche NB erwartet bei ei
ner Ablehnung einen ersten Hinweis 
zur Fehlerklärung. 

Die NZR gilt als akzeptiert, wenn der 
benachbarte NB bis zum Ablauf der 
Frist keine Ablehnung übermittelt. 
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5.5. Use-Case: Übermittlung der Netzzeitreihe 

 

5.5.1. UC: Übermittlung der Netzzeitreihe 

Use-Case-Name Übermittlung der Netzzeitreihe 

Prozessziel Dem BIKO liegt die zwischen den beiden NB abgestimmte Version 
der NZR vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der verantwortliche NB übermittelt die zwischen den beiden NB 
abgestimmte NZR auf Ebene BG an den BIKO. 

Rollen • NB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Der MaBiS-ZP für die NZR ist vom verantwortlichen NB beim 
BIKO für den betreffenden Zeitraum aktiviert. 

• Die Abstimmung der NZR zwischen den beiden NB ist erfolgt. 

• Die zwischen den NB abgestimmte Version der NZR ist dem 
verantwortlichen NB bekannt. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die NZR für die Berechnung der NB-DZR berück
sichtigen und den Datenstatus (Abrechnungsdaten/Abrechnungs-
daten KBKA) an die beiden NB übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Die Darstellung der Energieflussrichtungen bei der NZR wird im
mer aus Sicht des BG des verantwortlichen NB übermittelt. 

Die an den BIKO übermittelte NZR gilt im Rahmen der BKA als un
ter den beiden NB abgestimmte Version. Sollten zwischen der ab
gestimmten und der an den BIKO übermittelten NZR Differenzen 
vorhanden sein, ist dies bilateral zwischen den beiden NB zu klä
ren. 
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5.5.2. SD: Übermittlung der Netzzeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung NZR Spätestens bis zum 
Ablauf des 10. WT 
nach dem Ende des 
Bilanzierungsmonats 
sowie nochmals bei 
Korrekturbedarf bis 
spätestens zum Ende 
des 7. Monats nach 
dem Ende des Bilan
zierungsmonats. 

- 

2 Antwort  Spätestens 1 WT nach 
Übermittlung NZR. 

Der NB erwartet bei einer Ablehnung 
einen ersten Hinweis zur Fehlerklä
rung. 
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5.6. Use-Case: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe 

 

5.6.1. UC: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe 

Prozessziel Der vom BIKO vergebene Datenstatus der NZR liegt den beiden 
NB vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO vergibt und übermittelt den Datenstatus der NZR an den 
verantwortlichen und den benachbarten NB. 

Rollen • BIKO 
• NB 

Vorbedingungen Dem BIKO liegt die zwischen den beiden NB abgestimmte NZR 
vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

 Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und sorgt 
nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des richtigen Daten
status zu allen betroffenen NZR. 

Fehlerfälle  Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des Daten
status ist fehlerhaft. 

Weitere Anforderungen Eine NZR kann lediglich den Datenstatus „Abrechnungsdaten“ o
der „Abrechnungsdaten KBKA“ erhalten bzw. zu den Abrech
nungsstichtagen den geänderten Datenstatus „abgerechnete Da
ten“ oder „abgerechnete Daten KBKA“ erhalten. 
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5.6.2. SD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung Daten
status der NZR 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Eingang der NZR so
wie zu den Abrech
nungsstichtagen. 

- 

2 Übermittlung Daten
status der NZR 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Eingang der NZR so
wie zu den Abrech
nungsstichtagen. 

- 

5.7. Use-Case: Übermittlung Netzgangzeitreihe 
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5.7.1. UC: Übermittlung Netzgangzeitreihe 

Use-Case-Name Übermittlung Netzgangzeitreihe 

Prozessziel Dem benachbarten NB sowie dem ÜNB liegt die Netz
gangzeitreihe vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der verantwortliche NB übermittelt für den Vortag bzw. 
die Vortage die Netzgangzeitreihe an den NB des be
nachbarten BG sowie an den zuständigen regelverant
wortlichen ÜNB.  

Rollen • NB 

• ÜNB 

Vorbedingung • Der Zählpunkt mit dem Identifikator „Zählpunktbe
zeichnung“ für die Netzgangzeitreihe ist ausge
tauscht. 

Nachbedingung im 
Erfolgsfall 

• Der Austausch der Netzzeitreihe kann erfolgen. 

• Die Netzzeitreihe kann plausibilisiert bzw. erstellt 
werden. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderun
gen 

- 

 

5.7.2. SD: Übermittlung Netzgangzeitreihe 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung Netz
gangzeitreihe  

Werktäglich 
für den 
Vortag 
bzw. Vor
tage bis 
12:00 Uhr. 

Wenn Messwerte nicht vorliegen, erfolgt eine Ab
stimmung zwischen dem verantwortlichen NB und 
dem benachbarten NB. 

2 Manuelle Fehler
klärung 

- - 

3 Übermittlung Netz
gangzeitreihe 

Werktäglich 
für den 
Vortag 
bzw. Vor
tage bis 
12:00 Uhr. 

Wenn Messwerte nicht vorliegen, erfolgt eine Ab
stimmung zwischen dem verantwortlichen NB und 
dem ÜNB. 

4 Manuelle Fehler
klärung 

- - 
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6. Austauschprozesse zwischen NB und LF 

6.1. Ermittlung und Verwendung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB 

Für die Prognose und zur Prüfung der Summenzeitreihen erstellt der NB für alle in seinen BG 
verwendeten Profile ¼ h-Profilzeitreihen. 

Diese ¼ h-Profilzeitreihen werden durch den NB normiert, versioniert und wie auch die Profil
scharen an alle in seinem Netz aktiven LF entsprechend der ihm vorliegenden Abonnements 
profilscharf und als ¼ h-Profilzeitreihe zur Verfügung gestellt. 

Für die Ermittlung und Verwendung von Profilen gilt folgendes: 

• Normierte tagesparameterabhängige Einspeiseprofile (TEP) sowie tagesparameterab
hängige Lastprofile (TLP) werden je Messstelle des Tagesparameters (z. B. Tempera
tur) und Profilschar bzw. je Referenzmessung erstellt und an den LF versendet. 

• Standardeinspeiseprofile (SEP) und TEP werden auch im analytischen Verfahren im
mer synthetisch bilanziert, sie sind somit nicht Teil der Restlast. 

• Jeder NB ordnet seinen normierten Profilen eindeutige Bezeichnungen zu. So ist z. B. 
zwischen den H0-Profilen zu unterscheiden, wenn der NB unterschiedliche Feier
tagskalender zur Grunde legt; z. B. „HSA“ für Sachsen-Anhalt und „HSN“ für Sachsen. 
Mit den normierten Profilen werden die Informationen zu Feiertagskalendern und -re
gionen implizit bereitgestellt. Dies gilt auch, wenn analytische SLP verwendet werden
Das bedeutet, dass ein NB, der analytisch bilanziert und für ein analytisches Profil be
reits eine Profilbezeichnung, wie z. B. H0 vergeben hat, diese Bezeichnung nicht 
mehr für ein synthetisches Profil verwenden darf. 

• Ändert sich das Bilanzierungsverfahren (analytisch/synthetisch), der Zeitreihentyp 
(Standardlastprofilsumme, tagesparameterabhängige Einspeiseprofilsumme etc.) oder 
das Lastprofilverfahren (Standardverfahren/„Anhang D“) eines normierten Profils ist 
ein neuer Bezeichner zu verwenden. 

• Stellt ein NB von synthetischem auf analytisches Lastprofilverfahren um, dann liefert 
er Vergangenheitswerte für die normierten analytischen Profile 1 Jahr zurück ab Lie
fertermin. Die Vergangenheitswerte sind 3 Monate vor dem Umstellungstermin zu lie
fern. Bis zum Umstellungstermin sind zusätzlich zur verbindlichen synthetischen Bi
lanzierung die monatlichen analytischen normierten Lastprofile jeweils bis zum Ablauf 
des 10. WT nach Bilanzierungsmonat zu übermitteln.  

• Die normierten Profile sind immer für vollständige Kalendermonate zu bilden. Werden 
normierte Profile für einen Zeitraum neu gebildet, sind diese mit einer neuen, höheren 
Versionsnummer zu versehen und nur die Monate, in denen sich im Vergleich zur 
Vorgängerversion die Werte geändert haben, sind an alle LF mit den entsprechenden 
Abonnements zu versenden. 

• Nur die versendeten, normierten Profile mit der höchsten Versionsnummer sind von 
den Marktpartnern für die Bilanzierung und deren Prüfung zu verwenden. Die Quali
tätssicherung der übermittelten Profile (z. B. verwendete Einheit) obliegt dem NB. 
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• Bei einer unterjährigen Änderung eines normierten Profils muss die Summe der Profil
werte bei dem geänderten normierten Profil vom Zeitpunkt der Änderung bis zum Jah
resende identisch sein mit der Summe der Profilwerte des bisher gültigen Profils für 
den gleichen Zeitraum. 

Hinweis: Ggf. zu akzeptierende Toleranzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 

• Bei einer unterjährigen Einführung eines normierten Profils ist das Profil immer für das 
gesamte Jahr, in dem das Profil erstmalig gültig ist, zu bilden und zu versenden. Dies 
gilt auch bei der Bildung neuer Bilanzierungsgebiete. Eine Zuordnung eines neu gebil
deten Profils zu einer Marktlokation darf nur 3 Monate in die Zukunft erfolgen.  

• Für die Ermittlung der bilanzierten Menge ist immer das normierte Profil für das ge
samte Jahr zu berücksichtigen. 

Für die Normierung von Profilen muss folgendes durch den NB eingehalten werden: 

• SLP/SEP 
o Bei SLP/SEP wird die ¼ h-Zeitreihe auf eine Jahresmenge von 1.000.000 kWh 

normiert. 
o Aufgrund der jährlich verschiedenen Anzahl an Feiertagen bzw. des Schalttages 

kann die Arbeit unter dem normierten Profil von 1.000.000 kWh abweichen. Deutli
che Abweichungen des normierten Profils zu 1.000.000 kWh treten bei korrekter  
Anwendung des Verfahrens zur Bildung der normierten SLP/SEP nicht auf. 

Die Summe (der Divisor) der einzelnen ¼ Stundenwerte einer normierten syntheti
schen SLP/SEP-Zeitreihe muss die Jahresmenge von 1.000.000 kWh +/-1,0% er
geben. Somit muss die Jahresmenge der normierten ¼ h- SLP/SEPZeitreihe zwi
schen 990.000 kWh und 1.010.000 kWh liegen. 

Bei einer Änderung des Profils ist zu berücksichtigen, dass die ¼ Stundenwerte 
der Monate vor gültig werden des angepassten Profils unverändert gegenüber der 
Vorversion bleiben müssen. Der Divisor über das gesamte Profil des Kalenderjah
res darf sich dabei maximal um 20 kWh gegenüber dem Divisor der Vorversion 
ändern. 

Hinweis: Durch die vorgegebenen Toleranzgrenzen kann es dazu kommen, dass 
nach Erstellung eines Profils über ein Kalenderjahr durch den NB eine erneute An
passung des Profils erforderlich ist, um die normierte Anpassung zu erfüllen. 

 

• TLP/TEP (mit Profilscharen) 
o Bei tagesparameterabhängigen Profilen werden die Tagesprofile aus den Profil

scharen anhand der äquivalenten Tagesmitteltemperatur der zugeordneten Klima
zone/Messstelle ermittelt. Die so ermittelten Tagesprofile werden auf das Ergebnis 
der Multiplikation von 300 kWh/K und mit der Temperaturmaßzahl des Tages nor
miert (Standardverfahren). 
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• TLP (nach Anhang D Verfahren) 
o Bei TLP wird die ¼ h-Zeitreihe auf eine Jahresmenge von 1.000.000 kWh nor

miert. 
o Aufgrund der jährlich verschiedenen Anzahl an Feiertagen bzw. des Schalttages 

kann die Arbeit unter dem normierten Profil von 1.000.000 kWh abweichen.  

 

• TEP mit Referenzmessung 
o Bei TEP mit Referenzmessung wird aus Referenzmessungen ein Referenzprofil 

bestimmt und auf 1.000.000 kW bzw. 1.000.000 kWh/a skaliert.  

 

6.1.1. Bilanzierung mit Profilen beim NB 

Die Bilanzierung mit Profilen für Marktlokationen mit NB-Aggregationsverantwortung erfolgt 
beim NB nach den folgenden Regeln: 

• SLP/SEP 

Die Energiemengen von Marktlokationen mit NB-Aggregationsverantwortung und 
SLP- bzw. SEP-Bilanzierung werden auf Basis der jeweiligen Jahresverbrauchsprog
nose (JVP) bilanziert und aggregiert. 

Bei Anwendung des synthetischen Bilanzierungsverfahrens ergibt sich bei SLP bzw. 
SEP das bilanzierte Profil einer Marktlokation, indem das normierte Profil für die Kun
dengruppe durch die Summen aller ¼ h-Werte des betrachteten SLP dividiert und an
schließend mit der JVP multipliziert wird. 

Hinweis für die nachfolgenden Formeln: Für eine Energiemenge E(t) wird der Endzeit
punkt t des ¼ h-Zeitintervalls angegeben, für den die Energiemenge gilt. 

Die Energiemenge einer Marktlokation bei Anwendung des synthetischen Bilanzie
rungsverfahrens zum Zeitpunkt t ergibt sich somit, wie folgt: 

𝐸�������������(𝑡) =  𝐽𝑉𝑃�������������(𝑡) ∗  
𝐸����.������(𝑡)

∑ 𝐸����.������(𝑡�)�
���

 

Mit:  
tmin = 1.1. des Jahres 00:00 Uhr 

tmax = 1.1. des Folgejahres 00:00 Uhr 

𝑡 ∈ [𝑡��� +  1 4� ℎ; 𝑡���] 

𝑚 =  
(𝑡��� − 𝑡���)�� �������

1
4� ℎ

 

𝑡� =  𝑡���  +  𝑖 ∗ 1
4� ℎ 



 
 

 Seite 61 von 292 

Bei Anwendung des analytischen Bilanzierungsverfahrens ergibt sich bei SLP das bi
lanzierte Profil einer Marktlokation, indem das normierte Profil für die Kundengruppe 
durch 1.000.000 kWh dividiert und anschließend mit der JVP multipliziert wird.  

Die Energiemenge einer Marktlokation bei Anwendung des analytischen Bilanzie
rungsverfahrens zum Zeitpunkt t ergibt sich somit, wie folgt: 

𝐸�������������(𝑡) =  𝐽𝑉𝑃�������������(𝑡) ∗  
𝐸����.������(𝑡)
1.000.000 𝑘𝑊ℎ

 

JVPMarktlokation(t) ist eine Treppenfunktion, d. h.: 

In dem Zeitintervall �𝑡��� + 1
4� ℎ; 𝑡���� gibt es Zeitpunkte: 

𝑡��� + 1
4� ℎ = 𝑡�

� <  𝑡�
� < ⋯ < 𝑡�

� =  𝑡��� zu denen die Stützstellen ck den Wert 
ändern, und sich somit zu diesen Zeitpunkten der Wert der JVP ändert, also: 

 𝐽𝑉𝑃�������������(𝑡) =  𝑐� 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡 ∈ (𝑡���
� , 𝑡�

� ) 

Im einfachsten Fall hat die JVPMarktlokation(t) im gesamten Zeitintervall 
�𝑡��� + 1

4� ℎ; 𝑡���� einen konstanten Wert. 
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Somit ist über die Treppenfunktion mathematisch das abgebildet, was fachlich 
formuliert so lautet: Der Wert der JVP kann sich unter Einhaltung der Fristen 
für bilanzierungsrelevante Stammdaten nur zum ersten eines Monats ändern. 
Dieser neue Wert ist so lange gültig, bis zu einem späteren Monatsersten, er
neut, unter Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrelevante Stammdatenän
derungen ein neuer Wert für die JVP zwischen LF und NB abgestimmt ist. 

 

 

• TLP/TEP mit Profilscharen 

In diesem Anschnitt werden jeweils in einem Absatz das Standardverfahren mit Profil
scharen und in einem zweiten Absatz das Anhang D-Verfahren mit Profilscharen be
schrieben. 

Standardverfahren mit Profilscharen 

Im Standardverfahren mit Profilscharen ergibt sich das bilanzierte Profil einer Marktlo
kation, indem das normierten Profil für die Kundengruppe durch 300 kWh/K dividiert 
und anschließend mit der JVP für spezifische Arbeit (Wspez.;Marktlokation(t)) multipliziert 
wird. 

𝐸�������������(𝑡) =  𝑊����.,�������������(𝑡) ∗  
𝐸����.������(𝑡)

300𝑘𝑊ℎ/𝐾
 

Mit:  
t = betrachtete ¼ h  

Wspez.(t) ist eine Treppenfunktion, d. h. 
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In dem Zeitintervall �𝑡��� + 1
4� ℎ; 𝑡���� gibt es Zeitpunkte: 

𝑡��� + 1
4� ℎ = 𝑡�

� <  𝑡�
� < ⋯ < 𝑡�

� =  𝑡��� zu den die Stützstellen ck den Wert 
ändern, und sich somit zu diesen Zeitpunkten der Wert der JVP für spezifische 
Arbeit ändert, also: 

 𝑊����.,�������������(𝑡) =  𝑐� 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡 ∈ (𝑡���
� , 𝑡�

� ) 

Im einfachsten Fall hat die Wspez.,Marktlokation(t) im gesamten Zeitintervall 
�𝑡��� + 1

4� ℎ; 𝑡���� einen konstanten Wert. 

Somit ist über die Treppenfunktion mathematisch das abgebildet, was fachlich 
formuliert so lautet: Der Wert der JVP für spezifische Arbeit kann sich unter 
Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrelevante Stammdaten nur zum ersten 
eines Monats ändern. Dieser neue Wert ist so lange gültig, bis zu einem spä
teren Monatsersten, erneut, unter Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrele
vante Stammdatenänderungen ein neuer Wert für die JVP für spezifische Ar
beit zwischen LF und NB abgestimmt ist. 

 
„Anhang D“-Verfahren  

Im „Anhang D“-Verfahren ergibt sich das bilanzierte Profil einer Marktlokation, indem 
das normierten Profil für die Kundengruppe durch 1.000.000 kWh dividiert und An
schließend mit der angepassten elektrischen Arbeit (Wangep.,Marktlokation(t)) multipliziert 
wird. 

𝐸�������������(𝑡) =  𝑊�����.,�������������(𝑡) ∗  
𝐸����.������(𝑡)
1.000.000 𝑘𝑊ℎ

 

Mit: 

t = betrachtete ¼ h  

Wangep.(t) ist eine Treppenfunktion, d. h.  

In dem Zeitintervall �𝑡��� + 1
4� ℎ; 𝑡���� gibt es Zeitpunkte: 

𝑡��� + 1
4� ℎ = 𝑡�

� <  𝑡�
� < ⋯ < 𝑡�

� =  𝑡��� zu denen die Stützstellen ck den Wert 
ändern, und sich somit zu diesen Zeitpunkten der Wert der angepassten 
elektrischen Arbeit ändert, also: 

 𝑊�����.,�������������(𝑡) =  𝑐� 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡 ∈ (𝑡���
� , 𝑡�

� ) 

Im einfachsten Fall hat die Wangep.,Marktlokation(t) im gesamten Zeitintervall 
�𝑡��� + 1

4� ℎ; 𝑡���� einen konstanten Wert. 

Somit ist über die Treppenfunktion mathematisch das abgebildet, was fachlich 
formuliert so lautet: Der Wert der angepassten elektrischen Arbeit kann sich 
unter Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrelevante Stammdaten nur zum 
ersten eines Monats ändern. Dieser neue Wert ist so lange gültig, bis zu ei
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nem späteren Monatsersten, erneut, unter Einhaltung der Fristen für bilanzie
rungsrelevante Stammdatenänderungen ein neuer Wert für die angepasste 
elektrische Arbeit zwischen LF und NB abgestimmt ist. 

 

• TEP mit Referenzmessung 

Es sind zwei Verfahren zu unterscheiden: Das eine Verfahren basiert auf der normier
ten Leistung, das andere Verfahren basiert auf der normierten Arbeit der Referenzan
lage. 

 
TEP mit Referenzmessung, normiert auf Leistung 

Das bilanzierte Profil einer Marktlokation ergibt sich, indem das normierte Profil durch 
1.000.000 kW dividiert und anschließend mit der angepassten bilanzierungsrelevanten 
Leistung multipliziert wird. 

𝐸�������������(𝑡) =  𝑃�����.,�������������(𝑡) ∗
𝐸����.������(𝑡)
1.000.000 𝑘𝑊

 

Mit:  
t = betrachtete ¼ h  
Pangep.(t) = angepasste bilanzierungsrelevante Leistung 

Die bilanzierungsrelevante Leistung ist eine Treppenfunktion, d. h.  

In dem Zeitintervall �𝑡��� + 1
4� ℎ; 𝑡���� gibt es Zeitpunkte: 

𝑡��� + 1
4� ℎ = 𝑡�

� <  𝑡�
� < ⋯ < 𝑡�

� =  𝑡��� zu denen die Stützstellen ck den Wert 
ändern, und sich somit zu diesen Zeitpunkten der Wert der angepassten bilan
zierungsrelevanten Leistung ändert, also: 

 𝑃�����.,�������������(𝑡) =  𝑐� 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡 ∈ (𝑡���
� , 𝑡�

� ) 

Im einfachsten Fall hat die Pangep.,Marktlokation(t) im gesamten Zeitintervall 
�𝑡��� + 1

4� ℎ; 𝑡���� einen konstanten Wert. 

Somit ist über die Treppenfunktion mathematisch das abgebildet, was fachlich 
formuliert so lautet: Der Wert der angepassten bilanzierungsrelevanten Leis
tung kann sich unter Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrelevante Stamm-
daten nur zum ersten eines Monats ändern. Dieser neue Wert ist so lange gül
tig, bis zu einem späteren Monatsersten, erneut, unter Einhaltung der Fristen 
für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderungen ein neuer Wert für die an
gepasste bilanzierungsrelevante Leistung zwischen LF und NB abgestimmt 
ist. 
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TEP mit Referenzmessung, normiert auf elektrische Arbeit 

Das bilanzierte Profil einer Marktlokation ergibt sich, indem das normierten Profil 
durch 1.000.000 kWh/a dividiert und anschließend mit der angepassten bilanzierungs
relevanten elektrischen Arbeit multipliziert wird. 

𝐸�������������(𝑡) =  𝐸�����.,�������������(𝑡) ∗  
𝐸����.������(𝑡)

1.000.000 𝑘𝑊ℎ/𝑎
 

Mit:  
t = betrachtete ¼ h  
Eangep(t) = angepasste bilanzierungsrelevante elektrische Arbeit 

Die bilanzierungsrelevante Arbeit ist eine Treppenfunktion, d. h.  

In dem Zeitintervall �𝑡��� + 1
4� ℎ; 𝑡���� gibt es Zeitpunkte: 

𝑡��� + 1
4� ℎ = 𝑡�

� <  𝑡�
� < ⋯ < 𝑡�

� =  𝑡��� zu denen die Stützstellen ck den Wert 
ändern, und sich somit zu diesen Zeitpunkten der Wert der angepassten bilan
zierungsrelevanten Arbeit ändert, also: 

 𝐸�����.,�������������(𝑡) =  𝑐�  𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡 ∈ (𝑡���
� , 𝑡�

� ) 

Im einfachsten Fall hat die Eangep.,Marktlokation(t) im gesamten Zeitintervall 
�𝑡��� + 1

4� ℎ; 𝑡���� einen konstanten Wert. 

Somit ist über die Treppenfunktion mathematisch das abgebildet, was sachlich 
formuliert so lautet: Der Wert der angepassten bilanzierungsrelevanten Arbeit 
kann sich unter Einhaltung der Fristen für bilanzierungsrelevante Stammdaten 
nur zum ersten eines Monats ändern. Dieser neue Wert ist so lange gültig, bis 
zu einem späteren Monatsersten, erneut, unter Einhaltung der Fristen für bi
lanzierungsrelevante Stammdatenänderungen ein neuer Wert für die ange
passte bilanzierungsrelevante Arbeit zwischen LF und NB abgestimmt ist. 
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6.2. Übersicht: Austauschprozesse zwischen NB und LF 

 

6.3. Use-Case: Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an LF 

 

6.3.1. UC: Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an LF 

Use-Case-Name Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an LF 

Prozessziel Der LF hat immer die aktuelle Liste der Profildefinitionen vom NB 
vorliegen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB versendet die Liste der Profildefinitionen an den LF. Die 
Liste der Profildefinitionen enthält alle vom NB in all seinen BG 
verwendeten Profile. 

Bei Änderung in der Liste der Profildefinitionen (z. B. ein Profil 
kommt hinzu, oder ein enthaltenes Profil entfällt, ein BG kommt 
hinzu oder entfällt), wird die Liste der Profildefinitionen an alle akti
ven LF versendet.  

Rollen • NB 
• LF 

 

Vorbedingungen • Die EDIFACT-Kommunikation ist aufgebaut.  

• Der NB hat den LF als Empfänger für seine Liste der Profildefi
nitionen registriert oder 

• die Liste der Profildefinitionen hat sich geändert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Dem LF liegt eine Übersicht über alle vom NB genutzten Pro
filverfahren je BG vor. 

• Der LF kann die Liste der Profildefinitionen nutzen, um für die 
relevanten ZRT normierte Profile und Profilscharen zu abon
nieren. 

 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen In der Liste der Profildefinitionen müssen durch den NB alle in sei
nen BG verwendeten Profile einzeln aufgelistet werden. Sowohl 
alle analytischen Profile mit der Kennzeichnung „analytisch“ wie 
auch alle synthetischen Profile mit der Kennzeichnung „synthe
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tisch“ sind dort anzugeben und jede dort verwendete Profilbe
zeichnung darf in der Liste der Profildefinitionen nur einmal vor
kommen. 

6.3.2. SD: Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an LF 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung der 
Liste der Profildefi
nitionen 

Unverzüglich, jedoch 
spätestens 1 WT nach 
dem Aufbau der 
EDIFACT-Kommunika-
tion oder bei Änderung 
der Liste der Profildefini
tionen und mindestens 2 
WT vor Versand der 
neuen Profile. 

Liste der Profildefinitionen wird nur bei 
Änderungen neu versendet (z. B. Hin
zufügen oder Entfernen eines Profils). 

 

 

6.4. Use-Case: Start eines Abonnements von normierten Profilen und Profilscharen 
vom LF an NB 

 

6.4.1. UC: Start eines Abonnements von normierten Profilen und Profilscharen vom 
LF an NB 

Use-Case-Name Start eines Abonnements von normierten Profilen und Profil
scharen vom LF an NB 

Prozessziele Der NB hat das Abonnement zur Übermittlung der normierten Pro
file bzw. Profilscharen für die vom LF genannten Profilgruppen ein
gerichtet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF fordert je Profilgruppe ein Abonnement für die Übermittlung 
der normierten Profile bzw. Profilscharen an. 

Rollen • NB 
• LF 
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Vorbedingungen Die Liste der Profildefinitionen liegt dem LF vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der NB versendet die abonnierten Profile bzw. Profilscharen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement erneut 
angefordert, passt der Empfänger den Umfang der zu übermitteln
den Profile und Profilscharen ab dem Zeitpunkt an das neue Abon
nement an. 

6.4.2. SD: Start eines Abonnements von normierten Profilen und Profilscharen vom 
LF an NB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Abonnieren von 
normierten Profilen 
bzw. Profilscharen 

- - 

 

 

6.5. Use-Case: Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF 

 

6.5.1. UC: Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF 

Use-Case-Name Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom 
NB an LF 

Prozessziele Der LF kennt die normierten Profile bzw. Profilscharen des NB. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF erhält immer die aktuellen normierten Profile und Profil
scharen für die Profilgruppe, die er zuvor abonniert hat.Ändert sich 
ein einzelnes Profil, wird nur dieses an die LF übermittelt, die das 
zugehörige Abonnement haben. 
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Wird durch den LF ein Fehler in einem Profil oder einer Profilschar 

festgestellt, meldet er diesen Fehler in Form einer Reklamation 
dem NB. Diese mögliche Prüfung durch den LF entbindet den NB 
nicht von seiner Pflicht, die Profile ordnungsgemäß und fristge
recht zu erstellen.  

Rollen • NB 
• LF 
 

Vorbedingungen • Der NB hat mindestens ein normiertes Profil geändert oder 

• Der NB hat mindestens eine normierte Profilschar geändert o
der 

• Die Liste der Profildefinitionen hat sich geändert oder 

• Dem NB liegt ein neues Abonnement eines LF vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die Energiebeschaffung prognostizieren. 

• Der LF kann die LF-SZR (Kategorie A und Kategorie B) plausi
bilisieren. 

 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der NB übermittelt für jeden Zeitraum das Profil mit der höchsten 
Versionsnummer. 

6.5.2. SD: Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB an LF 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung der 
abonnierten nor
mierten Profile bzw. 
Profilscharen 

Siehe Kapitel 6.5.3. - 

2 Reklamation Unverzüglich nach 
Feststellung eines 
Fehlers im Profil bzw. 
Profilschar 

Wird eine Reklamation gesendet, hat 
das Profil weiterhin Gültigkeit. Bei einer 
erforderlichen Anpassung erfolgt dies 
unverzüglich über eine Korrektur durch 
den NB. 

 

6.5.3. Fristen für die Übermittlung von normierten Profilen und Profilscharen vom NB 
an LF 

Der NB übermittelt Bei Anwendung des syntheti
schen Bilanzierungsverfah
rens in einem BG durch den 
NB 

Bei Anwendung des analyti
schen Bilanzierungsverfah
rens in einem BG durch den 
NB 

Bei der erstmaligen 
Übermittlung an LF 
(Umfang abhängig vom 
Abonnement) 

Unverzüglich spätestens jedoch 
1 WT nach Eingang der 
Anforderung des Abonnements:  

• Versionierte normierte SLP 
bzw. SEP für das aktuelle 
Kalenderjahr. Ist die erstma
lige Übermittlung in den letz
ten 3 Monaten im Kalender
jahr, dann sind zusätzlich die 
Werte des Folgejahrs zu 
übermitteln 

• Profilscharen für TLP bzw. 
TEP 

• Versionierte Vergangenheits
werte für TEP mit Referenz
messung, bei denen Refe
renzprofile verwendet wer
den (für mindestens die letz
ten 12 Kalendermonate; nur 
Kalendermonate, bei denen 
der 10. WT nach Bilanzie
rungsmonat bereits verstri
chen ist)  

Unverzüglich spätestens jedoch 
1 WT nach Eingang der 
Anforderung des Abonnements:  

• Versionierte Vergangen
heitswerte für normierte ana
lytische SLP sowie TLP (für 
mindestens die letzten 12 
Kalendermonate; nur Kalen
dermonate, bei denen der 
12. WT nach Bilanzierungs
monat bereits verstrichen 
ist) 

• Versionierte normierte syn
thetische SEP für das aktu
elle Kalenderjahr. Ist die 
erstmalige Übermittlung in 
den letzten 3 Monaten im 
Kalenderjahr, dann sind zu
sätzlich die Werte des 
Folgejahrs zu übermitteln 

• Profilscharen für syntheti
sche TEP 
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• Versionierte Vergangen
heitswerte für TEP bei de
nen Referenzprofile verwen
det werden (für mindestens 
die letzten 12 Kalendermo
nate; nur Kalendermonate, 
bei denen der 12. WT nach 
Bilanzierungsmonat bereits 
verstrichen ist) 

• Versionierte normierte syn
thetische SLP für das aktu
elle Kalenderjahr. Ist die 
erstmalige Übermittlung in 
den letzten 3 Monaten im 
Kalenderjahr, dann sind zu
sätzlich die Werte des 
Folgejahrs zu übermitteln 

Bis zur Beendigung 
des Abonnements an 
LF (Umfang abhängig 
vom Abonnement) 

Mindestens 3 Monate vor Liefer
jahr bzw. 3 Monate vor einer Än
derung: 

• Versionierte normierte SLP 
bzw. SEP für das Folgejahr 
bzw. den Folgezeitraum bis 
Ende des Lieferjahres 

• Profilscharen (nur bei Ände
rung) für TLP bzw. TEP 

 
 
Werktäglich während des Bilan
zierungsmonats: 

• Normierte, nicht versionierte 
synthetische TEP bei denen 
Referenzprofile verwendet 
werden für den Vortag bzw. 
die Vortage 

 
 
 
 
 
 
 

Mindestens 3 Monate vor Lie
ferjahr bzw. 3 Monate vor einer 
Änderung: 

• Versionierte normierte syn
thetische SLP bzw. SEP für 
das Folgejahr bzw. den Fol
gezeitraum bis Ende des 
Lieferjahres 

• Profilscharen für syntheti
sche TEP (nur bei Ände
rung) 

Werktäglich bis 18 Uhr während 
des Bilanzierungsmonats: 

• Normierte, nicht versionier-
te analytische SLP für den 
Vortag bzw. die Vortage  

• Normierte, nicht versionier-
te analytische TLP für den 
Vortag bzw. die Vortage 

• Normierte, nicht versionier-
te synthetische TEP bei de
nen Referenzprofile verwen
det werden für den Vortag 
bzw. die Vortage 
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Bis zum Ablauf des10. WT nach 
Bilanzierungsmonat: 
 

• Versionierte TLP bzw. TEP 
mit Profilschar und TEP mit 
Referenzmessung für den 
Bilanzierungsmonat 

 
 
 
Bis zum Ablauf des 12. WT 
nach Bilanzierungsmonat (und 
bei späteren Änderungen): 

• Versionierte normierte ana
lytische SLP für den Bilan
zierungsmonat 

• Versionierte normierte ana
lytische TLP für den Bilan
zierungsmonat 

• Versionierte normierte syn
thetische TEP bei denen Re
ferenzprofile verwendet wer
den für den Bilanzierungs
monat 

 

 

6.6. Use-Case: Beendigung eines Abonnements von normierten Profilen und Profil
scharen vom LF an NB 
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6.6.1. UC: Beendigung eines Abonnements von normierten Profilen und Profilscha
ren vom LF an NB 

Use-Case-Name Beendigung eines Abonnements von normierten Profilen und 
Profilscharen vom LF an NB 

Prozessziel Ein Abonnement einer Profilgruppe von normierten Profilen und/o
der Profilscharen ist beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF beendet das Abonnement einer Profilgruppe von normier
ten Profilen bzw. Profilscharen beim NB. 

Rollen • NB 
• LF 

 

Vorbedingungen Bestehendes Abonnement einer Profilgruppe von normierten Pro
filen oder Profilscharen beim NB. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

6.6.2. SD: Beendigung eines Abonnements von normierten Profilen und Profilscha
ren vom LF an NB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung eines 
Abonnements von 
normierten Profilen 
bzw. Profilscharen 

- - 
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6.7. Use-Case: Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an MSB 

 

6.7.1. Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an MSB  

Use-Case-Name Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an MSB 

Prozessziel Der MSB hat immer die aktuelle Liste der Profildefinitionen vom NB vor
liegen. 

Use-Case-Beschreibung Der NB versendet die Liste der Profildefinitionen an den MSB. Die Liste 
der Profildefinitionen enthält alle vom NB verwendeten Profile. 

Bei Änderung in der Liste der Profildefinitionen (z. B. ein Profil kommt 
hinzu, oder ein enthaltenes Profil entfällt), wird die Liste der Profildefiniti
onen an alle aktiven MSB versendet.  

Rollen • NB 
• MSB 

Vorbedingungen • Die EDIFACT-Kommunikation ist aufgebaut.  

• Der NB hat den MSB als Empfänger für seine Liste der Profildefiniti
onen registriert oder 

• die Liste der Profildefinitionen hat sich geändert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Dem MSB liegt eine Übersicht über alle vom NB genutzten Profilver
fahren vor. 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen In der Liste der Profildefinitionen müssen durch den NB alle in seinen BG 
verwendeten Profile einzeln aufgelistet werden. Sowohl alle analytischen 
Profile mit der Kennzeichnung „analytisch“ wie auch alle synthetischen 
Profile mit der Kennzeichnung „synthetisch“ sind dort anzugeben und 
jede dort verwendete Profilbezeichnung darf in der Liste der Profildefiniti
onen nur einmal vorkommen.  
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6.7.2. Übermittlung der Liste der Profildefinitionen vom NB an MSB  

 

1 Übermittlung der Liste 
der Profildefinitionen 

Unverzüglich, jedoch spä
testens 1 WT nach dem 
Aufbau der EDIFACT-
Kommunikation oder bei 
Änderung der Liste der 
Profildefinitionen und min
destens 2 WT vor Versand 
der neuen Profile. 

Liste der Profildefinitionen wird nur bei 
Änderungen neu versendet (z. B. Hinzufü
gen oder Entfernen eines Profils). 

 

6.8. Use-Case: Übermittlung von normierten Profilen vom NB an MSB  

 

6.8.1.  von normierten Profilen vom NB an MSB  

Use-Case-Name Übermittlung von normierten Profilen vom NB an MSB 

Prozessziele Der MSB kennt die normierten Profile des NB. 

Use-Case-Beschreibung Der MSB erhält immer die aktuellen normierten Profile. 
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Ändert sich ein einzelnes Profil, wird nur dieses an den MSB übermittelt. 

Rollen • NB 
• MSB 

Vorbedingungen • Der NB hat mindestens ein normiertes Profil geändert oder 

• die Liste der Profildefinitionen hat sich geändert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der NB übermittelt für jeden Zeitraum das Profil mit der höchsten Versi
onsnummer. 

  

6.8.2. SD: Übermittlung von normierten Profilen vom NB an MSB  

 

1 Übermittlung der nor
mierten Profile 

Siehe nachfolgende 
Tabelle. 

- 

 

Der NB übermittelt Bei Anwendung des syntheti
schen Bilanzierungsverfahrens 
durch den NB 

Bei Anwendung des analyti
schen Bilanzierungsverfahrens 
durch den NB 

Bei der erstmaligen Über
mittlung an MSB  

Unverzüglich nach dem 
erstmaligen Versand der Liste der 
Profildefinitionen:  

Unverzüglich nach dem 
erstmaligen Versand der Liste der 
Profildefinitionen:  
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• Versionierte normierte SLP 
bzw. SEP für das aktuelle Ka
lenderjahr. Ist die erstmalige 
Übermittlung in den letzten 3 
Monaten im Kalenderjahr, dann 
sind zusätzlich die Werte des 
Folgejahrs zu übermitteln 

• Versionierte Vergangenheits
werte für TEP mit Referenz
messung, bei denen Referenz
profile verwendet werden (für 
mindestens die letzten 12 Ka
lendermonate; nur Kalender
monate, bei denen der 10. WT 
nach Bilanzierungsmonat be
reits verstrichen ist)  

• Versionierte Vergangenheits
werte für normierte analytische 
SLP sowie TLP (für mindes
tens die letzten 12 Kalender
monate; nur Kalendermonate, 
bei denen der 12. WT nach Bi
lanzierungsmonat bereits ver
strichen ist) 

• Versionierte normierte syntheti
sche SEP für das aktuelle Ka
lenderjahr. Ist die erstmalige 
Übermittlung in den letzten 3 
Monaten im Kalenderjahr, 
dann sind zusätzlich die Werte 
des Folgejahrs zu übermitteln 

• Versionierte Vergangenheits
werte für TEP bei denen Refe
renzprofile verwendet werden 
(für mindestens die letzten 12 
Kalendermonate; nur Kalen
dermonate, bei denen der 12. 
WT nach Bilanzierungsmonat 
bereits verstrichen ist) 

• Versionierte normierte syntheti
sche SLP für das aktuelle Ka
lenderjahr. Ist die erstmalige 
Übermittlung in den letzten 3 
Monaten im Kalenderjahr, 
dann sind zusätzlich die Werte 
des Folgejahrs zu übermitteln 

Bis zur Beendigung der 
Kommunikationsbeziehung 
mit MSB  

Mindestens 3 Monate vor Lieferjahr 
bzw. 3 Monate vor einer Änderung: 

• Versionierte normierte SLP 
bzw. SEP für das Folgejahr 
bzw. den Folgezeitraum bis 
Ende des Lieferjahres 

 
 
Werktäglich während des Bilanzie
rungsmonats: 

• Normierte, nicht versionierte 
synthetische TEP bei denen 

Mindestens 3 Monate vor Liefer
jahr bzw. 3 Monate vor einer Än
derung: 

• Versionierte normierte syntheti
sche SLP bzw. SEP für das 
Folgejahr bzw. den Folgezeit
raum bis Ende des Lieferjahres 

Werktäglich bis 18 Uhr während 
des Bilanzierungsmonats: 

• Normierte, nicht versionierte 
analytische SLP für den Vortag 
bzw. die Vortage  
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Referenzprofile verwendet wer
den für den Vortag bzw. die 
Vortage 

 
 
 
 
 
 
Bis zum Ablauf des10. WT nach Bi
lanzierungsmonat: 
 

• Versionierte TLP bzw. TEP mit 
Profilschar und TEP mit Refe
renzmessung für den Bilanzie
rungsmonat 

• Normierte, nicht versionierte 
analytische TLP für den Vortag 
bzw. die Vortage 

• Normierte, nicht versionierte 
synthetische TEP bei denen 
Referenzprofile verwendet wer
den für den Vortag bzw. die 
Vortage 

 
Bis zum Ablauf des 12. WT nach 
Bilanzierungsmonat (und bei spä
teren Änderungen): 

• Versionierte normierte analyti
sche SLP für den Bilanzie
rungsmonat 

• Versionierte normierte analyti
sche TLP für den Bilanzie
rungsmonat 

• Versionierte normierte syntheti
sche TEP bei denen Referenz
profile verwendet werden für 
den Bilanzierungsmonat 
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7. Austauschprozesse zwischen NB und LF zur Lieferantensummenzeit
reihe und -clearingliste 

7.1. Übersicht: Austauschprozesse zwischen NB und LF zur Lieferantensummenzeit
reihe und -clearingliste 

 

7.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom NB an LF 

 

7.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeitreihe 
vom NB an LF 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensum
menzeitreihe vom NB an LF 

Prozessziel Der NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende LF-SZR (Katego
rie A) beim LF aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB aktiviert einen MaBiS-ZP einer LF-SZR (Kategorie A) und 
sendet die entsprechende Information an den LF.  

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen • Zuordnungsermächtigung, soweit erforderlich, liegt vor. 
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• Der NB hat die erste Marktlokation mit NB-Aggregationsver-
antwortung, einer Kombination aus BK, ZRT, BG und LF, dem 
LF zugeordnet, für die noch kein MaBiS-ZP für die LF-SZR 
(Kategorie A) aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die LF-SZR (Kategorie A) zu diesem MaBiS-ZP 
zuordnen. 

• Der LF kann die Weiterleitung des zu aktivierenden MaBiS-ZP 
an den BKV anstoßen oder  

• Im Fehlerfall kann der LF den Clearingprozess mit dem NB ein
leiten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

7.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantensummenzeitreihe vom NB 
an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
LF-SZR (Kategorie 
A) 

Unverzüglich nach der 
Zuordnung der ersten 
Marktlokation mit NB-
Aggregationsverantwor
tung und für deren zuge
ordnete Kombination aus 
BK, ZRT, BG und LF 
noch kein MaBiS-ZP für 
die LF-SZR (Kategorie A) 
aktiviert ist, spätestens je

- 
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doch 1 WT vor dem erfor
derlichen Versand der LF-
SZR (Kategorie A). 

 

7.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom NB an LF 

 

7.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom NB an LF 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferanten
summenzeitreihe vom NB an LF 

Prozessziel Der NB hat den MaBiS-ZP für die LF-SZR (Kategorie A) beim LF 
deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die LF-SZR (Ka
tegorie A) und sendet die entsprechende Information an den LF. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen • Der NB hat die Zuordnung der letzten Marktlokation mit NB-
Aggregationsverantwortung beim LF beendet, für deren zuge
ordnete Kombination aus BK, ZRT, BG und LF ein MaBiS-ZP 
für die LF-SZR (Kategorie A) aktiviert ist und dieser MaBiS-ZP 
ist beim LF aktiviert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die Weiterleitung des deaktivierten MaBiS-ZP an 
den BKV anstoßen oder  

• Im Fehlerfall kann der LF den Clearingprozess mit dem NB 
einleiten.  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 



 
 

 Seite 82 von 292 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die LF-
SZR (Kategorie A) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 

7.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeitreihe 
vom NB an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
LF-SZR (Kategorie 
A) 

Unverzüglich nach der 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit NB-
Aggregationsverant
wortung und für deren 
zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT, BG 
und LF die ein MaBiS-
ZP für die LF-SZR (Ka
tegorie A) aktiviert ist, 
spätestens jedoch 1 
WT vor dem andern
falls erforderlichen 
Versand der LF-SZR 
(Kategorie A) 

- 
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7.4. Use-Case: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF 

 

7.4.1. UC: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF 

Use-Case-Name Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF 

Prozessziel Dem LF liegt die LF-SZR (Kategorie A) vom NB vor. Zudem kann 
dem NB ein Prüfergebnis mittels Prüfmitteilung vom LF über die 
LF-SZR (Kategorie A) vorliegen.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB liefert an den LF, für den Bilanzierungsmonat, zu jedem 
aktivierten MaBiS-ZP die LF-SZR (Kategorie A). Der LF prüft die 
LF-SZR (Kategorie A) und kann bei Bedarf mit Hilfe der Prüfmittei
lung das Prüfergebnis dem NB mitteilen.  

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen Der NB hat den MaBiS-ZP für die LF-SZR (Kategorie A) beim LF 
für den betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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7.4.2. SD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung LF-
SZR (Kategorie A) 

Unverzüglich nach Er
mittlung, jedoch spä
testens mit dem Ver
sand der zugehörigen 
BK-SZR (Kategorie A). 

Die LF-SZR (Kategorie A) ist vollstän
dig und beinhaltet alle Energiemengen 
von Marktlokationen mit NB-
Aggregationsverantwortung. 

2 Übermittlung Prüf
mitteilung  

- Der LF kann nach Erhalt der LF-SZR 
(Kategorie A) eine positive bzw. nega
tive Prüfmitteilung übermitteln. 

Die negative Antwort gibt dem NB 
erste Hinweise zur Fehlerklärung. 

 

7.5. Use-Case: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (inkl. Abon
nierung) 
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7.5.1. UC: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (inkl. Abon
nierung) 

Use-Case-Name Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF 
(inkl. Abonnierung) 

Prozessziel Dem LF liegt die angeforderte Lieferantenclearingliste (LF-CL) vor.  

Falls die LF-CL vom LF abonniert wurde, ist der LF als Abonnent 
der LF-CL beim NB registriert. 

Ggf. liegt dem NB die Rückmeldung des LF zur versandten LF-CL 
vor.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF fordert an bzw. abonniert bei Bedarf die LF-CL vom NB. 
Der NB versendet die angeforderte LF-CL an den LF.  

Der LF hat die Möglichkeit, die LF-SZR (Kategorie A) anhand der 
Daten der LF-CL zu plausibilisieren. 

Der LF kann eine Rückmeldung auf die vom NB erhaltene LF-CL 
geben. Diese Rückmeldung erfolgt standardisiert elektronisch mit
tels Korrekturliste zur LF-CL. Weitere Schritte zur Klärung erfolgen 
über andere Kommunikationswege. 

Ein LF kann die LF-CL unverzüglich nach Empfang der LF-SZR 
(Kategorie A) anfordern. Alternativ kann der LF eine regelmäßige 
Zusendung der Liste beantragen (Abonnement).  

Eine LF-CL kann für jede versendete Version einer LF-SZR (Kate
gorie A) angefordert werden. 

Zu jeder LF-SZR (Kategorie A) wird eine LF-CL erstellt und kann 
auch separat angefordert werden. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen Bei Einzelanforderung: 

• Dem LF liegt die LF-SZR (Kategorie A) vom NB vor.  
• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-SZR (Kategorie A). 

Bei Abonnement: 

• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-SZR (Kategorie A). 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 
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Weitere Anforderungen Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement erneut 
angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abonnements ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus resultierenden LF-CL 
auf das neue Abonnement. 

7.5.2. SD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (inkl. Abon
nierung) 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung der LF-
CL 

- Bei Abweichungen in der LF-SZR (Ka
tegorie A) kann der LF die LF-CL an
fordern.  

Alternativ kann der LF in diesem Pro
zessschritt eine regelmäßige Zusen
dung der Liste per Abonnement anfor
dern. 

2 Übermittlung der 
LF-CL 

1 WT nach Erhalt der 
Einzelanforderung so
wie bei Abonnement 
unverzüglich nach 
Übermittlung der LF-
SZR (Kategorie A). 

- 

3 Rückmeldung zur 
LF-CL 

- Im Bedarfsfall Korrekturliste. 
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7.6. Use-Case: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF 
an NB 

 

7.6.1. UC: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF an 
NB 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearing
liste vom LF an NB 

Prozessziel Der NB hat das Abonnement der LF-CL für den LF beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF beendet das Abonnement der LF-CL gegenüber dem NB. 

Rollen • LF 
• NB 

Vorbedingungen Für die LF-CL besteht beim NB ein Abonnement des LF. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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7.6.2. SD: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF an 
NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Abon
nement 

- Das Abonnement der LF-CL kann je
derzeit mit Angabe des Monats, für den 
die LF-CL letztmalig übermittelt werden 
soll, beendet werden. 
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8. Austauschprozesse zwischen ÜNB und LF zur Lieferantensummenzeit
reihe und -clearingliste 

8.1. Übersicht: Austauschprozesse zwischen ÜNB und LF zur Lieferantensummenzeit
reihe und clearingliste 

 

8.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom ÜNB an LF 

 

8.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeitreihe 
vom ÜNB an LF 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensum
menzeitreihe vom ÜNB an LF 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende LF-SZR (Kate
gorie B) beim LF aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert einen MaBiS-ZP einer LF-SZR (Kategorie B) 
und sendet die entsprechende Information an den LF.  

Rollen • ÜNB 
• LF 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Zuordnung der ersten Marktlokation mit ÜNB-Aggrega-
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tionsverantwortung informiert, für deren zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT, RZ/BG und LF noch kein MaBiS-ZP für die 
LF-SZR (Kategorie B) aktiviert ist oder 

• die Anforderung der Aggregationsebene der BK-SZR (Katego
rie B) auf die Ebene der RZ, der die LF-SZR (Kategorie B) zu
geordnet ist, liegt vom BKV vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die LF-SZR (Kategorie B) einem MaBiS-ZP zu
ordnen. 

• Der LF kann die Weiterleitung des zu aktivierenden MaBiS-ZP 
an den BKV anstoßen oder  

• im Fehlerfall kann der LF den Clearingprozess mit dem ÜNB 
einleiten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

8.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeitreihe 
vom ÜNB an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
LF-SZR (Kategorie 
B) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Zuordnung der ersten 
Marktlokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu

- 
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geordnete Kombina
tion aus BK, ZRT, 
RZ/BG und LF noch 
kein MaBiS-ZP für die 
LF-SZR (Kategorie B) 
aktiviert ist, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
erforderlichen Versand 
der LF-SZR (Kategorie 
B) oder spätestens 1 
WT nachdem die An
forderung der Aggre
gationsebene der BK-
SZR (Kategorie B) auf 
Ebene der RZ, der die 
LF-SZR (Kategorie B) 
zugeordnet ist, vom 
BKV vorliegt. 

 

 

8.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom ÜNB an LF 

 

8.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeit
reihe vom ÜNB an LF 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferanten
summenzeitreihe vom ÜNB an LF 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die LF-SZR (Kategorie B) beim LF 
deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die LF-SZR (Ka
tegorie B) sendet die entsprechende Information an den LF. 

Rollen • ÜNB 
• LF 
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Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit 
ÜNB-Aggregationsverantwortung informiert, für deren zuge
ordnete Kombination aus BK, ZRT, RZ/BG und LF ein MaBiS-
ZP für die LF-SZR (Kategorie B) aktiviert ist und dieser MaBiS-
ZP ist beim LF aktiviert oder 

• Die Abbestellung der Aggregationsebene eines MaBiS-ZP für 
die BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ, der die LF-SZR 
(Kategorie B) zugeordnet ist, liegt vom BKV vor. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die Weiterleitung des deaktivierten MaBiS-ZP an 
den BKV anstoßen oder  

• im Fehlerfall kann der LF Clearingprozess mit dem ÜNB einlei
ten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die LF-
SZR (Kategorie B) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 

8.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantensummenzeitreihe 
vom ÜNB an LF 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 

Unverzüglich nach der 
Information über die 

- 
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LF-SZR (Kategorie 
B) 

Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus BK, ZRT, 
RZ/BG und LF, für die 
ein MaBiS-ZP für die 
LF-ZRT (Kategorie B) 
aktiviert ist, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
andernfalls erforderli
chen Versand der LF-
SZR (Kategorie B) o
der spätestens 1 WT 
nachdem die Abbestel
lung der Aggregations
ebene eines MaBiS-ZP 
für die BK-SZR (Kate
gorie B) auf Ebene der 
RZ, der die LF-SZR 
(Kategorie B) zugeord
net ist, vom BKV vor
liegt. 

 

8.4. Use-Case: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF 
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8.4.1. UC: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF 

Use-Case-Name Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an 
LF 

Prozessziel Dem LF liegt die LF-SZR (Kategorie B) vom ÜNB vor. Zudem 
kann dem ÜNB ein Prüfergebnis mittels Prüfmitteilung vom LF 
über die LF-SZR (Kategorie B) vorliegen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB liefert die aktuell gültige Aggregationsebene an den LF, 
für den Bilanzierungsmonat, zu jedem aktivierten MaBiS-ZP die 
LF-SZR (Kategorie B). Der LF prüft die LF-SZR (Kategorie B) und 
kann bei Bedarf mit Hilfe der Prüfmitteilung das Prüfergebnis dem 
ÜNB mitteilen. 

Rollen • ÜNB 
• LF 

Vorbedingungen Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die LF-SZR (Kategorie B) beim LF 
für den betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

-  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anmerkungen - 
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8.4.2. SD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung LF-
SZR (Kategorie B) 

Unverzüglich nach Er
mittlung, jedoch spä
testens mit dem Ver
sand der zugehörigen 
BK-SZR (Kategorie B). 

Die LF-SZR (Kategorie B) ist vollständig 
und beinhalten alle Energiemengen von 
Marktlokationen mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung. 

2 Übermittlung Prüf
mitteilung  

- Der LF kann nach Erhalt der LF-SZR 
(Kategorie B) eine positive bzw. nega
tive Prüfmitteilung übermitteln. 

Die negative Antwort gibt dem ÜNB 
erste Hinweise zur Fehlerklärung. 

 

8.5. Use-Case: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (inkl. 
Abonnierung) 
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8.5.1. Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (inkl. Abonnie
rung) 

Use-Case-Name Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF 
(inkl. Abonnierung) 

Prozessziel Dem LF liegt die angeforderte LF-CL vor.  

Falls die LF-CL vom LF abonniert wurde, ist der LF als Abonnent 
der LF-CL beim ÜNB registriert. 

Ggf. liegt dem ÜNB die Rückmeldung des LF zur versandten LF-
CL vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF fordert an bzw. abonniert bei Bedarf die LF-CL vom ÜNB. 
Der ÜNB versendet die angeforderte LF-CL an den LF.  

Der LF hat die Möglichkeit, die LF-SZR (Kategorie B) anhand der 
Daten der LF-CL zu plausibilisieren. 

Der LF kann eine Rückmeldung auf die vom ÜNB erhaltene LF-CL 
geben. Diese Rückmeldung erfolgt standardisiert elektronisch mit
tels Korrekturliste zur LF-CL. Weitere Schritte zur Klärung erfolgen 
über andere Kommunikationswege. 

Ein LF kann die LF-CL unverzüglich nach Empfang der LF-SZR 
(Kategorie B) anfordern. Alternativ kann der LF eine regelmäßige 
Zusendung der Liste beantragen (Abonnement).  

Eine LF-CL kann für jede versendete Version einer LF-SZR (Kate
gorie B) angefordert werden. 

Zu jedem ZRT wird eine LF-CL erstellt und kann auch separat an
gefordert werden. 

Rollen • ÜNB 
• LF 

Vorbedingungen Bei Einzelanforderung: 

• Dem LF liegt die LF-SZR (Kategorie B) vom ÜNB vor.  
• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-SZR (Kategorie B). 

Bei Abonnement: 

• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-SZR (Kategorie B). 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 
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Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement erneut 
angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abonnements ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus resultierenden LF-CL 
auf das neue Abonnement. 

8.5.2. SD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (inkl. Abon
nierung) 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung der LF-
CL 

- Bei Abweichungen in der LF-SZR (Ka
tegorie B) kann der LF die LF-CL anfor
dern. 

Alternativ kann der LF in diesem Pro
zessschritt eine regelmäßige Zusen
dung der Liste per Abonnement anfor
dern. 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 Übermittlung der 
LF-CL 

1 WT nach Erhalt der 
Einzelanforderung so
wie bei Abonnement 
unverzüglich nach 
Übermittlung der LF-
SZR (Kategorie B). 

- 

3 Rückmeldung zur 
LF-CL 

- Im Bedarfsfall Korrekturliste. 

 

 

 

8.6. Use-Case: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF 
an ÜNB 
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8.6.1. UC: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF an 
ÜNB 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste 
vom LF an ÜNB 

Prozessziel Der ÜNB hat das Abonnement der LF-CL für den LF beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der LF beendet das Abonnement der LF-CL gegenüber dem ÜNB. 

Rollen • LF 
• ÜNB 

Vorbedingungen Für die LF-CL besteht beim ÜNB ein Abonnement des LF. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

8.6.2. SD: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenclearingliste vom LF an 
ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Abon
nement 

- Das Abonnement der LF-CL kann je
derzeit mit Angabe des Monats, für den 
die LF-CL letztmalig übermittelt werden 
soll, beendet werden. 
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9. Austauschprozesse zur Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
Das Kapitel gliedert sich in die Bereiche „Stammdatenaustauschprozesse“ (9.1-9.5) und „Be
wegungsdatenaustauschprozesse“ (9.6-9.9). 

9.1. Übersicht: Stammdatenaustauschprozesse zur Bilanzierungsgebietssummenzeit
reihe 

 

9.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

 

9.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummen
zeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsge
bietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

Prozessziele • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende BG-SZR 
(Kategorie B) beim BIKO aktiviert.  

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie B) 
zum NB weitergeleitet und der NB hat diesen übernommen und 
im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem ÜNB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert einen MaBiS-ZP einer BG-SZR (Kategorie B) 
und sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom 
BIKO angenommen oder abgelehnt wird. 
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Der BIKO leitet die Aktivierung des MaBiS-ZP für eine BG-SZR 
(Kategorie B) nach Erhalt an den NB weiter, sofern die Aktivierung 
korrekt war. 

Der NB kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte Akti
vierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des NB klären ÜNB und NB wo der Feh
ler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Feh
lers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über die 
Zuordnung der ersten Marktlokation mit ÜNB-Aggregationsver-
antwortung informiert, für deren zugeordnete Kombination aus 
ZRT, Spannungsebene und BG noch kein MaBiS-ZP für die BG-
SZR (Kategorie B) aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO und der NB können die BG-SZR (Kategorie B) einem 
MaBiS-ZP zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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9.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssummen
zeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie 
B) 

Unverzüglich nach 
der Information über 
die Zuordnung der 
ersten Marktlokation 
mit ÜNB-Aggregati-
onsverantwortung, für 
deren zugeordnete 
Kombination aus 
ZRT, Spannungs
ebene und BG noch 
kein MaBiS-ZP für 
die BG-SZR (Katego
rie B) aktiviert ist, 
spätestens jedoch 2 
WT vor dem erforder
lichen Versand der 
BG-SZR (Kategorie 
B). 

Die Übertragung der Aggregationsver
antwortung für mindestens eine Markt
lokation wurde vorgenommen. 

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT 
nach Erhalt der Akti
vierung. 

Im Falle einer Ablehnung der Aktivie
rung durch den BIKO erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ablehnung gibt 
dem ÜNB erste Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung des 
aktivierten MaBiS-
ZP für die BG-SZR 
(Kategorie B) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am fol
genden WT nach Er
halt. 

Der BIKO leitet nur den nicht abgelehn
ten MaBiS-ZP an den NB weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem ÜNB.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deakti
vierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der ÜNB einen 
Deaktivierungsprozess an. 
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9.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsge
bietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

 
 

 

9.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungs
gebietssummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

Prozessziele • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie B) 
beim BIKO deaktiviert.  

• Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für die BG-SZR 
(Kategorie B) zum NB weitergeleitet und der NB hat diese 
übernommen und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem ÜNB 
angestoßen.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für eine BG-SZR 
(Kategorie B) und sendet die entsprechende Information an den 
BIKO die vom BIKO angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung des MaBiS-ZP für eine BG-SZR 
(Kategorie B) nach Erhalt an den NB weiter, sofern er die Deakti
vierung angenommen hat. 

Der NB kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte De
aktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des NB klären ÜNB und NB wo der Feh
ler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Feh
lers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
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• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit 
ÜNB-Aggregationsverantwortung informiert, für deren zugeord
nete Kombination aus ZRT, Spannungsebene und BG ein Ma
BiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie B) aktiviert ist und dieser 
MaBiS-ZP ist beim BIKO aktiviert 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die BG-
SZR (Kategorie B) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 

9.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie 
B) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit ÜNB-

Die Übertragung der Aggregationsver
antwortung für die letzte zugeordnete 
Marklokation wurde aufgehoben. 
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Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus ZRT, Span
nungsebene und BG 
ein MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie B) 
aktiviert ist, spätestens 
jedoch 2 WT vor dem 
andernfalls erforderli
chen Versand der BG-
SZR (Kategorie B). 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Deaktivie
rung. 

Im Falle einer Ablehnung der Deakti
vierung durch den BIKO erfolgt diese 
mit einer Begründung. Die Ablehnung 
gibt dem ÜNB erste Hinweise zur Feh
lerklärung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Deaktivierung des 
MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie 
B) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am folgen
den WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur die nicht abge
lehnte Deaktivierung des MaBiS-ZP 
an den NB weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem ÜNB.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung des MaBiS-
ZP diese bis zur Klärung zu akzeptie
ren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-
ZP zu aktivieren ist, stößt der ÜNB ei
nen Aktivierungsprozess an. 
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9.4. Use-Case: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (inkl. 
Abonnierung) 

 
 

9.4.1. UC: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (inkl. 
Abonnierung) 

Use-Case-Name Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an 
NB (inkl. Abonnierung) 

Prozessziel Dem NB liegt die angeforderte Bilanzierungsgebietsclearingliste 
(BG-CL) vor.  

Falls die BG-CL vom NB abonniert wurde, ist der NB als Abonnent 
der BG-CL beim ÜNB registriert. 

Ggf. liegt dem ÜNB die Rückmeldung des NB zur versandten BG-
CL vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB fordert an bzw. abonniert bei Bedarf die BG-CL vom ÜNB. 
Der ÜNB versendet die angeforderte BG-CL an den NB.  

Der NB hat die Möglichkeit, die BG-SZR (Kategorie B) anhand der 
Daten der BG-CL zu plausibilisieren. 

Der NB kann eine Rückmeldung auf die vom ÜNB erhaltene BG-
CL geben. Diese Rückmeldung erfolgt standardisiert elektronisch 
mittels Korrekturliste zur BG-CL. Weitere Schritte zur Klärung er
folgen über andere Kommunikationswege. 

Ein NB kann die BG-CL unverzüglich nach Empfang der BG-SZR 
(Kategorie B) anfordern. Alternativ kann der NB eine regelmäßige 
Zusendung der Liste beantragen (Abonnement).  

Eine BG-CL kann für jede versendete Version einer BG-SZR (Ka
tegorie B) angefordert werden. 

Zu jeder BG-SZR (Kategorie B) wird eine BG-CL erstellt und kann 
auch separat angefordert werden. 
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Rollen • ÜNB 
• NB 

Vorbedingungen Bei Einzelanforderung: 

• Dem NB liegt die BG-SZR (Kategorie B) vom ÜNB vor.  
• Der NB kennt den MaBiS-ZP der BG-SZR (Kategorie B). 

Bei Abonnement: 

• Der NB kennt die Version erst zeitversetzt nach Erhalt der BG-
CL, da die BG-SZR (Kategorie B) über den BIKO und nicht di
rekt übermittelt wird.  

• Der NB kennt den MaBiS-ZP der BG-SZR (Kategorie B). 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen  Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement er
neut angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abonnements 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus resultierenden BG-
CL auf das neue Abonnement. 
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9.4.2. SD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste vom ÜNB an NB (inkl. 
Abonnierung) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung der 
BG-CL  

- Bei Abweichungen in der BG-SZR 
(Kategorie B) kann der NB die BG-CL 
anfordern. 

Alternativ kann der NB in diesem Pro
zessschritt eine regelmäßige Zusen
dung der Liste per Abonnement anfor
dern.  

2 Übermittlung der 
BG-CL  

1 WT nach Erhalt der 
Einzelanforderung so
wie bei Abonnement 
unverzüglich nach 
Übermittlung der BG-
SZR (Kategorie B). 

- 

3 Rückmeldung zur 
BG-CL  

- Im Bedarfsfall Korrekturliste.  
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9.5. Use-Case: Beendigung des Abonnements für die Bilanzierungsgebietsclearingliste 
vom NB an ÜNB 

 

9.5.1. UC: Beendigung des Abonnements für die Bilanzierungsgebietsclearingliste 
vom NB an ÜNB 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für die Bilanzierungsge
bietsclearingliste vom NB an ÜNB 

Prozessziel Der ÜNB hat das Abonnement der BG-CL für den NB beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB beendet das Abonnement der BG-CL gegenüber dem 
ÜNB. 

Rollen • NB 
• ÜNB 

Vorbedingungen Für die BG-CL besteht beim ÜNB ein Abonnement des NB. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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9.5.2. SD: Beendigung des Abonnements für die Bilanzierungsgebietsclearingliste 
vom NB an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Abon
nement 

- Das Abonnement der BG-CL kann je
derzeit mit Angabe des Datums, zu 
dem die BG-CL letztmalig übermittelt 
werden soll, beendet werden. 

 

9.6. Übersicht: Bewegungsdatenaustauschprozesse zur Bilanzierungsgebietssummen
zeitreihe mit dem ÜNB 

 

9.7. Use-Case: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB 
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9.7.1. UC: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB 

Use-Case-Name Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom 
ÜNB 

Prozessziele • Die vom ÜNB gebildete BG-SZR (Kategorie B) liegt beim BIKO 
vor.  

• Der NB hat die BG-SZR (Kategorie B) vom BIKO erhalten und 
kann diese gegen seine Daten prüfen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB liefert an den BIKO die BG-SZR (Kategorie B) für den 
betrachteten Zeitraum. 

Der BIKO leitet die BG-SZR (Kategorie B) an den NB weiter, so
fern diese nicht abzulehnen ist. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie B) beim 
BIKO für den betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann den Datenstatus ermitteln (Datenstatus ist abhän
gig vom Eingangsdatum der Daten beim BIKO). 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Summenzeitreihen, die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA 
(ohne KBKA) vom BIKO empfangen werden und deren Version 
von der höchsten Version mit „Abrechnungsdaten“ abweicht, ge
hen in die Clearingphase zur KBKA ein und erhalten den Daten
status „Prüfdaten“. 
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9.7.2. SD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung BG-
SZR (Kategorie B) 

Bis zum Ablauf des 10. 
WT nach Ende des Bi
lanzierungsmonats zur 
Inanspruchnahme des 
Erstaufschlags bzw. 
bis Ende des 7. Mo
nats nach Bilanzie
rungsmonat. 

Der ÜNB übermittelt eine Version der 
BG-SZR (Kategorie B) an den BIKO. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BG-SZR 
(Kategorie B). 

Der ÜNB erwartet bei einer Ableh
nung einen ersten Hinweis zur Fehl
erklärung. 

3 Weiterleitung BG-
SZR (Kategorie B) 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BG-SZR 
(Kategorie B), sofern 
keine Ablehnung vor
liegt. 

Der NB erwartet die vom ÜNB gebil
dete BG-SZR (Kategorie B). 
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9.8. Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe an ÜNB 

 

9.8.1. UC: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
an ÜNB  

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe an ÜNB  

Prozessziele • Der NB hat die BG-SZR (Kategorie B) gegen seine Daten ge
prüft und hat sein Prüfergebnis an den BIKO übermittelt.  

• Der BIKO hat dieses an den ÜNB weitergeleitet.  
• Der ÜNB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbedarf oder 

Akzeptanz) des NB für die BG-SZR (Kategorie B) des betrach
teten Zeitraums. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB prüft eine vorliegende Version der BG-SZR (Kategorie B) 
und übermittelt die dazugehörige Prüfmitteilung an den BIKO.  

Dabei kann der NB dem ÜNB auch über das Ende der Clearing
frist der BKA (ohne KBKA) hinaus mittels einer negativen Prüfmit
teilung anzeigen, dass er die für die BKA (ohne KBKA) verwende
ten Daten für korrekturbedürftig hält und somit die Übermittlung 
korrigierter Daten für die KBKA erwartet. 

Eine positive Prüfmitteilung des NB für eine Version der BG-SZR 
(Kategorie B), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den ÜNB weitergege
ben und der Datenstatus wird auf „Abrechnungsdaten KBKA“ ge
setzt.  

Eine negative Prüfmitteilung des NB für eine Version der BG-SZR 
(Kategorie B), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den ÜNB weitergege
ben und bewirkt aber keine Änderung des bestehenden Datensta
tus.  
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Der BIKO leitet die Prüfmitteilung an den ÜNB weiter, sofern diese 
nicht aufgrund von Überschreitung der Clearingfrist der KBKA ab
gelehnt wird. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat die BG-SZR (Kategorie B) gebildet und an den 
BIKO erfolgreich übermittelt. 

• Der BIKO hat die BG-SZR (Kategorie B) in der Kette an den 
NB weitergeleitet. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der ÜNB übermittelt bei Erhalt einer negativen Prüfmitteilung 
ggf. eine korrigierte BG-SZR (Kategorie B). 

• Der BIKO kann den Datenstatus bilden und an den NB und 
ÜNB übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

9.8.2. SD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
an ÜNB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung BG-
SZR (Kategorie B) 

- Der NB kann nach Erhalt der BG-SZR 
(Kategorie B) eine positive oder eine 
negative Prüfmitteilung übermitteln. 

2 Abweisung der 
Prüfmitteilung BG-
SZR (Kategorie B) 

- Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung für die BG-SZR (Katego
rie B) kommt, wird die Weiterleitung an 
den ÜNB nicht durchgeführt. 

3 Weiterleitung Prüf
mitteilung BG-SZR 
(Kategorie B) 

Spätestens am folgen
den WT. 

Dem ÜNB liegt das Prüfungsergebnis 
des NB für die BG-SZR (Kategorie B) 
vor. 

 

9.9. Use-Case: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB und NB 

 

9.9.1. UC: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB und NB 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt beim ÜNB und beim 
NB für die BG-SZR (Kategorie B) vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO übermittelt den Datenstatus an den ÜNB und NB für die 
BG-SZR (Kategorie B) 

• nach Eingang der BG-SZR (Kategorie B) vom ÜNB oder 
• nach Eingang der Prüfmitteilung vom NB oder 
• nach Verwendung der Summenzeitreihe für die BKA ohne 

KBKA) oder die KBKA. 

Der Datenstatus wird unabhängig davon gesendet, ob er sich ge
ändert hat oder nicht. 
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Rollen • BIKO 
• NB 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Beim BIKO liegt eine vom ÜNB übermittelte BG-SZR (Katego
rie B) vor. 

• Der BIKO hat die vom ÜNB übermittelte BG-SZR (Kategorie B) 
an den NB weitergeleitet. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Alle Systeme von NB, BIKO und ÜNB führen den gleichen Daten
status zu einer Version der Summenzeitreihe. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

 Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und sorgt 
nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des richtigen Daten
status zu allen betroffenen BG-SZR (Kategorie B). 

Fehlerfälle  Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des Daten
status ist fehlerhaft. 

Weitere Anforderungen - 

9.9.2. SD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB und NB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT.  

Der BIKO teilt dem NB den Datenstatus 
„Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“ bzw. 
„Abrechnungsdaten KBKA“ zur Version 
der Summenzeitreihe mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
der BIKO dem NB zur Version der 
Summenzeitreihe mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und NB) identisch. 

2 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

Der BIKO teilt dem ÜNB den Datensta
tus „Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“, 
bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ zur 
Version der Summenzeitreihe mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
der BIKO dem ÜNB zur Version der 
Summenzeitreihe mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und NB) identisch. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der ÜNB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem NB. 

Der NB wird vom ÜNB zur Klärung der 
Fehler kontaktiert. Auch der NB kann 
Kontakt mit dem ÜNB aufnehmen. 
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10. Austauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeitreihe mit dem NB 
Das Kapitel gliedert sich in die Bereiche „Stammdatenaustauschprozesse“ (10.1-10.7) und 
„Bewegungsdatenaustauschprozesse“ (10.8-10.11). 

10.1. Übersicht: Stammdatenaustauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeitreihe mit 
dem NB 

 

10.2. Use Case: Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 

 

10.2.1. UC: Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 

Use-Case-Name Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim 
NB 

Prozessziel Der NB hat die Aktivierung der Zuordnungsermächtigung erhalten 
und kann diese korrekt anwenden. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Durch Aktivierung der Zuordnungsermächtigung erteilt der BKV 
dem NB die Genehmigung, ab dem in der Zuordnungsermächti
gung genannten Zeitpunkt Marktlokationen eines ZRT, die in dem 
BG liegen, durch einen LF seinem BK zuordnen zu lassen. Die Er
mächtigung erfolgt je ZRT, BG, BK und LF ab einem bestimmten 
Zeitpunkt.  
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Auch im Fall einer Rechtspersonenidentität zwischen BKV und LF 
ist die Zuordnungsermächtigung gegenüber dem NB zwingend ab
zugeben.  

Im Fehlerfall klärt der NB diesen manuell mit dem BKV. 

Bei der Zuordnungsermächtigung handelt es sich um eine Prüf
grundlage für die Zuordnungsprozesse nach GPKE. Eine erteilte 
Zuordnungsermächtigung allein löst noch keine Aktivierung eines 
Zählpunktes für Bilanzkreis- oder Lieferantensummen aus, ebenso 
keine Übermittlung bilanzierungsrelevanter Stammdaten. 

Rollen • BKV 
• NB 

Vorbedingungen Der in der Zuordnungsermächtigung genannte BK  

• ist ein BK des BKV, der die Zuordnungsermächtigung versen
det und  

• ist ab dem in der Zuordnungsermächtigung genannten Zeit
punkt gültig. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Dem NB liegt die Zuordnungsermächtigung vor und diese dient als 
Prüfungsgrundlage für die GPKE. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

10.2.2. SD: Aktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung der Zu
ordnungsermächti
gung 

Die Zuordnungser
mächtigung muss spä
testens 1 WT vor der 
erstmaligen Zuordnung 
einer Marktlokation 
des jeweiligen ZRT zu 
dem BK im BG vorlie
gen. 

Die Zuordnungsermächtigung kann im 
Bilanzierungsmonat rückwirkend zum 
1. des Bilanzierungsmonats erteilt 
werden. 

2 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem BKV. 

 

10.3. Use-Case: Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 
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10.3.1. UC: Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 

Use-Case-Name Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 

Prozessziel Der NB hat die Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung erhalten 
und kann diese korrekt anwenden. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV entzieht dem NB durch Übermittlung der Deaktivierung der 
Zuordnungsermächtigung die Genehmigung, Marktlokationen des be
nannten ZRT, die in dem BG liegen, durch einen LF seinem BK zuzu
ordnen. Der Entzug der Ermächtigung erfolgt je ZRT, BG, BK und LF 
ab einem bestimmten Zeitpunkt. Eine Deaktivierung ist nur in die Zu
kunft gerichtet möglich, nicht rückwirkend. 

Im Fehlerfall klärt der NB diesen manuell mit dem BKV 

Rollen • BKV 
• NB 

Vorbedingungen Die zu deaktivierende Zuordnungsermächtigung ist noch aktiv. 

Nachbedingung im 
Erfolgsfall 

• Es können keine Zuordnungen mit Gültigkeit nach dem Deaktivie
rungsdatum mehr durchgeführt werden. 

• Für alle Marktlokationen dieses ZRT, in dem BG, die dem BK zu
geordnet sind, muss der NB zum Deaktivierungsdatum sicherstel
len, dass keine Marktlokation dem BK für diesen LF zugeordnet 
ist. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderun
gen 

- 

10.3.2. SD: Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung der 
Zuordnungsermäch
tigung 

Die Deaktivierung 
muss spätestens 5 WT 
vor dem angestrebten 
Deaktivierungsdatum 
erfolgen. 

Die Zuordnungsermächtigung kann 
nur zum 1. eines Bilanzierungsmonats 
00:00 Uhr beendet werden 

2 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem BKV. 

 

 

10.4. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeit
reihe vom NB an BIKO und BKV 

 

10.4.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom NB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zähpunkts für die Bilanzkreissum
menzeitreihe vom NB an BIKO und BKV 

Prozessziel • Der NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende BK-SZR (Ka
tegorie A) beim BIKO aktiviert. 

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie A) 
zum BKV weitergeleitet und der BKV hat diesen übernommen 
und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem NB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB aktiviert den MaBiS-ZP einer BK-SZR (Kategorie A) und 
sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom BIKO 
angenommen bzw. abgelehnt wird.  

Der BIKO leitet die Aktivierung eines MaBiS-ZP für eine BK-SZR 
(Kategorie A) nach Erhalt an den BKV weiter, sofern die Aktivie
rung korrekt war. 
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Der BKV kann den NB über eine seines Erachtens fehlerhafte Akti
vierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV klären NB und BKV wo der Feh
ler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Feh
lers. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der NB ordnet die erste Marktlokation mit NB-Aggregationsver-
antwortung einer Kombination aus BK, ZRT und BG zu, für die 
noch kein MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie A) aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO und der BKV können die BK-SZR (Kategorie A) ei
nem MaBiS-ZP zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

10.4.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom NB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 

Unverzüglich nach der 
Zuordnung der ersten 

- 
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BK-SZR (Katego
rie A) 

Marktlokation mit NB-
Aggregationsverant-
wortung und für deren 
zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und 
BG noch kein MaBiS-
ZP für die BK-SZR 
(Kategorie A) aktiviert 
ist, spätestens jedoch 
2 WT vor dem erfor
derlichen Versand der 
BK-SZR (Kategorie A). 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Aktivierung. 

Im Falle einer Ablehnung der Aktivie
rung durch den BIKO, erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ablehnung gibt 
dem NB erste Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB klärt den Fehlerfall manuell mit 
dem BIKO. 

4 Weiterleitung des 
aktivierten MaBiS-
ZP für die BK-SZR 
(Kategorie A) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am folgen
den WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur den nicht abgelehn
ten MaBiS-ZP an den BKV weiter. 

 

5 manuelle Fehler
klärung 

- Der BKV klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem NB.  

Der BKV hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deak
tivierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der NB einen 
Deaktivierungsprozess an. 
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10.5. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummen
zeitreihe vom NB an BIKO und BKV 

 

10.5.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom NB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissum
menzeitreihe vom NB an BIKO und BKV 

Prozessziel • Der NB hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie A) beim 
BIKO deaktiviert.  

• Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für die BK-SZR 
(Kategorie A) zum BKV weitergeleitet und der BKV hat diese 
übernommen und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem NB an
gestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für eine BK-SZR (Kate
gorie A) und sendet die entsprechende Information an den BIKO, die 
vom BIKO angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung eines MaBiS-ZP für eine BK-SZR 
(Kategorie A) nach Erhalt an den BKV weiter, sofern er die Deaktivie
rung angenommen hat. 

Der BKV kann den NB über eine seines Erachtens fehlerhafte Deak
tivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV klären NB und BKV wo der Fehler 
vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Fehlers. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der NB beendet die Zuordnung der letzten Marktlokation mit NB-
Aggregationsverantwortung und für deren zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und BG ein MaBiS-ZP für die BK-SZR (Katego
rie A) aktiviert ist und dieser MaBiS-ZP ist beim BIKO aktiviert. 
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Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die BK-SZR 
(Kategorie A) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwen
det werden. 

10.5.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom NB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Kategorie 
A) 

Unverzüglich nach der 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit NB-
Aggregationsverant-
wortung und für deren 
zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und 
BG ein MaBiS-ZP für 
die BK-SZR (Kategorie 
A) aktiviert ist, spätes
tens jedoch 2 WT vor 

- 
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dem andernfalls erfor
derlichen Versand der 
BK-SZR (Kategorie A). 

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Deaktivie
rung. 

Im Falle einer Ablehnung der Deakti
vierung durch den BIKO, erfolgt diese 
mit einer Begründung. Die Ablehnung 
gibt dem NB erste Hinweise zur Fehl
erklärung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Deaktivierung des 
MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Kategorie 
A) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am folgen
den WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur die nicht abge
lehnte Deaktivierung des MaBiS-ZP 
an den BKV weiter. 

 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV klärt im Fehlerfall manuell 
mit dem NB.  

Der BKV hat trotz einer möglicher
weise fehlerhaften Deaktivierung des 
MaBiS-ZP diese bis zur Klärung zu 
akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-
ZP zu aktivieren ist, stößt der NB ei
nen Aktivierungsprozess an. 

 

10.6. Use-Case: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen 
NB und BKV 
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10.6.1. UC: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB 
und BKV 

Use-Case-Name Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste 
zwischen NB und BKV 

Prozessziel Der BKV kennt die Zuordnung des MaBiS-ZP der LF-SZR (Kate
gorie A) zu seinem BK und des entsprechenden MaBiS-ZP der 
BK-SZR (Kategorie A).  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV fordert vom NB bei Bedarf die Bilanzkreiszuordnungsliste 
an. Der NB versendet die angeforderte Bilanzkreiszuordnungsliste 
an den BKV. 

Alternativ kann der BKV eine regelmäßige Zusendung der Liste 
anfordern (Abonnement). Bei einem Abonnement wird die Bilanz
kreiszuordnungsliste nur bei einer Veränderung der Liste versen
det. 

Rollen • NB 
• BKV 

Vorbedingungen Der BKV entscheidet sich dazu eine Bilanzkreiszuordnungsliste 
anzufordern oder ein Abonnement ist bestellt.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BKV kann die Zuordnung der LF-SZR (Kategorie A) zur BK-
SZR (Kategorie A) in einem BG zum entsprechenden BK prüfen 
und bewerten.  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement erneut 
angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abonnements ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus resultierenden Bilanz
kreiszuordnungslisten auf das neue Abonnement. 
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10.6.2. SD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB 
und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung Bi
lanzkreiszuord
nungsliste 

- Der BKV fordert bei Bedarf oder als 
Abonnement die Bilanzkreiszuord
nungsliste an. 

2 Bilanzkreiszuord
nungsliste 

1 WT nach Anforde
rung, frühestens je
doch am 16. WT des 
dem Bilanzierungsmo
nat vorangehenden 
Monats, spätestens 
aber bis zum Ende die
ses Monats. 

Oder (bei Abonne
ment) spätestens am 
folgenden WT nach 
Veränderung der Liste 
nach dem Bilanzie
rungsmonat, allerdings 
vor dem ersten Ver
sand einer BK-SZR 
(Kategorie A). 

- 
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10.7. Use-Case: Beendigung des Abonnements für Bilanzkreiszuordnungsliste vom 
BKV an NB 

 

10.7.1. UC: Beendigung des Abonnements für Bilanzkreiszuordnungsliste vom BKV 
an NB 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für Bilanzkreiszuordnungs
liste vom BKV an NB 

Prozessziel Der NB hat das Abonnement der Bilanzkreiszuordnungsliste des 
BKV beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV beendet das Abonnement der Bilanzkreiszuordnungsliste 
gegenüber dem NB. 

Rollen • BKV 
• NB 

Vorbedingungen Es besteht ein Abonnement für eine Bilanzkreiszuordnungsliste für 
den BKV. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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10.7.2. SD: Beendigung des Abonnements für Bilanzkreiszuordnungsliste vom BKV 
an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Abon
nement 

- Das Abonnement der Bilanzkreiszuord
nungsliste kann jederzeit mit Angabe 
des Monats, für den die Bilanzkreiszu
ordnungsliste letztmalig übermittelt 
werden soll, beendet werden. 

 

10.8. Übersicht: Bewegungsdatenaustauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeit
reihe mit dem NB 
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10.9. Use-Case: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und 
BKV 

 

10.9.1. UC: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an 
BIKO und BKV 

Prozessziel • Die vom NB gebildete BK-SZR (Kategorie A) liegt beim BIKO 
vor.  

• Der BKV hat die BK-SZR (Kategorie A) vom BIKO erhalten 
und kann diese gegen seine Daten prüfen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB liefert an den BIKO die BK-SZR (Kategorie A) für den be
trachteten Zeitraum. 

Der BIKO leitet die BK-SZR (Kategorie A) an den BKV weiter, so
fern diese nicht abzulehnen ist. 

Rollen • NB 
• BIKO 

• BKV 

Vorbedingungen Der NB hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie A) beim 
BIKO für den betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BIKO kann den Datenstatus ermitteln (Datenstatus ist abhän
gig vom Eingangsdatum der Daten beim BIKO). 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle • Die Frist ist überschritten. 
• Der MaBiS-ZP ist nicht aktiv. 
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Weitere Anforderungen Der NB hat unabhängig vom Bilanzierungsverfahren die DBA für 
das jeweilige BG an den BIKO zu übermitteln. 

Summenzeitreihen, die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA 
(ohne KBKA) vom BIKO empfangen werden und deren Version 
von der höchsten Version mit „Abrechnungsdaten“ abweicht, ge
hen in die Clearingphase zur KBKA ein und erhalten den Daten
status „Prüfdaten“. 

10.9.2. SD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung BK-
SZR (Kategorie A) 

Bis zum Ablauf des 12. 
WT nach Ende des Bi
lanzierungsmonats zur 
Inanspruchnahme des 
Erstaufschlags und bis 
zum Ende des 7. Mo
nats nach Bilanzie
rungsmonat. 

Der NB übermittelt eine Version der 
BK-SZR (Kategorie A) an den BIKO. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BK-SZR 
(Kategorie A). 

Der NB erwartet bei einer Ablehnung 
einen ersten Hinweis zur Fehlerklä
rung. 

3 Weiterleitung BK-
SZR (Kategorie A) 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BK-SZR 
(Kategorie A), sofern 

Der BKV erwartet die vom NB gebil
dete BK-SZR (Kategorie A). 
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keine Ablehnung vor
liegt. 

 

10.10. Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BKV an BIKO und NB 

 

10.10.1. UC: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV 
an BIKO und NB 

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeit
reihe vom BKV an BIKO und NB 

Prozessziel • Der BKV hat die BK-SZR (Kategorie A) gegen seine Daten ge
prüft und hat sein Prüfergebnis an den BIKO übermittelt.  

• Der BIKO hat dieses an den NB weitergeleitet. 
• Der NB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbedarf oder Ak

zeptanz) des BKV für die BK-SZR (Kategorie A) des betrachte
ten Zeitraums. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV prüft eine vorliegende Version der BK-SZR (Kategorie A) 
und übermittelt die dazugehörige Prüfmitteilung an den BIKO.  

Dabei kann der BKV dem NB auch über das Ende der Clearingfrist 
der BKA (ohne KBKA) hinaus mittels einer negativen Prüfmittei
lung anzeigen, dass er die für die BKA (ohne KBKA) verwendeten 
Daten für korrekturbedürftig hält und somit die Übermittlung korri
gierter Daten für die KBKA erwartet. 

Eine positive Prüfmitteilung des BKV für eine Version der BK-SZR 
(Kategorie A), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den NB weitergegeben 
und der Datenstatus wird auf „Abrechnungsdaten KBKA“ gesetzt.  

Eine negative Prüfmitteilung des BKV für eine Version der BK-SZR 
(Kategorie A), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den NB weitergegeben 
und bewirkt aber keine Änderung des bestehenden Datenstatus.  
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Der BIKO leitet die Prüfmitteilung an den NB weiter, sofern diese 
nicht aufgrund von Überschreitung der Clearingfrist der KBKA ab
gelehnt wird. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der NB hat die BK-SZR (Kategorie A) gebildet und an den 
BIKO erfolgreich übermittelt. Der BIKO hat die BK-SZR (Kate
gorie A) in der Kette an den BKV weitergeleitet. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der NB übermittelt bei Erhalt einer negativen Prüfmitteilung 
ggf. eine korrigierte BK-SZR (Kategorie A). 

• Der BIKO kann den Datenstatus bilden und an den BKV und 
NB übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

10.10.2. SD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV 
an BIKO und NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung BK-
SZR (Kategorie A) 

- Der BKV kann nach Erhalt der BK-SZR 
(Kategorie A) eine positive oder eine 
negative Prüfmitteilung übermitteln. 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 Abweisung der 
Prüfmitteilung BK-
SZR (Kategorie A) 

- Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung der BK-SZR (Kategorie 
A) kommt, wird die Weiterleitung an 
den NB nicht durchgeführt. 

3 Weiterleitung Prüf
mitteilung BK-SZR 
(Kategorie A) 

Spätestens am folgen
den WT. 

Dem NB liegt das Prüfungsergebnis 
des BKV für die BK-SZR (Kategorie A) 
vor. 

 

10.11. Use-Case: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BIKO an NB und BKV 

 

10.11.1. UC: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO 
an NB und BKV 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom BIKO an NB und BKV 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt beim NB und beim 
BKV für die BK-SZR (Kategorie A) vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO übermittelt den Datenstatus an den NB und BKV für die 
BK-SZR (Kategorie A) 

• nach Eingang der BK-SZR (Kategorie A) vom NB oder 
• nach Eingang der Prüfmitteilung vom BKV oder 
• nach Verwendung der Summenzeitreihe für die BKA (ohne 

KBKA) oder die KBKA. 

Der Datenstatus wird unabhängig davon gesendet, ob er sich ge
ändert hat oder nicht. 

Rollen • BIKO 
• BKV 
• NB 
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Vorbedingungen • Beim BIKO liegt eine vom NB übermittelte BK-SZR (Kategorie 
A) vor. 

• Der BIKO hat die vom NB übermittelte BK-SZR (Kategorie A) 
an den BKV weitergeleitet. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Alle Systeme von BKV, BIKO und NB führen den gleichen Daten
status zu einer Version der Summenzeitreihe. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

 Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und sorgt 
nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des richtigen Daten
status zu allen betroffenen BK-SZR (Kategorie A). 

Fehlerfälle  Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des Daten
status ist fehlerhaft. 

Weitere Anforderungen - 

10.11.2. SD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO 
an NB und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

 

Der BIKO teilt dem BKV den Datensta
tus „Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“, 
bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ zur 
Version der Summenzeitreihe mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

der BIKO dem BKV zur Version der 
Summenzeitreihe mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (NB und BKV) identisch. 

2 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

 

Der BIKO teilt dem NB den Datenstatus 
„Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“, bzw. 
„Abrechnungsdaten KBKA“ zur Version 
der Summenzeitreihe mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
der BIKO dem NB zur Version der 
Summenzeitreihe mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (NB und BKV) identisch. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem BKV. 

Der BKV wird vom NB zur Klärung der 
Fehler kontaktiert. Auch der BKV kann 
Kontakt mit dem NB aufnehmen. 
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11. Austauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeitreihe mit dem ÜNB 
Das Kapitel gliedert sich in die Bereiche „Stammdatenaustauschprozesse“ (11.1-11.5) und 
„Bewegungsdatenaustauschprozesse“ (11.6-11.11). 

11.1. Übersicht: Stammdatenaustauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeitreihe mit 
dem ÜNB 

 

11.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeit
reihe vom ÜNB an BIKO und BKV 

 

11.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissum
menzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV 

Prozessziel • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende BK-SZR 
(Kategorie B) beim BIKO aktiviert. 

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie B) 
zum BKV weitergeleitet und der BKV hat diesen übernommen 
und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem ÜNB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert den MaBiS-ZP einer BK-SZR (Kategorie B) und 
sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom BIKO 
angenommen bzw. abgelehnt wird.  
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Der BIKO leitet die Aktivierung eines MaBiS-ZP für eine BK-SZR 
(Kategorie B) nach Erhalt an den BKV weiter, wenn die Aktivie
rung korrekt war. 

Der BKV kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte 
Aktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV klären ÜNB und BKV wo der 
Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des 
Feh-lers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Zuordnung der ersten Marktlokation mit ÜNB-Aggregati-
onsverantwortung informiert, für deren zugeordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und RZ/BG noch kein MaBiS-ZP für die BK-
SZR (Kategorie B) aktiviert ist oder 

• Die Anforderung der Aggregationsebene der BK-SZR (Katego
rie B) auf die Ebene der RZ liegt vom BKV vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der BIKO und der BKV können die BK-SZR (Kategorie B) ei
nem MaBiS-ZP zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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11.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Katego
rie B) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Zuordnung der ersten 
Marktlokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und 
RZ/BG noch kein Ma
BiS-ZP für die BK-SZR 
(Kategorie B) aktiviert 
ist, spätestens jedoch 
2 WT vor dem erfor
derlichen Versand der 
BK-SZR (Kategorie B) 
oder spätestens 2 WT 
nachdem die Anforde
rung der Aggregations
ebene der BK-SZR 

- 
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(Kategorie B) auf 
Ebene der RZ vom 
BKV vorliegt. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Aktivierung. 

Im Falle einer Ablehnung der Aktivie
rung durch den BIKO erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ablehnung gibt 
dem ÜNB erste Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung des 
aktivierten MaBiS-
ZP für BK-SZR 
(Kategorie B) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am folgen
den WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur den nicht abgelehn
ten MaBiS-ZP an den BKV weiter. 

 

5 manuelle Fehler
klärung 

- Der BKV klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem ÜNB.  

Der BKV hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deakti
vierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der ÜNB einen 
Deaktivierungsprozess an. 

 

11.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummen
zeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV 
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11.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zähpunkts für die Bilanzkreissum
menzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV 

Prozessziele • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie B) 
beim BIKO deaktiviert. 

• Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für die BK-SZR 
(Kategorie B) zum BKV weitergeleitet und der BKV hat diese 
übernommen und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem ÜNB 
angestoßen.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für eine BK-SZR 
(Kategorie B) und sendet die entsprechende Information an den 
BIKO, die vom BIKO angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung eines MaBiS-ZP für eine BK-
SZR (Kategorie B) nach Erhalt an den BKV weiter, sofern er die 
Deaktivierung angenommen hat. 

Der BKV kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte 
Deaktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV klären ÜNB und BKV wo der 
Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des 
Fehlers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit 
ÜNB-Aggregationsverantwortung informiert, für deren zugeord
nete Kombination aus BK, ZRT und RZ/BG ein MaBiS-ZP für 
die BK-SZR (Kategorie B) aktiviert ist und dieser MaBiS-ZP ist 
beim BIKO aktiviert oder 

• Die Abbestellung der Aggregationsebene eines MaBiS-ZP für 
die BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene der RZ liegt vom BKV vor 
und dieser MaBiS-ZP ist beim BIKO aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 
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Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die BK-
SZR (Kategorie B) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 

11.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für BK-
SZR (Kategorie B) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus BK, ZRT und 
RZ/BG ein MaBiS-ZP 
für die BK-SZR (Kate
gorie B) aktiviert ist, 
spätestens jedoch 
2 WT vor dem ander
falls erforderlichen 
Versand der BK-SZR 
(Kategorie B) oder 
spätestens 2 WT nach-

- 
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dem die Abbestellung 
der Aggregationse
bene eines MaBiS-ZP 
für die BK-SZR (Kate
gorie B) auf Ebene der 
RZ vom BKV vorliegt. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Erhalt der Deaktivie
rung. 

Im Falle einer Ablehnung der Deakti
vierung durch den BIKO erfolgt diese 
mit einer Begründung. Die Ablehnung 
gibt dem ÜNB erste Hinweise zur 
Fehlerklärung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Deaktivierung des 
MaBiS-ZP für BK-
SZR (Kategorie B) 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am folgen
den WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur die nicht abge
lehnte Deaktivierung des MaBiS-ZP 
an den BKV weiter. 

 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV klärt im Fehlerfall manuell 
mit dem ÜNB.  

Der BKV hat trotz einer möglicher
weise fehlerhaften Deaktivierung des 
MaBiS-ZP diese bis zur Klärung zu 
akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-
ZP zu aktivieren ist, stößt der ÜNB ei
nen Aktivierungsprozess an. 
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11.4. Use-Case: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen 
ÜNB und BKV 

 

11.4.1. UC: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB 
und BKV 

Use-Case-Name Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste 
zwischen ÜNB und BKV 

Prozessziel Der BKV kennt die Zuordnung des MaBiS-ZP der LF-SZR (Kate
gorie B) zu seinem BK und des entsprechenden MaBiS-ZP der 
BK-SZR (Kategorie B). 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV fordert bei Bedarf die Bilanzkreiszuordnungsliste an. Der 
ÜNB versendet die angeforderte Bilanzkreiszuordnungsliste an 
den BKV. 

Alternativ kann der BKV eine regelmäßige Zusendung der Liste 
auf Ebene des BK anfordern (Abonnement). Bei einem Abonne
ment wird die Bilanzkreiszuordnungsliste vom ÜNB an den BKV 
nur bei einer Veränderung der Liste versendet.  

Der ÜNB listet dabei die aktiven MaBiS-Zählpunkte eines BK auf. 
Das heißt, für alle BG in einer RZ sind alle aktiven MaBiS-Zähl
punkte der Aggregationsebene BG eines BK aufzulisten. Zusätz
lich sind, wenn die Aggregationsebene RZ für diesen BK bestellt 
ist, alle aktiven MaBiS-Zählpunkte auf Aggregationsebene RZ auf
zulisten.  
Eine Veränderung der Liste liegt dabei auch dann vor, wenn der 
BKV die Aggregationsebene der BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene 
der RZ für einen BK abbestellt oder wieder bestellt. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 
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Vorbedingungen Der BKV entscheidet sich dazu, eine Bilanzkreiszuordnungsliste 
für ein BG bzw. eine RZ anzufordern oder ein Abonnement ist be
stellt.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BKV kann die Zuordnung der LF-SZR (Kategorie B) zur BK-
SZR (Kategorie B) in einem BG bzw. in einer RZ zum entspre
chenden BK prüfen und bewerten.  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen • Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement 
erneut angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abon
nements ab dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus 
resultierenden Bilanzkreiszuordnungslisten auf das neue 
Abonnement. 
Hinweis: Eine negative Prüfmitteilung auf eine BK-SZR 
(Kategorie B) auf Ebene der RZ hat keine Auswirkung auf 
den Versand und die Zusammenstellung einer abonnierten 
Bilanzkreiszuordnungsliste durch den ÜNB. 

11.4.2. SD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB 
und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung  
Bilanzkreis-zuord
nungsliste 

- Der BKV fordert bei Bedarf oder als 
Abonnement die Bilanzkreiszuord
nungsliste an. 

2 Bilanzkreiszuord
nungsliste 

1 WT nach Anforde
rung, frühestens je
doch am 16. WT des 
dem Bilanzierungsmo
nat vorangehenden 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

Monats, spätestens 
aber bis zum Ende die
ses Monats.  

Oder (bei Abonne
ment) spätestens am 
folgenden WT nach 
Veränderung der Liste 
nach dem Bilanzie
rungsmonat, allerdings 
vor dem ersten Ver
sand einer BK-SZR 
(Kategorie B). 

 

 

 

11.5. Use-Case: Beendigung des Abonnements für die Bilanzkreiszuordnungsliste 
vom BKV an ÜNB 
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11.5.1. UC: Beendigung des Abonnements für die Bilanzkreiszuordnungsliste vom 
BKV an ÜNB 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für die Bilanzkreiszuord
nungsliste vom BKV an ÜNB 

Prozessziel Der ÜNB hat das Abonnement der Bilanzkreiszuordnungsliste des 
BKV beendet. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV beendet das Abonnement der Bilanzkreiszuordnungsliste 
gegenüber dem ÜNB. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 

Vorbedingungen Es besteht ein Abonnement für eine Bilanzkreiszuordnungsliste für 
den BKV. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

11.5.2. SD: Beendigung des Abonnements für die Bilanzkreiszuordnungsliste vom 
BKV an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung Abon
nement 

- Das Abonnement der Bilanzkreiszuord
nungsliste kann jederzeit mit Angabe 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

des Monats, für den die Bilanzkreiszu
ordnungsliste letztmalig übermittelt wer
den soll, beendet werden. 

 

11.6. Übersicht: Bewegungsdatenaustauschprozesse zur Bilanzkreissummenzeit
reihe mit dem ÜNB 

 

11.7. Use-Case: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeit
reihe auf Ebene der Regelzone 
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11.7.1. UC: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf 
Ebene der Regelzone 

Use-Case Name Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummen
zeitreihe auf Ebene der Regelzone 

Prozessziel Der ÜNB kennt den BK und den Zeitpunkt, zu dem er die BK-SZR 
(Kategorie B) an den BKV ausschließlich auf Ebene BG über den 
BIKO zu senden hat. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV bestellt beim ÜNB für den angegebenen BK zum ersten 
eines Monats die BK-SZR (Kategorie B) auf der Ebene RZ ab.  

Der ÜNB wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass für diesen BK ab 
diesem Zeitpunkt die Aggregationsebene RZ nicht mehr vereinbart 
ist, und der BKV somit ab diesem Zeitpunkt die BK-SZR (Kategorie 
B) nur noch auf Ebene BG für diesen BK wünscht. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 

Vorbedingungen  Für den BK liegt zum genannten Änderungszeitpunkt ein gültiger 
BK-Vertrag vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der ÜNB deaktiviert den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie B) 
sowie alle LF-SZR (Katogrie B), die dem MaBiS-ZP der BK-SZR 
(Kategorie B) zugeordnet sind, auf Ebene der RZ ab dem verein
barten Zeitpunkt für den BK. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Die Abbestellung kann für den Bilanzkreis auch ohne bereits vor
handene MaBiS-ZP auf Ebene der Regelzone erfolgen. 
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11.7.2. SD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf 
Ebene der Regelzone  

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Abbestellung der 
Aggregationsebene 
RZ 

Spätestens 2 WT vor 
dem Bilanzierungsmo
nat. 

- 

2 Antwort  1 WT nach Abbestel
lung der Aggregations
ebene RZ. 

Falls die Anforderung abgelehnt 
wird, erwartet der BKV in der Ableh
nung einen ersten Hinweis zur Fehl
erklärung. 

3 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Bi
lanzkreissummen
zeitreihe vom ÜNB 
an BIKO und BKV 

- Falls der Anforderung entsprochen 
wird, stellt die Antwort die Deaktivie
rung des entsprechenden MaBiS-
ZP auf Ebene RZ dar.  

4 ref: Deaktivierung 
eines MaBiS-Zähl
punkts für die Liefe
rantensummenzeit
reihe vom ÜNB an 
LF 

- Falls der Anforderung entsprochen 
wird, stellt die Antwort die Deaktivie
rung des entsprechenden MaBiS-
ZP auf Ebene RZ dar.  
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11.8. Use-Case: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe 
auf die Ebene der Regelzone 

  

11.8.1. UC: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf 
die Ebene der Regelzone 

Use-Case-Name Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummen
zeitreihe auf die Ebene der Regelzone 

Prozessziel Der ÜNB kennt den BK und den Zeitpunkt, ab dem er die BK-SZR 
(Kategorie B) an den BKV auf Ebene RZ über den BIKO zu sen
den hat. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV bestellt beim ÜNB für den angegebenen BK zum ersten 
eines Monats die BK-SZR (Kategorie B) auf der Ebene RZ.  

Der ÜNB hinterlegt sich, dass für diesen BK ab diesem Zeitpunkt 
die Aggregationsebene RZ vereinbart ist, und der BKV somit ab 
diesem Zeitpunkt die BK-SZR (Kategorie B) auf Ebene RZ für die
sen BK erwartet. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 

Vorbedingungen  Für den BK liegt zum genannten Änderungszeitpunkt ein gültiger 
BK-Vertrag vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der ÜNB aktiviert den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie B) so
wie alle LF-SZR (Kategorie B), die dem MaBiS-ZP der BK-SZR 
(Kategorie B) zugeordnet sind, auf Ebene der RZ ab dem verein
barten Zeitpunkt für den BK. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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11.8.2. SD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf die 
Ebene der Regelzone 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Bestellung der Ag
gregationsebene 
RZ 

Spätestens 2 WT vor 
Bilanzierungsmonat. 

- 

2 Antwort  1 WT nach Bestellung 
der Aggregationse
bene RZ. 

Falls die Anforderung abgelehnt wird, 
erwartet der BKV in der Ablehnung ei
nen ersten Hinweis zur Fehlerklärung. 

3 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Bi
lanzkreissummen
zeitreihe vom ÜNB 
an BIKO und BKV 

- Falls der Anforderung entsprochen 
wird, stellt die Antwort die Aktivierung 
des entsprechenden MaBiS-ZP auf 
Ebene RZ dar. 

 

4 ref: Aktivierung ei
nes MaBiS-Zähl
punkts für die Liefe
rantensummenzeit
reihe vom ÜNB an 
LF 

- Falls der Anforderung entsprochen 
wird, stellt die Antwort die Aktivierung 
des entsprechenden MaBiS-ZP auf 
Ebene RZ dar. 
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11.9. Use-Case: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und 
BKV 

 

11.9.1. UC: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV 

Use-Case-Name Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an 
BIKO und BKV 

Prozessziel • Die vom ÜNB gebildete BK-SZR (Kategorie B) liegt beim BIKO 
vor.  

• Der BKV hat die BK-SZR (Kategorie B) vom BIKO erhalten 
und kann diese gegen seine Daten prüfen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB liefert an den BIKO die BK-SZR (Kategorie B) für den 
betrachteten Zeitraum. 

Der BIKO leitet die aktuell gültige Aggregationsebene der BK-SZR 
(Kategorie B) an den BKV weiter, sofern diese nicht abzulehnen 
ist. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie B) beim 
BIKO für den betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BIKO kann den Datenstatus ermitteln. (Der Datenstatus ist 
abhängig vom Eingangsdatum der Daten beim BIKO). 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 
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Weitere Anforderungen Summenzeitreihen, die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA 
(ohne KBKA) vom BIKO empfangen werden und deren Version 
von der höchsten Version mit „Abrechnungsdaten“ abweicht, ge
hen in die Clearingphase zur KBKA ein und erhalten den Datensta
tus „Prüfdaten“. 

11.9.2. SD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung BK-
SZR (Kategorie B) 

Bis zum Ablauf des 12. 
WT nach Ende des Bi
lanzierungsmonats zur 
Inanspruchnahme des 
Erstaufschlags und bis 
zum Ende des 7. Mo
nats nach Bilanzie
rungsmonat. 

Der ÜNB übermittelt eine Version der 
BK-SZR (Kategorie B) an den BIKO. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BK-SZR 
(Kategorie B). 

Der ÜNB erwartet bei einer Ablehnung 
einen ersten Hinweis zur Fehlerklä
rung. 

3 Weiterleitung BK-
SZR (Kategorie B) 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Übermittlung BK-SZR 
(Kategorie B), sofern 
keine Ablehnung vor
liegt. 

Der BKV erwartet die vom ÜNB gebil
dete BK-SZR (Kategorie B). 
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11.10. Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BKV an BIKO und ÜNB 

 

 

11.10.1. UC: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV 
an BIKO und ÜNB 

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeit
reihe vom BKV an BIKO und ÜNB 

Prozessziel • Der BKV hat die BK-SZR (Kategorie B) gegen seine Daten ge
prüft und hat sein Prüfergebnis an den BIKO übermittelt.  

• Der BIKO hat dieses an den ÜNB weitergeleitet.  
• Der ÜNB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbedarf oder 

Akzeptanz) des BKV für die BK-SZR (Kategorie B) des be
trachteten Zeitraums. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV prüft eine vorliegende Version der BK-SZR (Kategorie B) 
und übermittelt die dazugehörige Prüfmitteilung an den BIKO. 

Dabei kann der BKV dem ÜNB auch über das Ende der Clearing
frist der BKA (ohne KBKA) hinaus mittels einer negativen Prüfmit
teilung anzeigen, dass er die für die BKA (ohne KBKA) verwende
ten Daten für korrekturbedürftig hält und somit die Übermittlung 
korrigierter Daten für die KBKA erwartet. 

Eine positive Prüfmitteilung des BKV für eine Version der BK-SZR 
(Kategorie B), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den ÜNB weitergege
ben und der Datenstatus wird auf „Abrechnungsdaten KBKA“ ge
setzt.  
Eine negative Prüfmitteilung des BKV für eine Version der BK-SZR 
(Kategorie B), die nach Ablauf der Clearingfrist der BKA (ohne 
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KBKA) vom BIKO empfangen wird, wird an den ÜNB weitergege
ben und bewirkt aber keine Änderung des bestehenden Datensta
tus.  
Der BIKO leitet die Prüfmitteilung an den ÜNB weiter, sofern diese 
nicht aufgrund von Überschreitung der Clearingfrist der KBKA ab
gelehnt wird. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 
• BIKO 

Vorbedingungen Der ÜNB hat die BK-SZR (Kategorie B) gebildet und an den BIKO 
erfolgreich übermittelt. Der BIKO hat die BK-SZR (Kategorie B) in 
der Kette an den BKV weitergeleitet. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der ÜNB übermittelt bei Erhalt einer negativen Prüfmitteilung 
ggf. eine korrigierte BK-SZR (Kategorie B). 

• Der BIKO kann den Datenstatus bilden und an den BKV und 
ÜNB übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen -  

11.10.2. SD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV 
an BIKO und ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung BK-
SZR (Kategorie B) 

- Der BKV kann nach Erhalt der BK-SZR 
(Kategorie B) eine positive oder eine 
negative Prüfmitteilung übermitteln. 
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2 Abweisung der 
Prüfmitteilung BK-
SZR (Kategorie B) 

- Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung der BK-SZR (Kategorie 
B) kommt, wird die Weiterleitung an 
den ÜNB nicht durchgeführt. 

3 Weiterleitung Prüf
mitteilung BK-SZR 
(Kategorie B) 

Spätestens am fol
genden WT. 

Dem ÜNB liegt das Prüfungsergebnis 
des BKV für die BK-SZR (Kategorie B) 
vor. 

11.11. Use-Case: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BIKO an ÜNB und BKV 

 

11.11.1. UC: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO 
an ÜNB und BKV 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB und BKV 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt beim ÜNB und beim 
BKV für die BK-SZR (Kategorie B) vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO übermittelt den Datenstatus an ÜNB und BKV für die BK-
SZR (Kategorie B) 

• nach Eingang der BK-SZR (Kategorie B) vom ÜNB oder 
• nach Eingang der Prüfmitteilung vom BKV oder 
• nach Verwendung der Summenzeitreihe für die BKA (ohne 

KBKA) oder die KBKA. 

Der Datenstatus wird unabhängig davon gesendet, ob er sich ge
ändert hat oder nicht. 

Rollen • BIKO 
• BKV 
• ÜNB 
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Vorbedingungen • Beim BIKO liegt eine vom ÜNB übermittelte BK-SZR (Kategorie 
B) vor. 

• Der BIKO hat die vom ÜNB übermittelte BK-SZR (Kategorie B) 
an den BKV weitergeleitet. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Alle Systeme von BKV, BIKO und ÜNB führen den gleichen Daten
status zu einer Version der Summenzeitreihe. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

 Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und sorgt 
nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des richtigen Daten
status zu allen betroffenen BK-SZR (Kategorie B). 

Fehlerfälle  Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des Daten
status ist fehlerhaft 

Weitere Anforderungen - 

11.11.2. SD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO 
an ÜNB und BKV 

 

 Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

 

Der BIKO teilt dem BKV den Datensta
tus „Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“, 
bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ zur 
Version der Summenzeitreihe mit. 
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Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
der BIKO dem BKV zur Version der 
Summenzeitreihe mit  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und BKV) identisch. 

2 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT 

 

Der BIKO teilt dem ÜNB den Datensta
tus „Prüfdaten“, „Abrechnungsdaten“, 
bzw. „Abrechnungsdaten KBKA“ zur 
Version der Summenzeitreihe mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete Daten“ 
bzw. „abgerechnete Daten KBKA“ teilt 
der BIKO dem ÜNB zur Version der 
Summenzeitreihe mit  

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und BKV) identisch. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der ÜNB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem BKV. 

Der BKV wird vom ÜNB zur Klärung 
der Fehler kontaktiert. Auch der BKV 
kann Kontakt mit dem ÜNB aufnehmen. 
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12. Austauschprozesse zum Deltazeitreihenübertrag 

12.1. Übersicht: Austauschprozesse zum Deltazeitreihenübertrag 

 

12.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag 
vom ÜNB an BIKO und NB 

 

12.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom 
ÜNB an BIKO und NB 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihen
übertrag vom ÜNB an BIKO und NB 

Prozessziel • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für den entsprechenden DZÜ 
beim BIKO aktiviert. 

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für den DZÜ zum NB weitergelei
tet und der NB hat diesen übernommen und im Fehlerfall ggf. 
ein Clearing mit dem ÜNB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert einen MaBiS-ZP eines DZÜ und sendet die ent
sprechende Information an den BIKO, die vom BIKO angenom
men bzw. abgelehnt wird. 
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Der BIKO leitet die Aktivierung eines MaBiS-ZP für einen DZÜ 
nach Erhalt an den NB weiter, sofern die Aktivierung korrekt war. 

Der NB kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte Ak
tivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des NB klären ÜNB und NB wo der Feh
ler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Feh
lers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen  Das BG in der RZ ohne aktiven MaBiS-ZP ist für den DZÜ vorhan
den. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der BIKO und der NB können den DZÜ einem MaBiS-ZP zu
ordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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12.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom 
ÜNB an BIKO und NB 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für den 
DZÜ 

Unverzüglich nach 
Bestehen des BG in 
der RZ , spätestens 
jedoch 2 WT vor Ver
sand des DZÜ. 

- 

 

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT 
nach Erhalt der Akti
vierung. 

Im Falle einer Ablehnung der Aktivie
rung durch den BIKO erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ablehnung gibt 
dem ÜNB erste Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 
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4 Weiterleitung des 
aktivierten MaBiS-
ZP für den DZÜ 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am fol
genden WT nach Er
halt. 

Der BIKO leitet nur den nicht abgelehn
ten MaBiS-ZP an den NB weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem ÜNB.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deakti
vierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der ÜNB einen 
Deaktivierungsprozess an. 

 

12.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenüber
trag vom ÜNB an BIKO und NB 

 
 



 
 

 Seite 167 von 292 

12.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag 
vom ÜNB an BIKO und NB 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitrei
henübertrag vom ÜNB an BIKO und NB 

Prozessziel • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für den entsprechenden DZÜ 
beim BIKO deaktiviert. 

• Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für den DZÜ 
zum NB weitergeleitet und der NB hat diese übernommen und 
im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem ÜNB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP eines DZÜ und 
sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom 
BIKO angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung eines MaBiS-ZP für einen DZÜ 
nach Erhalt an den NB weiter, sofern er die Deaktivierung ange
nommen hat. 

Der NB kann den ÜNB über eine seines Erachtens fehlerhafte De
aktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des NB klären ÜNB und NB wo der Feh
ler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Korrektur des Feh
lers. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen • Das BG, dem der MaBiS-ZP zur Zuordnung des DZÜ, der die
sem BG zugeordnet werden muss, existiert nicht mehr und 
dieser MaBiS-ZP ist beim BIKO aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung des DZÜ 
nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet werden. 
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12.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag 
vom ÜNB an BIKO und NB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für den 
DZÜ 

Unverzüglich nach 
Beendigung des BG 
in der RZ , spätes
tens jedoch 2 WT vor 
dem andernfalls er
forderlichen Versand 
des DZÜ. 

- 

 

2 Antwort Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT 
nach Erhalt der De-
aktivierung. 

Im Falle einer Ablehnung der Deaktivie
rung durch den BIKO erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ablehnung gibt 
dem ÜNB erste Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der ÜNB klärt den Fehlerfall manuell 
mit dem BIKO. 
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4 Weiterleitung der 
Deaktivierung des 
MaBiS-ZP für den 
DZÜ 

Im Zustimmungsfall, 
spätestens am fol
genden WT nach Er
halt. 

Der BIKO leitet nur die nicht abgelehnte 
Deaktivierung des MaBiS-ZP an den 
NB weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manuell mit 
dem ÜNB.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung des MaBiS-
ZP diese bis zur Klärung zu akzeptie
ren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu aktivieren ist, stößt der ÜNB einen 
Aktivierungsprozess an. 

 

12.4. Use-Case: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB 
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12.4.1. UC Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB 

Use-Case-Name Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB 

Prozessziel Dem NB liegt die DZÜ-Liste vom ÜNB vor.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB erhält die DZÜ-Liste vom ÜNB.  

Rollen • ÜNB 
• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat einen DZÜ ermittelt. 

• Der NB kennt den MaBiS-ZP des DZÜ. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der NB hat die Möglichkeit, anhand seiner Daten die DZÜ-
Liste zu plausibilisieren. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Erläuterungen - 

12.4.2. SD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung der 
DZÜ-Liste 

Unverzüglich nach Ab
lauf der Clearingfrist 
der BKA (ohne KBKA) 
bzw. KBKA, spätes
tens jedoch 1 WT nach 

- 
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Ablauf der Clearingfrist 
der BKA (ohne KBKA) 
bzw. KBKA. 

2 ref: Übermittlung 
des Deltazeitreihen
übertrags vom ÜNB 
an BIKO und NB 

- - 
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12.5. Use-Case: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und 
NB 

 

12.5.1. UC: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB 

Use-Case-Name Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO 
und NB 

Prozessziel • Der vom ÜNB gebildete DZÜ liegt beim BIKO vor.  

• Der NB hat den DZÜ vom BIKO erhalten und kann diesen ge
gen seine Daten prüfen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB liefert an den BIKO den DZÜ für den betrachteten Zeit
raum. 

Der BIKO leitet den DZÜ an den NB weiter, sofern dieser nicht ab
zulehnen ist. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für den DZÜ beim BIKO für den 
betrachteten Zeitraum aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Der NB hat die Möglichkeit, den DZÜ anhand der Daten der 
DZÜ-Liste zu plausibilisieren. 

• Der BIKO kann den Datenstatus ermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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12.5.2. SD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung DZÜ Unverzüglich nach 
Übermittlung der DZÜ-
Liste, spätestens je
doch 1 WT nach Ab
lauf der Clearingfrist 
der BKA (ohne KBKA) 
bzw. KBKA. 

Der ÜNB übermittelt eine Version des 
DZÜ an den BIKO.  

2 Antwort  Unverzüglich nach 
Übermittlung des DZÜ, 
spätestens jedoch 1 
WT nach Übermittlung 
des DZÜ. 

Der ÜNB erwartet bei einer Ableh
nung einen ersten Hinweis zur Fehl
erklärung. 

3 Weiterleitung DZÜ Unverzüglich nach 
Übermittlung DZÜ, 
spätestens jedoch 1 
WT nach Übermittlung 
DZÜ, sofern keine Ab
lehnung vorliegt. 

Der NB erwartet den vom ÜNB gebil
deten DZÜ. 
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12.6. Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB 
über BIKO an ÜNB 

 

12.6.1. UC: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über 
BIKO an ÜNB 

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von 
NB über BIKO an ÜNB 

Prozessziele • Der NB hat den DZÜ gegen seine Daten geprüft und hat sein 
Prüfergebnis an den BIKO übermittelt.  

• Der BIKO hat dieses an den ÜNB weitergeleitet.  
• Der ÜNB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbedarf oder 

Akzeptanz) des NB für den DZÜ des betrachteten Zeitraums.  
• Falls der NB eine negative Prüfmitteilung zum DZÜ gesendet 

hat, liegt dem ÜNB die Rückmeldung zur DZÜ-Liste vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der vom BIKO weitergeleitete DZÜ liegt beim NB vor. Der NB 
plausibilisiert anhand der DZÜ-Liste den DZÜ und übermittelt eine 
Prüfmitteilung an den BIKO. Der BIKO leitet diese an den ÜNB 
weiter, sofern diese nicht abgelehnt wird. 

Sendet der NB für einen DZÜ eine negative Prüfmitteilung, ist er 
verpflichtet dem ÜNB eine DZÜ-Korrekturliste zu senden. Diese 
Rückmeldung erfolgt standardisiert elektronisch. Weitere Schritte 
zur Klärung erfolgen über andere Kommunikationswege. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 
• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB hat den DZÜ gebildet und an den BIKO erfolgreich 
übermittelt. Der BIKO hat den DZÜ in der Kette an den NB wei
tergeleitet. 
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Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

• Bei positiver Prüfmitteilung kann der BIKO den Datenstatus bil
den und an den NB und ÜNB übermitteln. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Erläuterungen - 

12.6.2. SD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über 
BIKO an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung 
DZÜ 

Unverzüglich, spätes
tens jedoch 1 WT nach 
Weiterleitung des DZÜ 
an den NB. 

Der NB muss nach Erhalt des DZÜ 
eine positive oder eine negative Prüf
mitteilung übermitteln. 

2 Korrektur DZÜ-
Liste 

Zeitgleich mit Prüfmit
teilung DZÜ. 

- 



 
 

 Seite 176 von 292 

3 Abweisung der 
Prüfmitteilung 
DZÜ 

Unverzüglich, spätes
tens am folgenden WT 
nach Prüfmitteilung 
DZÜ. 

Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung des DZÜ kommt, wird die 
Weiterleitung an den ÜNB nicht durch
geführt. 

4 Weiterleitung Prüf
mitteilung DZÜ 

Unverzüglich, spätes
tens am folgenden WT 
nach Prüfmitteilung 
DZÜ 

Dem ÜNB liegt das Prüfungsergebnis 
des NB für den DZÜ vor. 

 

12.7. Use-Case: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an 
ÜNB und NB 

 

12.7.1. UC: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB 
und NB 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom 
BIKO an ÜNB und NB 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt beim ÜNB und beim 
NB für den DZÜ vor. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO übermittelt den Datenstatus an den ÜNB und NB für den 
DZÜ 

• nach Eingang des DZÜ vom ÜNB (Start mit Status „Prüfdaten 
oder 

• nach Eingang der Prüfmitteilung vom NB oder 
• nach Verwendung der Summenzeitreihe für die BKA (ohne 

KBKA) oder die KBKA. 
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Der Datenstatus wird unabhängig davon gesendet, ob er sich ge
ändert hat oder nicht. 

Rollen • BIKO 
• NB 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Beim BIKO liegt ein vom ÜNB übermittelter DZÜ vor.  
• Der BIKO hat den vom ÜNB übermittelten DZÜ an den NB 

weitergeleitet.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Alle Systeme von NB, BIKO und ÜNB führen den gleichen Daten
status zu einer Version der Summenzeitreihe. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und sorgt 
nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des richtigen Daten
status zu allen betroffenen DZÜ. 

Fehlerfälle Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des Daten
status ist fehlerhaft. 

Weitere Anforderungen - 

12.7.2. SD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB 
und NB 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

Der BIKO teilt dem NB den Datensta
tus zur Version der Summenzeitreihe 
mit. 

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und NB) identisch. 

2 Datenstatus Spätestens am folgen
den WT. 

 

Der BIKO teilt dem ÜNB den Datensta
tus zur Version der Summenzeitreihe 
mit. 

Der übermittelte Datenstatus ist für 
beide (ÜNB und NB) identisch. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB wird vom ÜNB zur Klärung der 
Fehler kontaktiert. Auch der NB kann 
Kontakt mit dem ÜNB aufnehmen. 
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13. Austauschprozesse zu Abrechnungssummenzeitreihe 

13.1. Übersicht: Austauschprozesse zur Abrechnungssummenzeitreihe 

 

13.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an NB 

 

13.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an NB 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungs
summenzeitreihe vom BIKO an NB 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die entsprechende Abrechnungs
summenzeitreihe beim NB aktiviert.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO aktiviert einen MaBiS-ZP für die NB-DZR im vom NB ge
nannten BK und sendet die entsprechende Information an den NB. 

Für die NB-DZR ist je BG ein MaBiS-ZP beim NB zu aktivieren. 

Rollen • BIKO 
• NB 
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Vorbedingungen • Der BK für die Aufnahme der NB-DZR ist bekannt.   

• Eine Einverständniserklärung des BKV zur Aufnahme der NB-
DZR liegt beim BIKO vor. 

• Das BG ist für den betroffenen Zeitraum eingerichtet und be
kannt. 

• Der BK ist für den betroffenen Zeitraum in der RZ aktiv.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Bei einer Änderung der Zuordnung des die NB-DZR aufnehmen
den BK bleibt die ZPB des MaBiS-ZP gleich.  

13.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
NB-DZR 

Unverzüglich nach der 
Zuordnung eines BK 
zur Aufnahme der NB-
DZR bzw. Vorliegen 
der schriftlichen Ein
verständniserklärung 
des BKV, spätestens 
jedoch 1 WT vor Ver
sand der NB-DZR. 

- 
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2 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB lehnt die Aktivierung des Ma
BiS-ZP mit Begründung ab. Der NB 
klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deak
tivierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der BIKO ei
nen Deaktivierungsprozess an. 

 

13.3. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an BKV 

 

13.3.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an BKV 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungs
summenzeitreihe vom BIKO an BKV 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die entsprechende Abrechnungs
summenzeitreihe beim BKV aktiviert.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO aktiviert einen MaBiS-ZP für die entsprechende Abrech-
nungssumenzeitreihe und sendet die entsprechende Information 
an den BKV. 

Der BKV erhält mindestens folgende Abrechnungssummenzeitrei
hen je BK: 

• Den BAS getrennt (durch die OBIS-Kennzahl) nach Überde
ckung und Unterdeckung des BK. 
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• Die Fahrplanentnahmesumme (FPE) und Fahrplaneinspeise
summe (FPI) des BK. 

Folgende Abrechnungssummenzeitreihen werden nur aktiviert, 
falls hierzu eine Zuordnung zu dem BK vorliegt: 

• NB-DZR  
• ÜNB-DZR 
• Überführungszeitreihe Sekundärregelleistung Export (SRE) 

und Überführungszeitreihe Sekundärregelleistung Import 
(SRI). 

Für die NB-DZR ist je BG ein MaBiS-ZP beim BKV zu aktivieren. 

Bei Unterbilanzkreisstrukturen erhält zusätzlich der BKV des über
geordneten BK die Aktivierung des BAS des Unterbilanzkreises 
(der ggf. die Abweichung von Unter-Unterbilanzkreisen bereits be
inhaltet). 

Ist der BKV des Unterbilanzkreises identisch mit dem BKV des 
übergeordneten BK, entfällt diese zusätzliche Aktivierung des 
BAS.  

Rollen • BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der BK für die Aufnahme der NB-DZR ist bekannt.   
• Eine Einverständniserklärung des BKV zur Aufnahme der NB-

DZR liegt beim BIKO vor.  
• Der BK für die Aufnahme der ÜNB-DZR ist bekannt.  
• Der BK für die Aufnahme der SRI und SRE ist bekannt. Die 

Zustimmung des BKV zur Zuordnung der SRI und SRE zum 
BK liegt vor. 

• Die Zuordnung des BAS zu anderen BK ist beim BIKO be
kannt. 

• Das BG ist für den betroffenen Zeitraum eingerichtet und be
kannt (nur für die NB-DZR). 

• Der BK ist für den betroffenen Zeitraum in der RZ aktiv.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Bei einer Änderung der Zuordnung des die NB-DZR bzw. ÜNB-
DZR aufnehmenden BK bleibt die ZPB des MaBiS-ZP gleich. 
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Dies gilt auch für die ZPB des MaBiS-ZP des BAS bei einer Ände
rung der Bilanzkreisstrukturen. Der BIKO stößt nach Abschluss 
der vertraglichen Änderungen einen Deaktivierungs- bzw. Aktivie
rungsprozess an. 

13.3.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
Abrechnungssum
menzeitreihe 

NB-DZR: Unverzüglich 
nach der Zuordnung 
eines BK zur Auf
nahme der NB-DZR 
bzw. Vorliegen der 
schriftlichen Einver
ständniserklärung des 
BKV zur Aufnahme der 
NB-DZR, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
erforderlichen Versand 
der NB-DZR. 

SRI, SRE: Unverzüg
lich nach der Zuord
nung eines BK für die 
SRI und SRE, sofern 
die Zustimmung des 
BKV vorliegt, spätes
tens jedoch 1 WT vor 
dem erforderlichen 

-  
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Versand der SRI und 
SRE. 

FPE, FPI, BAS, ÜNB-
DZR: Unverzüglich 
nach der Aktivierung 
eines BK, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
erforderlichen Versand 
der FPE, FPI, des BAS 
und der ÜNB-DZR.  

2 manuelle Fehler
klärung 

- Der BKV lehnt die Aktivierung des Ma
BiS-ZP mit Begründung ab. Der BKV 
klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der BKV hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deak
tivierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der BIKO ei
nen Deaktivierungsprozess an. 

 

13.4. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an ÜNB 

 



 
 

 Seite 185 von 292 

13.4.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungs
summenzeitreihe vom BIKO an ÜNB 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die Abrechnungssummenzeit
reihe beim ÜNB aktiviert.  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO aktiviert einen MaBiS-ZP für die ÜNB-DZR im vom ÜNB 
genannten BK und sendet die entsprechende Information an den 
ÜNB.  

Rollen • BIKO 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Der BK für die Aufnahme der ÜNB-DZR ist bekannt. 
• Der BK ist für den betroffenen Zeitraum in der RZ aktiv.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen -  

13.4.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeitreihe 
vom BIKO an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
ÜNB-DZR 

Unverzüglich nach der 
Zuordnung eines BK 
zur Aufnahme der 
ÜNB-DZR, spätestens 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

jedoch 1 WT vor Ver
sand der ÜNB-DZR. 

2 manuelle Fehler
klärung 

- Der ÜNB lehnt die Aktivierung des Ma
BiS-ZP mit Begründung ab. Der ÜNB 
klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der ÜNB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Aktivierung des MaBiS-ZP 
diesen MaBiS-ZP bis zu dessen Deakti
vierung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, stößt der BIKO ei
nen Deaktivierungsprozess an. 

 

13.5. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an NB 

 

13.5.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe vom BIKO an NB 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungs
summenzeitreihe vom BIKO an NB 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die entsprechende Abrechnungs
summenzeitreihe beim NB deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die NB-DZR 
und sendet die entsprechende Information an den NB. 

Für die NB-DZR ist je BG immer der aktivierte MaBiS-ZP beim NB 
zu deaktivieren. 

Rollen • BIKO 
• NB 



 
 

 Seite 187 von 292 

Vorbedingungen • Die Zuordnung der NB-DZR zu einem anderen BK ist beim 
BIKO bekannt. 

• Beim NB liegt ein aktivierter MaBiS-ZP vor oder 

• der NB hat das betroffene BG abgemeldet. 

• Beim NB liegt ein aktivierter MaBiS-ZP vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die NB-
DZR nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden. 

13.5.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe von BIKO an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung ei
nes MaBiS-ZP für 
die NB-DZR 

Unverzüglich nach der 
Beendigung der BK-
Zuordnung zur Auf
nahme der NB-DZR, 
spätestens jedoch 
1 WT vor dem andern
falls erforderlichen 
Versand der NB-DZR. 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB lehnt die Deaktivierung des Ma
BiS-ZP mit Begründung ab. Der NB 
klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der NB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung des MaBiS-
ZP diese bis zur Klärung zu akzeptie
ren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu aktivieren ist, stößt der BIKO einen 
Aktivierungsprozess an. 

 

13.6. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an BKV 
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13.6.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe vom BIKO an BKV 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungs
summenzeitreihe vom BIKO an BKV 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die entsprechende Abrechnungs
summenzeitreihe beim BKV deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP der entsprechen
den Abrechnungssummenzeitreihe und sendet die entsprechende 
Information an den BKV. 

Für die NB-DZR ist je BG immer der aktivierte MaBiS-ZP beim 
BKV zu deaktivieren. 

Die Behandlung von Unterbilanzkreisen entspricht der von BK. Zu
sätzlich erhält der BKV des aufnehmenden BK die Deaktivierung 
des MaBiS-ZP des BAS der zugeordneten Unterbilanzkreise, aber 
nur dann, wenn es sich hierbei um unterschiedliche BKV handelt. 

Rollen • BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Die Zuordnung einer Abrechnungssummenzeitreihe zu ande
ren BK ist beim BIKO bekannt. 

• Beim BKV liegt ein aktivierter MaBiS-ZP vor oder 
• der NB hat das betroffene BG abgemeldet. 
• Beim BKV liegt ein aktivierter MaBiS-ZP vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die ent
sprechende Abrechnungssummenzeitreihe nach dem Deaktivie
rungszeitpunkt nicht mehr verwendet werden. 
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13.6.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe vom BIKO an BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung ei
nes MaBiS-ZP für 
die Abrechnungs
summenzeitreihe  

NB-DZR: Unverzüglich 
nach der Beendigung 
der BK-Zuordnung zur 
Aufnahme der NB-
DZR, spätestens je
doch 1 WT vor dem 
andernfalls erforderli
chen Versand der NB-
DZR. 

SRI, SRE, FPE, FPI, 
BAS, ÜNB-DZR: Un
verzüglich nach der 
Deaktivierung des BK, 
spätestens jedoch 
1 WT vor dem erfor
derlichen Versand der 
SRI und SRE, der 
FPE, FPI, des BAS 
und der ÜNB-DZR. 

-- 

2 manuelle Fehler
klärung 

- Der BKV lehnt die Deaktivierung des 
MaBiS-ZP mit Begründung ab. Der 
BKV klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der BKV hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung des MaBiS-
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ZP diese bis zur Klärung zu akzeptie
ren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu aktivieren ist, stößt der BIKO einen 
Aktivierungsprozess an. 
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13.7. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an ÜNB 

 

13.7.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe vom BIKO an ÜNB 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die Abrechnungssummen
zeitreihe vom BIKO an ÜNB 

Prozessziel Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die Abrechnungssummenzeit
reihe beim ÜNB deaktiviert. 

Use-Case Beschrei
bung 

Der BIKO deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die ÜNB-DZR 
und sendet die entsprechende Information an den ÜNB. 

Rollen • BIKO 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Die Zuordnung der ÜNB-DZR zu anderen BK ist beim BIKO 
bekannt. 

• Beim ÜNB liegt ein aktivierter MaBiS-ZP für die ÜNB-DZR vor. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Erläuterungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die ÜNB-
DZR nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden. 
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13.7.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Abrechnungssummenzeit
reihe vom BIKO an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung ei
nes MaBiS-ZP für 
die ÜNB-DZR 

Unverzüglich nach Be
endigung der Zuord
nung eines BK zur Auf
nahme der ÜNB-DZR, 
spätestens jedoch 1 
WT vor dem andern
falls erforderlichen 
Versand der ÜNB-
DZR. 

- 

2 manuelle Fehler
klärung 

- Der ÜNB lehnt die Deaktivierung des 
MaBiS-ZP mit Begründung ab. Der 
ÜNB klärt im Fehlerfall manuell mit dem 
BIKO.  

Der ÜNB hat trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung des MaBiS-
ZP diese bis zur Klärung zu akzeptie
ren. 

Ergibt die Klärung, dass der MaBiS-ZP 
zu aktivieren ist, stößt der BIKO einen 
Aktivierungsprozess an. 
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13.8. Use-Case: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für die Bilanz
kreisabrechnung vom BIKO an BKV 

 

13.8.1. UC: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an BKV 

Use-Case-Name Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanz
kreisabrechnung vom BIKO an BKV 

Prozessziel Die Abrechnungssummenzeitreihe wurde vom BIKO an den BKV 
übermittelt. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO liefert an den BKV für dessen BK die bilanzkreisscharfe 
BAS-Zeitreihe getrennt nach Überdeckung und Unterdeckung, die 
FPE und FPI, für unmittelbar zugeordnete Unterbilanzkreise zu
sätzlich den BAS des Unterbilanzkreises sowie zusätzlich weitere 
ggf. den BK des BKV zugeordnete Abrechnungssummenzeitreihen 
(NB-DZR, ÜNB-DZR, SRI, SRE). Der BIKO erstellt und versendet 
auf Basis der abrechnungsrelevanten Version die jeweils notwen
dige Abrechnungssummenzeitreihe für die BKA an den BKV. Hier
bei wird nur die Abrechnungssummenzeitreihe übermittelt, die sich 
gegenüber den bereits übermittelten Summenzeitreihen geändert 
hat.  

Die Behandlung von Unterbilanzkreisen entspricht der von BK. Ist 
der BKV des Unterbilanzkreises identisch mit dem BKV des über
geordneten BK, entfällt ein zusätzlicher Versand der BAS-
Zeitreihe. 

Rollen • BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Der BIKO hat die Abrechnungssummenzeitreihe ermittelt. 

• Der MaBiS-ZP für die Abrechnungssummenzeitreihe wurde 
vom BIKO beim BKV aktiviert.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BKV kann die Abrechnungssummenzeitreihe prüfen. 
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Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen  - 

13.8.2. SD: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung Ab
rechnungssum
menzeitreihe 

Vorläufige Datenüber-
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 18. 
WT (für KBKA spätes
tens bis zum Ablauf 
des 8. WT des 5. Mo
nats) nach dem Bilan
zierungsmonat; auf 
dem Datenstand vom 
15. WT (für KBKA 
Ende 4. Monat) nach 
dem Bilanzierungsmo
nat. 

Endgültige Datenüber-
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 42.WT 
(für KBKA Ende 8. Mo-
nat) nach dem Bilan
zierungsmonat; auf 
dem Datenstand vom 

Der BIKO übermittelt die Abrechnungs
summenzeitreihe des BK. Falls die NB-
DZR für eines oder mehrere BG diesem 
BK zugeordnet wurden, werden die NB-
DZR ebenfalls übermittelt. 

Falls die ÜNB-DZR diesem BK zuge
ordnet wurde, wird die ÜNB-DZR eben
falls übermittelt. 
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30. WT (für KBKA 
Ende 7. Monat) nach 
dem Bilanzierungsmo
nat. 

2 Abrechnungssum
menzeitreihe feh
lerhaft 

- Im Bedarfsfall. 

 

13.9. Use-Case: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisab
rechnung vom BIKO an NB 

 

13.9.1. UC: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an NB 

Use-Case-Name Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanz
kreisabrechnung vom BIKO an NB 

Prozessziel Die Abrechnungssummenzeitreihe wurde vom BIKO an den NB 
übermittelt. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO ermittelt eine vorläufige NB-DZR eines BG innerhalb der 
BKA, weist diese dem vom NB benannten BK zu und übermittelt 
diese an den NB. 

Nach Ablauf der BKA ermittelt der BIKO die endgültige NB-DZR ei
nes BG, weist diese dem vom NB benannten BK zu und übermit
telt diese an den NB. 

Rollen • BIKO 
• NB  

Vorbedingungen • Der NB hat für sein BG einen BK benannt, dem die NB-DZR 
zugewiesen wird. 

• Der MaBiS-ZP für die NB-DZR wurde vom BIKO beim NB akti
viert. 

• Der BIKO hat die NB-DZR ermittelt. 
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Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der NB beginnt mit der Analyse der Ursachen der Energiezuwei
sung bereits mit der Übermittlung der vorläufigen NB-DZR zur BKA 
und leitet das Clearing mit den Marktpartnern ein. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen  - 

13.9.2. SD: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung NB-
DZR 

Vorläufige Datenüber
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 18. WT 
(für KBKA spätestens 
bis zum Ablauf des 
8. WT des 5. Monats) 
nach dem Bilanzie
rungsmonat; auf dem 
Datenstand vom 15. WT 
(für KBKA Ende 4. Mo
nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat. 

Endgültige Datenüber
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 42. WT 
(für KBKA Ende 8. Mo

Der BIKO übermittelt die NB-DZR des 
BG. 
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nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat; auf dem 
Datenstand vom 30. WT 
(für KBKA Ende 7. Mo
nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat. 

2 NB-DZR fehlerhaft - Im Bedarfsfall. 
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13.10. Use-Case: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisab
rechnung vom BIKO an ÜNB 

 

13.10.1. UC: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an ÜNB 

Use-Case-Name Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanz
kreisabrechnung vom BIKO an ÜNB 

Prozessziel Die Abrechnungssummenzeitreihe wurde vom BIKO an den ÜNB 
übermittelt. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO ermittelt eine vorläufige ÜNB-DZR der RZ innerhalb der 
BKA, weist diese dem vom ÜNB benannten BK zu und übermittelt 
diese an den ÜNB. 

Nach Ablauf der Clearingfrist der BKA ermittelt der BIKO die end
gültige ÜNB-DZR der RZ, weist diese dem vom ÜNB benannten 
BK zu und übermittelt diese an den ÜNB. 

Rollen • BIKO 
• ÜNB  

Vorbedingungen • Der ÜNB hat einen BK benannt, dem die ÜNB-DZR zugewie
sen wird. 

• Der MaBiS-ZP für die ÜNB-DZR wurde vom BIKO beim ÜNB 
aktiviert. 

• Der BIKO hat die ÜNB-DZR ermittelt. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der ÜNB beginnt mit der Analyse der Ursachen der Energiezuwei
sung bereits mit der Übermittlung der vorläufigen ÜNB-DZR zur 
BKA und leitet das Clearing mit den Marktpartnern ein. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen -  
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13.10.2. SD: Übermittlung der Abrechnungssummenzeitreihe für Bilanzkreisabrech
nung vom BIKO an ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Übermittlung 
ÜNB-DZR 

Vorläufige Datenüber
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 18. WT 
(für KBKA spätestens 
bis zum Ablauf des 
8. WT des 5. Monats) 
nach dem Bilanzie
rungsmonat; auf dem 
Datenstand vom 15. WT 
(für KBKA Ende 4. Mo
nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat. 

Endgültige Datenüber
mittlung spätestens bis 
zum Ablauf des 42. WT 
(für KBKA Ende 8. Mo
nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat; auf dem 
Datenstand vom 30. WT 
(für KBKA Ende 7. Mo
nat) nach dem Bilanzie
rungsmonat. 

Der BIKO übermittelt die ÜNB-DZR 
der RZ. 

2 ÜNB-DZR fehler
haft 

- Im Bedarfsfall. 
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13.11. Use-Case: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreis
abweichungssaldo zwischen BKV und BIKO 

 

13.11.1. UC: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabwei
chungssaldo zwischen BKV und BIKO 

Use-Case-Name Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bi
lanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO 

Prozessziel Der BKV hat die Clearingliste zu einem BAS erhalten und kann 
damit den BAS nachvollziehen bzw. ein Clearing anstoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BKV kann nur für die in seinem Bilanzkreisvertrag genannten 
BK die Clearinglisten des BAS anfordern und erhalten. 

Rollen • BKV 
• BIKO 

Vorbedingungen • Der BIKO hat einen MaBiS-ZP für einen BAS aktiviert. 

• Der BIKO hat eine Version eines BAS versendet.  

• Der BKV hat den Bedarf, zur Prüfung des BAS die Clearing
liste einzusehen.  

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Erstellung und Versand der Clearingliste erfolgt nur auf Anforde
rung (kein Abonnement). 

Für die BKA ist die ausgetauschte und abrechnungsrelevante 
BAS-Zeitreihe maßgeblich, nicht die in der Clearingliste enthalte
nen Detaildaten. 
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Datenstatusveränderungen werden innerhalb einer Clearingliste 
nicht fortgeschrieben. 

13.11.2. SD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabwei
chungssaldo zwischen BKV und BIKO 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung Clea
ringliste BAS 

- Der BKV fordert beim BIKO eine 
Clearingliste für eine Version eines 
versendeten BAS an. 

2 Fehlermeldung An
forderung nicht kor
rekt 

Unverzüglich, spätes
tens am folgenden WT 
nach Erhalt der Anfor
derung. 

Im Bedarfsfall. 

3 Übermittlung Clea
ringliste BAS 

Unverzüglich, spätes
tens am folgenden WT 
nach Erhalt der Anfor
derung. 

Der BIKO übermittelt die Clearing
liste. 

Die Clearingliste enthält alle in die 
Berechnung des BAS eingegangenen 
Summenzeitreihen. 

4 manuelle Fehlerklä
rung 

- Im Bedarfsfall. 
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13.12. Use-Case: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetrei
ber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB 

 

13.12.1. UC: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Del
tazeitreihe zwischen BIKO und NB 

Use-Case-Name Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netz
betreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB 

Prozessziel Der NB hat die Clearingliste zu einer NB-DZR erhalten und kann 
damit die NB-DZR nachvollziehen bzw. ein Clearing anstoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB kann nur für eigene BG die Clearingliste für eine NB-DZR 
anfordern und erhalten. 

Rollen • NB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Der BIKO hat einen MaBiS-ZP für die NB-DZR aktiviert. 

• Der BIKO hat eine Version einer NB-DZR versendet.  

• Der NB hat den Bedarf, zur Prüfung der NB-DZR die Clearing
liste einzusehen. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Erstellung und Versand der Clearingliste erfolgt nur auf Anforde
rung (kein Abonnement). 

Für die BKA ist die ausgetauschte und abrechnungsrelevante NB-
DZR maßgeblich, nicht die in der Clearingliste enthaltenen Detail
daten. 

Datenstatusveränderungen werden innerhalb einer Clearingliste 
nicht fortgeschrieben.  
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13.12.2. SD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Del
tazeitreihe zwischen BIKO und NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung Clea
ringliste NB-DZR 

- Der NB fordert beim BIKO eine Clea
ringliste für eine Version einer versen
deten NB-DZR an. 

2 Fehlermeldung 
Anforderung nicht 
korrekt 

Spätestens am folgen
den WT nach Erhalt 
der Anforderung. 

Im Bedarfsfall.  

 

3 Übermittlung Clea
ringliste NB-DZR 

Spätestens am folgen
den WT nach Erhalt 
der Anforderung. 

Der BIKO übermittelt die Clearingliste. 

Die Clearingliste enthält alle in die Be
rechnung der NB-DZR eingegangenen 
Summenzeitreihen. 

4 manuelle Fehler
klärung 

- Im Bedarfsfall. 
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13.13. Use-Case: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertra
gungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB 

 

13.13.1. UC: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetz
betreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB 

Use-Case-Name Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Über
tragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB 

Prozessziel Der ÜNB hat die Clearingliste zu einer ÜNB-DZR erhalten und 
kann damit die ÜNB-DZR nachvollziehen bzw. ein Clearing ansto
ßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB kann nur für seine RZ die Clearingliste für eine ÜNB-
DZR anfordern und erhalten. 

Rollen • ÜNB 
• BIKO 

Vorbedingungen • Der BIKO hat einen MaBiS-ZP für die ÜNB-DZR aktiviert. 

• Der BIKO hat eine Version einer ÜNB-DZR versendet.  

• Der ÜNB hat den Bedarf, zur Prüfung der ÜNB-DZR die Clea
ringliste einzusehen. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Erstellung und Versand der Clearingliste erfolgt nur auf Anforde
rung (kein Abonnement). 

Für die BKA ist die ausgetauschte und abrechnungsrelevante 
ÜNB-DZR maßgeblich, nicht die in der Clearingliste enthaltenen 
Detaildaten. 

Datenstatusveränderungen werden innerhalb einer Clearingliste 
nicht fortgeschrieben.  
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13.13.2. SD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetz
betreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung Clea
ringliste ÜNB-DZR 

- Der ÜNB fordert beim BIKO eine Clea
ringliste für eine Version einer versen
deten ÜNB-DZR an. 

2 Fehlermeldung 
Anforderung nicht 
korrekt 

Spätestens am folgen
den WT nach Erhalt 
der Anforderung. 

Im Bedarfsfall. 

3 Übermittlung Clea
ringliste ÜNB-DZR 

Spätestens am folgen
den WT nach Erhalt 
der Anforderung. 

Der BIKO übermittelt die Clearingliste. 

Die Clearingliste enthält alle in die Be
rechnung der ÜNB-DZR eingegange
nen Summenzeitreihen. 

4 manuelle Fehler
klärung 

- Im Bedarfsfall. 
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14. Austausch von Ausgleichsenergiepreisen 

14.1. Use-Case: Übermittlung Ausgleichsenergiepreis 

 

14.1.1. UC: Übermittlung Ausgleichsenergiepreis 

Use-Case-Name Übermittlung Ausgleichsenergiepreis 

Prozessziel Der BIKO hat den Ausgleichsenergiepreis pro ¼ h an den BKV 
übermittelt. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO übermittelt an den BKV für seine RZ den Ausgleichs
energiepreis pro ¼ h. 

Rollen • BIKO 
• BKV 

Vorbedingungen • Die Preiszeitreihe ist berechnet. 

• Der BK ist für den betroffenen Zeitpunkt in der RZ aktiv. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BKV kann seinen BK finanziell bewerten. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Bei Korrektur der Preiszeitreihe wird eine neue Version der Preis
zeitreihe mit den korrigierten Preisen versendet. 
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14.1.2. SD: Übermittlung Ausgleichsenergiepreis 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Ausgleichsener
giepreis 

Bis zum Ablauf des 20. 
WT nach Ablauf des 
Bilanzierungsmonats. 

- 
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15. Austauschprozesse zur täglichen Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 

15.1. Übersicht: Austauschprozesse zur täglichen Bilanzierungsgebietssummenzeit
reihe 

 

15.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzierungs
gebietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

 

15.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzierungsge
bietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzie
rungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende BG-SZR (Kate
gorie C) beim NB aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert einen MaBiS-ZP einer BG-SZR (Kategorie C) 
und sendet die entsprechende Information an den NB.  

Rollen • ÜNB 
• NB 

Vorbedingungen Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über die 
Zuordnung der ersten Marktlokation mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung informiert, für deren zugeordnete Kom
bination aus ZRT, Spannungsebene und BG noch kein MaBiS-ZP 
für die BG-SZR (Kategorie C) aktiviert ist. 
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Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der NB kann die BG-SZR (Kategorie C) einem MaBiS-ZP zuord
nen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

15.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzierungsge
bietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie 
C) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Zuordnung der ersten 
Marktlokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus ZRT, Span
nungsebene und BG 
noch kein MaBiS-ZP 
für die BG-SZR (Kate
gorie C) aktiviert ist, 
spätestens jedoch 1 
WT vor dem erforderli
chen Versand der BG-
SZR (Kategorie C). 

Die Übertragung der Aggregationsver
antwortung für mindestens eine Markt
lokation wurde vorgenommen. 
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15.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzie
rungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

 

15.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom ÜNB an NB 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Bilanzierungs
gebietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie C) beim 
NB deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den MaBiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie C) 
und sendet die entsprechende Information an den NB. 

Rollen • ÜNB 
• NB 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit 
ÜNB-Aggregationsverantwortung informiert, für deren zugeord
nete Kombination aus ZRT, Spannungsebene und BG ein Ma
BiS-ZP für die BG-SZR (Kategorie C) aktiviert ist und dieser 
MaBiS-ZP ist beim NB aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die BG-
SZR (Kategorie C) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 
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15.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzierungsge
bietssummenzeitreihe vom ÜNB an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie 
C)  

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus ZRT, Span
nungsebene und BG 
ein MaBiS-ZP für die 
BG-SZR (Kategorie C) 
aktiviert ist, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
andernfalls erforderli
chen Versand der BG-
SZR (Kategorie C). 

- 

 

15.4. Use-Case: Übermittlung der täglichen Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 
vom ÜNB an NB 
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15.4.1. UC: Übermittlung der täglichen Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom 
ÜNB an NB 

Use-Case-Name Übermittlung der täglichen Bilanzierungsgebietssum
menzeitreihe vom ÜNB an NB 

Prozessziel Der NB hat täglich die erforderliche BG-SZR (Kategorie C) 
vom ÜNB erhalten. 

Use-Case-Beschreibung Der ÜNB bildet täglich die BG-SZR (Kategorie C) und über
mittelt diese an den NB. 

Die BG-SZR (Kategorie C) wird auf Basis der vom MSB 
übermittelten ¼ h-Werte und den vom NB zur Verfügung 
gestellten Stammdaten für alle Marktlokationen mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung gebildet.  

Die BG-SZR (Kategorie C) weist als Status je ¼ h immer 
den jeweils schlechtesten Status eines der Einzelwerte in 
der gleichen ¼ h aus. 

Rollen • ÜNB 
• NB 

Vorbedingung • Der MaBiS-ZP ist durch den ÜNB beim Empfänger akti
viert. 

• Die Stammdaten zur Bildung der BG-SZR (Kategorie C) 
liegen dem ÜNB vor.  

• Die erforderlichen Werte vom MSB der einzelnen Markt
lokationen liegen dem ÜNB bis 11:00 Uhr für den Vortag 
vor. 

Nachbedingungen im Er
folgsfall 

Der Netzbetreiber kann die übermittelte BG-SZR (Kategorie 
C) für weitere Prozesse nutzen. 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der ÜNB muss auch in der Lage sein, ein Aggregat zu bil
den, wenn nicht alle Messwerte aller Marktlokationen vorlie
gen. Dies ist dann mit einem Status der jeweiligen ¼ h zu 
kennzeichnen.  
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15.4.2. SD: Übermittlung der täglichen Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom 
ÜNB an NB 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 BG-SZR (Kategorie 
C) 

Täglich für den 
Vortag bis 13:00 
Uhr. 

- 
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16. Austauschprozesse zur täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe 

16.1. Übersicht: Austauschprozesse zur täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe 

 

16.2. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzkreissum
menzeitreihe vom ÜNB an BKV 

 

16.2.1. UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzkreissummen
zeitreihe vom ÜNB an BKV 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanz
kreissummenzeitreihe vom ÜNB an BKV 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende BK-SZR (Kate
gorie C) beim BKV aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB aktiviert einen MaBiS-ZP einer BK-SZR (Kategorie C) 
und sendet die entsprechende Information an den BKV.  

Marktrollen • ÜNB 
• BKV 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Zuordnung der ersten Marktlokation mit ÜNB-Aggrega-
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tionsverantwortung informiert, für deren zugeordnete Kombina
tion aus ZRT, BK und RZ noch kein MaBiS-ZP für die BK-SZR 
(Kategorie C) aktiviert ist. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

Der BKV kann die BK-SZR (Kategorie C) einem MaBiS-ZP zuord
nen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Änderungen - 

16.2.2. SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzkreissummen
zeitreihe vom ÜNB an BKV 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Kategorie 
C) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Zuordnung der ersten 
Marktlokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus ZRT, BK und 
RZ und BG noch kein 
MaBiS-ZP für die BK-
SZR (Kategorie C) ak
tiviert ist, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem 
erforderlichen Versand 
der BK-SZR (Kategorie 
C). 

Die Übertragung der Aggregationsver
antwortung für mindestens eine Markt
lokation wurde vorgenommen. 

 

 

16.3. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzkreis
summenzeitreihe vom ÜNB an BKV 

 
 

16.3.1. UC: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BKV 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Bilanzkreis
summenzeitreihe vom ÜNB an BKV 

Prozessziel Der ÜNB hat den MaBiS-ZP für die BK-SZR (Kategorie C) beim 
BKV deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ÜNB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die BK-SZR 
(Kategorie C) und sendet die entsprechende Information an den 
BKV. 
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Rollen • ÜNB 
• BKV 

Vorbedingungen • Der ÜNB wurde von dem für das BG verantwortlichen NB über 
die Beendigung der Zuordnung der letzten Marktlokation mit 
ÜNB-Aggregationsverantwortung informiert, für deren zugeord
nete Kombination aus ZRT, BK und RZ ein MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Kategorie C) aktiviert ist und dieser MaBiS-ZP ist 
beim BKV aktiviert. 

Nachbedingungen im 
Erfolgsfall 

- 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die BK-
SZR (Kategorie C) nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr 
verwendet werden. 

16.3.2. SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Bilanzkreissum
menzeitreihe vom ÜNB an BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
BK-SZR (Kategorie 
C) 

Unverzüglich nach der 
Information über die 
Beendigung der Zuord
nung der letzten Markt
lokation mit ÜNB-
Aggregationsverant
wortung, für deren zu
geordnete Kombina
tion aus ZRT, BK und 

Die Übertragung der Aggregationsver
antwortung für die letzte Marklokation 
wurde aufgehoben. 
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RZ ein MaBiS-ZP für 
die BK-SZR (Kategorie 
C) aktiviert ist, spätes
tens jedoch 1 WT vor 
dem andernfalls erfor
derlichen Versand der 
BK-SZR (Kategorie C). 

 

16.4. Use-Case: Übermittlung der täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an 
BKV 

 

16.4.1. UC: Übermittlung der täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BKV 

Use-Case-Name Übermittlung der täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe 
vom ÜNB an BKV 

Prozessziel Der BKV hat täglich die erforderliche BK-SZR (Kategorie C) 
erhalten. 

Use-Case-Beschreibung Der ÜNB bildet täglich die BK-SZR (Kategorie C) und über
mittelt diese an den BKV. 

Die BK-SZR (Kategorie C) wird auf Basis der vom MSB 
übermittelten ¼ h-Werte und den vom NB zur Verfügung ge
stellten Stammdaten für alle Marktlokationen mit ÜNB-
Aggregationsverantwortung gebildet. Die BK-SZR (Kategorie 
C) weist als Status je ¼ h immer den jeweils schlechtesten 
Status eines der Einzelwerte in der gleichen ¼ h aus. 

Rollen • ÜNB 
• BKV 

Vorbedingung • Der MaBiS-ZP ist durch den ÜNB beim Empfänger akti
viert. 
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• Die Stammdaten zur Bildung der BK-SZR (Kategorie C) 
liegen dem ÜNB vor. 

• Die erforderlichen Werte vom MSB der einzelnen Markt
lokationen liegen dem ÜNB bis 11:00 Uhr für den Vortag 
vor. 

Nachbedingung im Erfolgsfall Der BKV kann die übermittelte BK-SZR (Kategorie C) für 
weitere Prozesse nutzen. 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der ÜNB muss auch in der Lage sein ein Aggregat zu bilden, 
wenn nicht alle Messwerte aller Marktlokationen vorliegen. 
Dies ist dann mit einem Status der jeweiligen ¼ h zu kenn
zeichnen. 

16.4.2. SD: Übermittlung der täglichen Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BKV 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 BK-SZR (Kategorie 
C) 

Täglich für den 
Vortag bis 13:00 
Uhr. 

- 

17. Austauschprozesse für den bilanziellen Ausgleich im Rahmen des Re
dispatch 

17.1. BiIanzieller Ausgleich 

17.1.1. Use-Case: Bilanzieller Ausgleich im Planwertmodell 
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Der bilanzielle Ausgleichsprozess bei Planungsdatenlieferung erfolgt nach den allgemein gül
tigen Regeln des Fahrplanwesens, die im Detail in der Prozessbeschreibung “Fahrplananmel
dung in Deutschland”2 festgelegt sind. 

 
 

17.1.1.1 UC: Bilanzieller Ausgleich im Planwertmodell 

 

Use-Case-Name Bilanzieller Ausgleich im Planwertmodell 

Prozessziel Die BKV (des anfordernden NB und des LF) haben die Fahr
pläne an den ÜNB übermittelt. 

Use-Case-Beschreibung Die BKV melden beide die auszutauschende Energie über Bi
lanzkreisfahrpläne. Der ÜNB wendet die Fahrplanregeln an. 

Rollen • BKV  
• ÜNB 

Vorbedingung • Die im Planungsprozess abgestimmte Menge des bilanzi
ellen Ausgleichs wurde zwischen dem BKV (des anfNB) 
und dem BKV (des LF) über Bilanzkreisfahrpläne ausge
tauscht. 

• Der anfordernde NB hat den anweisenden NB aufgefor
dert, RD für ihn durchzuführen (Netzbetreiberkoordinie
rungsprozess). 

• Der BKV (LF)  hat die benötigten Informationen aus den 
Abrufprozessen erhalten. 

Nachbedingung im Erfolgsfall - 

Nachbedingung im Feh
lerfall 

- 

                                                
2 vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-
GZ/2018/BK6-18-061/BK6-18-061_prozessbeschreibung_fahrplananmeldung.pdf?__blob= publication
File&v=1 
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Fehlerfälle Fahrplanmeldungen der BKV beim ÜNB stimmen nicht über
ein. 

Weitere Anforderungen - 

 

17.1.1.2 SD: Bilanzieller Ausgleich im Planwertmodell 

 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Ausgleichsfahr-
plan  

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung 
aus BK-Vertrag. 

- 

2 Ausgleichsfahr-
plan  

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung 
aus BK-Vertrag. 

- 

 

 

17.1.2. Use-Case: Übermittlung des Prognosefahrplans im Prognosemodell 
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17.1.2.1 UC: Übermittlung des Prognosefahrplans im Prognosemodell 

 

Use-Case-Name Übermittlung des Prognosefahrplans im Prognosemo
dell 

Prozessziel Der BKV (anfNB) hat den Fahrplan an den ÜNB übermittelt. 

Use-Case-Beschreibung Der BKV (anfNB) übermittelt entsprechend geltender Fristen 
für seinen Redispatch-Bilanzkreis einen Prognosefahrplan 
(inkl. FC-RD) an den ÜNB. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 

Vorbedingung • Notwendige Informationen sind über NB-
Koordinierungsprozess ausgetauscht. 

• Dem BKV (anfNB) sind die ihm zugeordneten Redispatch-
Maßnahmen bekannt. 

• Dem BIKO ist der Redispatch-Bilanzkreis des NB bekannt. 

Nachbedingung im Erfolgsfall Die Redispatch-Bilanzkreise sind vor Durchführung der Maß
nahme ausgeglichen. 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle • Die FC-RD enthält nicht die prognostizierten Mengen zum 
Ausgleich des BKV (des LF). 

… 

Weitere Anforderungen Mit Buchung der FC-RD wird die für den Ausgleich der Redis
patch-Maßnahme beschaffte Energie im RD-Bilanzkreis des 
BKV (anfNB) als ex post zu bilanzierende Einspeisung/Ent
nahme berücksichtigt.  

Die FC-RD entspricht der ex ante prognostizierten Ausfallar
beit und ist nicht abrechnungsrelevant. Derartige Forecast-
Zeitreihen sind bereits als Prognosefahrpläne für Verbrauch 
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und Entnahme (Verbrauchsfahrpläne = FC-CONS und Ein
speisefahrpläne = FC-PROD) gemäß Fahrplanmanagement 
aus dem Bilanzkreisvertrag bekannt. 

 

17.1.2.2 SD: Übermittlung des Prognosefahrplans im Prognosemodell 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prognosefahr-
plan (FC-RD) 

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung 
aus BK-Vertrag. 

- 
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17.1.3. Use-Case: Bilanzieller Ausgleich bei Clustern 

 

 
 

17.1.3.1 UC: Bilanzieller Ausgleich bei Clustern 

 

Use-Case-Name Bilanzieller Ausgleich bei Clustern 

Prozessziel Abgestimmte Fahrpläne werden dem ÜNB übermittelt. 

Use-Case-Beschreibung Die BKV melden beide die auszutauschende Energie über Bi
lanzkreisfahrpläne. Der ÜNB wendet die Fahrplanregeln an. 

Rollen • BKV 
• ÜNB 

Vorbedingung • Die im Planungsprozess abgestimmte Menge des bilanzi
ellen Ausgleichs wurde zwischen dem BKV (des anfNB) 
und dem BKV (des clusternden NB) über Bilanzkreisfahr
pläne ausgetauscht. 

• Der anfordernde NB hat den clusternden NB aufgefordert, 
RD für ihn durchzuführen (Netzbetreiberkoordinierungs
prozess). 

• Der anweisende NB hat den BKV (des clusternden NB) 
über die Menge des RD-Abrufs informiert (Netzbetreiber
koordinierungsprozess). 

Nachbedingung im Erfolgsfall Der clusternde NB kann nun den bilanziellen Ausgleich des 
anfordernden NB auf die SR (Planwert- und Prognosemodell, 
Cluster) nach den Regeln des dafür nötigen bilanziellen Aus
gleichs verteilen.  

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle Fahrplanmeldungen der BKV beim ÜNB stimmen nicht über
ein. 
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Use-Case-Name Bilanzieller Ausgleich bei Clustern 

Weitere Anforderungen - 

 

17.1.3.2 SD: Bilanzieller Ausgleich bei Clustern 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Ausgleichsfahr-
plan  

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung 
aus BK-Vertrag. 

- 

2 Ausgleichsfahr-
plan  

Gem. Regeln zur Fahrplananmeldung 
aus BK-Vertrag. 

- 

 

17.2. Bilanzkreismonitoring, Austauschprozesse zur täglichen Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe 

 

Soweit in diesem Dokument keine spezielleren Regelungen getroffen worden sind, gelten die 
Vorgaben der Festlegung MaBiS (bspw. Versionierung, Prüfmitteilung, Datenstatus, etc.) in 
jeweils aktueller Fassung entsprechend, soweit sie sinngemäß anwendbar sind.  

 

Austauschprozesse zur täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 

Die tägliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zeigt die vorläufige Zuordnung der Ausfallar
beit in den Bilanzkreis des BKV (des LF) und wird vom ÜNB nur zum Bilanzkreismonitoring 
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verwendet. Die bilanziell wirksame Zuordnung der Ausfallarbeit im BK des BKV (des LF) erfolgt 
durch die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe. Für den EEG-Bilanzkreis des An
schlussnetzbetreibers wird analog verfahren.    

 

Im Weiteren ist der dargestellte NB stets der ANB. 

 
 

17.2.1. Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 
 

17.2.1.1 UC: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe 

Prozessziel Der ANB hat den MaBiS-ZP für die tägliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe beim ÜNB aktiviert. 
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Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ANB aktiviert einen MaBiS-ZP für die tägliche AAÜZ und sen
det die entsprechende Information an den ÜNB.  

Rollen • NB 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Der ANB hat die erste Marktlokation mit möglichen Redispatch-
Maßnahmen, einer Kombination aus BK, BG und BKV, dem 
BKV zugeordnet, für die noch kein MaBiS-ZP für die tägliche 
AAÜZ aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der ÜNB kann die tägliche AAÜZ diesem MaBiS-ZP zuordnen. 
• Der ÜNB kann im Fehlerfall den Clearingprozess mit dem NB 

einleiten. 
Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

 

17.2.1.2 SD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
tägliche AAÜZ 

Unverzüglich nach der Zuordnung der 
ersten Marktlokation mit möglichen Re
dispatch-Maßnahmen, wenn für deren 
zugeordnete Kombination aus BK, BG 
und BKV noch kein MaBiS-ZP für die 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

tägliche AAÜZ aktiviert ist, spätestens 
jedoch 1 WT vor dem erforderlichen 
Versand der täglichen AAÜZ. 
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17.2.2. Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallar
beitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 
 

17.2.2.1 UC: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die tägliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe 

Prozessziel Der ANB hat den MaBiS-ZP für die tägliche AAÜZ beim ÜNB deak
tiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ANB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die tägliche 
AAÜZ und sendet die entsprechende Information an den ÜNB. 

Rollen • NB 
• ÜNB 

Vorbedingungen • Der ANB hat die Zuordnung der letzten Marktlokation mit mög
lichen Redispatch-Maßnahmen beim BKV beendet, für deren 
zugeordnete Kombination aus BK, BG und BKV ein MaBiS-ZP 
für die tägliche AAÜZ aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der ÜNB kann im Fehlerfall den Clearingprozess mit dem NB 
einleiten.  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die tägli
che AAÜZ nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden. 
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17.2.2.2 SD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die tägliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
tägliche AAÜZ 

Unverzüglich nach der Beendi
gung der Zuordnung der letzten 
Marktlokation mit möglichen Re
dispatch-Maßnahmen (täglich oder 
monatlich), wenn für deren zuge
ordnete Kombination aus BK, BG 
und BKV ein MaBiS-ZP für die täg
liche AAÜZ aktiviert ist, spätestens 
jedoch mit der Deaktivierung der 
letzten vorhandenen BK-SZR oder 
BG-SZR eines Bilanzkreises. 

- 

 

17.2.3. Use-Case: Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
(AAÜZ) 
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17.2.3.1 UC: Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungs
zeitreihe 

Prozessziel Der ANB hat dem ÜNB die tägliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe übermittelt.  

Use-Case-Beschreibung Der ANB übermittelt dem ÜNB die tägliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe. 

Die Ausfallarbeit pro TR wird je MaLo aggregiert und über 
alle MaLos eines Bilanzkreises aufsummiert. 

Rollen • NB 
• ÜNB 

Vorbedingung Die Ausfallarbeit liegt je TR vor. Alternativ können die Prog
nosewerte der TR verwendet werden. 

Nachbedingung im Erfolgsfall Der ÜNB kann die Daten für das Bilanzkreismonitoring ver
wenden. 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

 

17.2.3.2 SD: Übermittlung der täglichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Tägliche 
AAÜZ 

täglich für 
den Vortag 
bis spätes
tens 14 
Uhr. 

Diese Zeitreihe wird nur einmalig für den Vortag ermittelt 
und versendet. 

Änderungen an den Basiswerten werden anschließend 
nur noch in der monatlichen Übermittlung berücksichtigt. 

 

17.3. Bilanzierungsprozesse 

17.3.1. Rahmenbedingungen der Bilanzierung 

 

1. Die zwischen zwei Bilanzkreisen auszutauschende Ausfallarbeitsüberführungszeit
reihe (AAÜZ) muss eindeutig zuzuordnen sein.   

2. Die tägliche AAÜZ (tägliche Übermittlung für das Bilanzkreismonitoring) ist viertelstun
denscharf und enthält die Summe der möglichen Ausfallarbeit der durch die Maß
nahme betroffenen TR je Bilanzkreis. 

3. Die tägliche AAÜZ wird gemäß Anlage 1 zur Festlegung zum bilanziellen Ausgleich 
von Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-059) ermittelt oder entspricht der letzten vorlie
genden Prognose. 

Im Weiteren ist der dargestellte NB stets der ANB. 

 

17.3.1.1 Aktivierung/Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts (MaBiS-ZP) 

 

Ein MaBiS-ZP ist rechtzeitig vor erstmaliger Versendung einer Summenzeitreihe mittels 
Stammdatenaustausch beim betroffenen Marktpartner zu aktivieren. Es gelten diesbezüglich 
die jeweiligen Regelungen in der MaBiS. 

 

17.3.1.2 Summen-/Überführungszeitreihen, Versionierung, Prüfmitteilung und Daten
status 

 

Generell gelten die relevanten Regelungen in der MaBiS. Weiterhin ist zu beachten: 

Für MaBiS-ZP im Redispatch sind immer für beide Richtungen zeitgleich die Bewegungsdaten 
vollständig, d. h. für jede Viertelstunde des Betrachtungszeitraums, zu übermitteln. Dabei darf 
höchstens eine der beiden Energieflussrichtungen je Viertelstunde einen Wert größer Null ent
halten. Die gegenläufige Energieflussrichtung muss dann einen Nullwert für diese Viertelstunde 
enthalten.  
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17.3.1.3 Übersicht der Fristen 

 

  BKA (ohne 
KBKA) 

KBKA Bedeutung 

D
at

en
lie

fe
ru

ng
sf

ris
te

n 

 
Folgetag (täg
lich) 

./. 
Übermittlung der täglichen 
Ausfallarbeits-überführungs
zeitreihe (AAÜZ) 

 

1. WT-12. WT ./. 

Übermittlung der monatlichen 
Ausfallarbeits-Überführungs
zeitreihen (AAÜZ)  

Übermittlung der Lieferanten
ausfallarbeits-summenzeitreihe 
(LF-AASZR) 

 
13. WT-30. WT 

31. WT bis Ende 7. 
Monat 

Clearingphase für die monatli
chen Ausfallarbeits-Überfüh
rungszeitreihen (AAÜZ) 

Ab
re

ch
nu

ng
ss

tic
ht

ag
  18. WT 

(Datenstand 
15. WT) 

8. WT des 5. Monats 
(Datenstand Ende 4. 
Monat) 

 

 42. WT 
(Datenstand 
30. WT) 

Ende des 8. Monats 
(Datenstand Ende 7. 
Monat) 
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17.3.2. Austauschprozesse zwischen NB und LF zur Ausfallarbeitszeitreihe und –clea
ringliste 

 

 
 

17.3.2.1 Use-Case: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktloka
tion 

 

 
 

17.3.2.1.1 UC: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation 

 

Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je 
Marktlokation  

Prozessziel Dem LF liegt die Ausfallarbeitszeitreihe der Marktlokation 
vom ANB vor.  



 
 

 Seite 236 von 292 

Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je 
Marktlokation  

Use-Case-Beschreibung Der ANB übermittelt dem LF die Ausfallarbeitszeitreihe der 
ihm zugeordneten Marktlokation, welche von einer Redis
patch-Maßnahme betroffen ist. Die Ausfallarbeit pro TR wird 
je Marktlokation aggregiert. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingung • Die Ausfallarbeit der TR liegt vor. 
• Die Marktlokation des LF ist von einer Redispatch-Maß

nahme des NB betroffen. 
Nachbedingung im Erfolgsfall • Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse können statt

finden. 
• Zudem kann der LF die Lieferantenausfallarbeitssum

menzeitreihe (LF-AASZR) nach dem Bilanzierungsmo
nat prüfen. 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle Es wurden keine Ausfallarbeitszeitreihen der Marktlokation 
vom NB an LF übermittelt. 

Weitere Anforderungen - 

 

17.3.2.1.2 SD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Monatliche Ausfallar
beitszeitreihe je Marktlo
kation 

Bis zum 8. WT im 
Folgemonat, spätes
tens mit Versand der 
LF-AASZR. 

- 

 

17.3.2.2 Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssum
menzeitreihe 

 

 
 

17.3.2.2.1 UC: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssummen
zeitreihe 

 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantenaus
fallarbeitssummenzeitreihe 

Prozessziel Der NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende LF-AASZR beim 
LF aktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB aktiviert einen MaBiS-ZP einer LF-AASZR und sendet die 
entsprechende Information an den LF.  

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen • Zuordnungsermächtigung liegt vor. 
• Der NB hat die erste Marktlokation mit möglichen Redispatch-

Maßnahmen, einer Kombination aus BK, BG und LF, dem LF 
zugeordnet, für die noch kein MaBiS-ZP für die LF-AASZR ak
tiviert ist. 
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Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Lieferantenaus
fallarbeitssummenzeitreihe 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die LF-AASZR diesem MaBiS-ZP zuordnen. 
• Der LF kann die Weiterleitung des zu aktivierenden MaBiS-ZP 

an den BKV anstoßen oder  
• Im Fehlerfall kann der LF den Clearingprozess mit dem NB ein

leiten. 
Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

 

17.3.2.2.2 SD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssummen
zeitreihe 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
Lieferantenausfall-
arbeitssummenzeit-
reihe 

Unverzüglich nach der Zuordnung der 
ersten Marktlokation mit möglichen  Re
dispatch-Maßnahmen, wenn für deren 
zugeordnete Kombination aus BK, BG 
und LF noch kein MaBiS-ZP für die LF-
AASZR aktiviert ist, spätestens jedoch 1 
WT vor dem erforderlichen Versand der 
LF-AASZR. 

- 
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17.3.2.3 Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssum
menzeitreihe 

 

 
 

17.3.2.3.1 UC: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssum
menzeitreihe 

 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallar
beitssummenzeitreihe 

Prozessziel Der NB hat den MaBiS-ZP für die LF-AASZR beim LF deaktiviert. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für die LF-AASZR und 
sendet die entsprechende Information an den LF. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingungen • Der NB hat die Zuordnung der letzten Marktlokation mit mögli
chen Redispatch-Maßnahmen beim LF beendet, für deren zu
geordnete Kombination aus BK, BG und LF ein MaBiS-ZP für 
die LF-AASZR aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der LF kann die Weiterleitung des deaktivierten MaBiS-ZP an 
den BKV anstoßen oder  

• Im Fehlerfall kann der LF den Clearingprozess mit dem NB ein
leiten.  

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die LF-
AASZR nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden. 
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17.3.2.3.2 SD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die Lieferantenausfallarbeitssum
menzeitreihe 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MaBiS-ZP für die 
Lieferanten-ausfall
arbeits-summen
zeitreihe 

Unverzüglich nach Beendigung 
der Zuordnung der letzten Marktlo
kation mit möglichen Redispatch-
Maßnahmen, wenn für deren zu
geordnete Kombination aus BK, 
BG und LF, für die ein MaBiS-ZP 
für die AASZR aktiviert ist, spätes
tens jedoch 1 WT vor dem andern
falls erforderlichen Versand der 
LF-AASZR. 

- 

 

17.3.2.4 Use-Case: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe 
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17.3.2.4.1 UC: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe 

 

Use-Case-Name Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeit
reihe  

Prozessziel Dem LF liegt die LF-AASZR vom NB vor. Zudem kann dem 
NB ein Prüfergebnis mittels Prüfmitteilung vom LF über die 
LF-AASZR vorliegen.  

Use-Case-Beschreibung Der NB liefert an den LF für den Bilanzierungsmonat zu je
dem aktivierten MaBiS-ZP die LF-AASZR. Der LF prüft die 
LF-AASZR und kann bei Bedarf mit Hilfe der Prüfmitteilung 
das Prüfergebnis dem NB mitteilen. Die Ausfallarbeit pro TR 
wird je Marktlokation aggregiert und über alle Marktlokatio
nen des jeweiligen Lieferanten je Bilanzkreis aufsummiert. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingung Der NB hat den ZP für die LF-AASZR für den betrachteten 
Zeitraum aktiviert.  

Nachbedingung im Erfolgsfall - 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.2.4.2 SD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 LF-AASZR Unverzüglich nach Ermitt
lung, jedoch spätestens 
mit dem Versand der zu
gehörigen AAÜZ. 

- 

2 Prüfmitteilung - Der LF kann nach Erhalt der LF-
AASZR eine positive bzw. negative 
Prüfmitteilung übermitteln. 

Die negative Antwort gibt dem NB 
erste Hinweise zur Fehlerklärung. 
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17.3.2.5 Use-Case: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig o
der durch ein Abonnement 

 

 
 

17.3.2.5.1 UC: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder 
durch ein Abonnement 

 

Use-Case-Name Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste 
einmalig oder durch ein Abonnement 

Prozessziel Der NB kann den Prozess „Übermittlung der LF-AASZR“ 
starten (einmalig oder als Abonnement). 

Use-Case-Beschreibung Der LF fordert an bzw. abonniert bei Bedarf die LF-AACL 
vom NB. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingung Bei Einzelanforderung: 

• Dem LF liegt die LF-AASZR vom NB vor. 
• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-AASZR. 
Bei Abonnement: 
Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-AASZR. 

Nachbedingung im Erfolgsfall - 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Wird bei einem bestehenden Abonnement ein Abonnement 
erneut angefordert, bezieht sich der Empfänger des Abon-
nements ab dem Zeitpunkt des Eingangs in allen daraus re
sultierenden LF-AACL auf das neue Abonnement. 
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17.3.2.5.2 SD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder 
durch ein Abonnement 

  

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Anforderung der Lie
ferantenausfall-ar
beitsclearingliste ein
malig oder durch ein 
Abonnement 

- - 

 

17.3.2.6 Use-Case: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste 
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17.3.2.6.1 UC: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste 

 

Use-Case-Name Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste  

Prozessziel Dem LF liegt die angeforderte Lieferantenausfallar
beitsclearingliste (LF-AACL) vor.  

Falls die LF-AACL abonniert wurde, ist der LF als Abonnent 
der LF-AACL beim NB registriert. 

Use-Case-Beschreibung Der NB erstellt auf Basis der LF-AASZR zugeordneten 
Marktlokationen die LF-AACL und versendet diese an den 
LF. 

Der LF hat die Möglichkeit, die LF-AASZR anhand der Da
ten der LF-AACL zu plausibilisieren. 

Zu jeder LF-AASZR wird eine LF-AACL erstellt und kann 
auch separat angefordert werden. 

Ggf. liegt dem NB die Rückmeldung des LF zur versandten 
LF-AACL vor. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingung • Dem LF liegt die LF-AASZR vom NB vor.  
 
• Der LF kennt den MaBiS-ZP der LF-AASZR. 

Nachbedingung im Erfolgsfall - 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.2.6.2 SD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste 

 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 LF-AACL 1 WT nach Erhalt der Einzel
anforderung sowie bei Abon
nements unverzüglich nach 
Übermittlung der LF-AASZR  

- 

2 Rückmeldung zur 
LF-AACL 

- Im Bedarfsfall Korrekturliste zur  
LF-AACL. 
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17.3.2.7 Use-Case: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenausfallarbeitsclea
ringliste 

 

 
 

17.3.2.7.1 UC: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenausfallarbeitsclea
ringliste 

 

Use-Case-Name Beendigung des Abonnements für die Lieferantenaus
fallarbeitsclearingliste 

Prozessziel Der NB hat das Abonnement für die LF-AACL für den LF 
beendet. 

Use-Case-Beschreibung Der LF beendet das Abonnement der LF-AACL gegenüber 
dem NB. 

Rollen • NB 
• LF 

Vorbedingung Für die LF-AACL besteht beim NB ein Abonnement des LF. 

Nachbedingung im Erfolgsfall - 

Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.2.7.2 SD: Beendigung des Abonnements für die Lieferantenausfallarbeitsclea
ringliste 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Beendigung des 
Abonnements 

- Das Abonnement der LF-CL kann jederzeit mit Angabe des 
Monats, für den die LF-AACL letztmalig übermittelt werden soll, 
beendet werden. 

 

17.3.3. Austauschprozesse zur monatlichen Ausfallarbeits-überführungszeitreihe  

 

Dieser Punkt beschreibt die Buchung der Ausfallarbeit in die LF-Bilanzkreise. Für den EEG-
Bilanzkreis des Anschlussnetzbetreibers wird analog verfahren. Diese Energie wird per EEG-
Überführungszeitreihe (EUZ) in den EEG-Bilanzkreis des ÜNB überführt. 

In den Redispatch-Prozessen werden die Bilanzkreissummenzeitreihen - hier Ausfallarbeits
überführungszeitreihen -, welche vom NB an den BIKO übermittelt werden, an den BKV (des 
LF) weitergeleitet und in dessen BK gebucht, jedoch nicht wie sonst in der MaBiS vorgesehen 
auf das Bilanzierungsgebiet des NB gegengebucht. 

Beim Redispatch findet die Gegenbuchung in den Redispatch-Bilanzkreis des BKV (des ANB) 
statt.  

Wie auch ansonsten in der MaBiS wird in den Redispatch-Prozessen von einer Darstellung 
dieser Gegenbuchung zur Bilanzkreissummenzeitreihe, hier Ausfallsarbeitsüberführungszeit
reihe, sowie den Prozessen zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der MaBiS-ZP dieser Bilanz
kreissummenzeitreihen in den BK des BKV (des ANB) abgesehen. 
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17.3.3.1 Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

 

 
 

17.3.3.1.1 UC: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF)  

 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die monatliche Aus
fallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und 
BKV (des LF)  

Prozessziel • Der NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende AAÜZ beim 
BIKO aktiviert. 

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die AAÜZ zu den BKV weiter
geleitet und der BKV hat diesen übernommen und im Fehlerfall 
ggf. ein Clearing mit dem NB angestoßen. 
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Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die monatliche Aus
fallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und 
BKV (des LF)  

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB aktiviert einen MaBiS-ZP einer AAÜZ und sendet die ent
sprechende Information an den BIKO, die vom BIKO nach einer 
formalen Prüfung (Stammdaten) angenommen oder abgelehnt 
wird. 

Der BIKO leitet die Aktivierung eines MaBiS-ZP für eine AAÜZ 
nach Erhalt an den BKV (des LF) weiter, sofern die Aktivierung 
korrekt war. 

Der BKV (des LF) kann den ANB über eine seines Erachtens feh
lerhafte Aktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV (des LF) klären NB und BKV 
(des LF), wo der Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine 
Korrektur des Fehlers. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  

Vorbedingungen Der NB hat einen BK mit einer möglichen Redispatch-Maßnahme, 
für die noch kein MaBiS-ZP für die AAÜZ aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO und der BKV (des LF) können die AAÜZ dem MaBiS-ZP 
zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

Im Fehlerfall kann der BKV (des LF) den Clearingprozess mit dem 
NB einleiten. 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.3.1.2 SD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MABIS-ZP für die 
monatliche AAÜZ 

Unverzüglich, wenn der BK von einer 
möglichen Redispatch-Maßnahme be
troffen ist und für diesen BK noch kein 
MABIS-ZP für die AAÜZ aktiviert ist, 
spätestens jedoch 2 WT vor dem erfor
derlichen Versand der AAÜZ. 

- 

2 Antwort  Unverzüglich, spätestens jedoch 1 WT 
nach Erhalt der Aktivierung. 

Im Falle einer Ableh
nung der Aktivierung 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

durch den BIKO, er
folgt diese mit einer 
Begründung. Die Ab
lehnung gibt dem NB 
erste Hinweise zur 
Fehlerklärung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt den Feh
lerfall manuell mit 
dem BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Aktivierung 

Im Zustimmungsfall, spätestens am fol
genden WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur 
den nicht abgelehnten 
MaBiS-ZP an den 
BKV (des LF) weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV (des LF) 
klärt im Fehlerfall ma
nuell mit dem NB.  

Der BKV (des LF) hat 
trotz einer möglicher
weise fehlerhaften 
Aktivierung des Ma
BiS-ZP diesen Ma
BiS-ZP bis zu dessen 
Deaktivierung zu ak
zeptieren. 

Ergibt die Klärung, 
dass der MaBiS-ZP 
zu deaktivieren ist, 
stößt der NB einen 
Deaktivierungs-pro
zess an. 
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17.3.3.2 Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

 

 
 

17.3.3.2.1 UC: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

Prozessziel Der NB hat den MaBiS-ZP für die AAÜZ beim BIKO deaktiviert. 
 
Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für die AAÜZ zum 
BKV (des LF) weitergeleitet und der BKV (des LF) hat diese über
nommen und im Fehlerfall ggf. ein Clearing mit dem NB angesto
ßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der NB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für eine AAÜZ und 
sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom 
BIKO angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung eines MaBiS-ZP für eine AAÜZ 
nach Erhalt an den BKV (des LF) weiter, sofern er die Deaktivie
rung angenommen hat. 

Der BKV (des LF) kann den NB über eine seines Erachtens fehler
hafte Deaktivierung informieren. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  

Vorbedingungen • Der NB hat die Zuordnung der letzten Marktlokation mit mögli
chen Redispatch-Maßnahmen beim BKV beendet, für deren 
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Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

zugeordnete Kombination aus BK, BG und BKV ein MaBiS-ZP 
für die AAÜZ aktiviert ist.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO kann die Weiterleitung des deaktivierten MaBiS-ZP 
an den BKV (des LF) anstoßen.   

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

• Im Fehlerfall kann der BKV (des LF) den Clearingprozess mit 
dem NB einleiten. 

• Bei einer Fehlermeldung des BKV (des LF) klären NB und 
BKV (des LF) wo der Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – 
für eine Korrektur des Fehlers. 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die 
AAÜZ nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden. 
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17.3.3.2.2 SD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (des LF) 

 
 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MABIS-ZP für die 
monatliche AAÜZ 

Unverzüglich, wenn der BK nicht 
mehr von möglichen Redispatch-
Maßnahmen betroffen ist und für 
diesen BK ein MABIS-ZP für die 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

AAÜZ aktiviert ist, spätestens je
doch 2 WT vor dem erforderlichen 
Versand der AAÜZ. 

2 Antwort Unverzüglich, spätestens jedoch 1 
WT nach Erhalt der Deaktivierung. 

Im Falle einer Ablehnung 
der Deaktivierung durch 
den BIKO, erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ab
lehnung gibt dem NB erste 
Hinweise zur Fehlerklä
rung.  

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt den Fehlerfall 
manuell mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Deaktivierung  

Im Zustimmungsfall, spätestens 
am folgenden WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur die 
nicht abgelehnte Deaktivie
rung des MaBiS-ZP an den 
BKV (des LF) weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV (des LF) klärt im 
Fehlerfall manuell mit dem 
NB.  

Der BKV (des LF) hat trotz 
einer möglicherweise feh
lerhaften Deaktivierung des 
MaBiS-ZP diese bis zur 
Klärung zu akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass 
der MaBiS-ZP zu aktivieren 
ist, stößt der NB einen Akti
vierungsprozess an. 
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17.3.3.3 Use-Case: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
(AAÜZ) 

 

 

 

17.3.3.3.1 UC: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
(AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungs
zeitreihe (AAÜZ) 

Prozessziel Die vom Netzbetreiber ermittelte monatliche AAÜZ liegt beim 
BIKO und beim BKV (des LF) vor. 

Use-Case-Beschreibung Der ANB liefert die Ausfallarbeitsüberführungszeitreihen für den 
betrachteten Zeitraum an den BIKO, der BIKO leitet die monatli
che AAÜZ an den BKV (des LF) weiter. Die BKV haben die 
Summen-AAÜZ erhalten und prüfen diese. Die Ausfallarbeit pro 
TR wird je Marktlokation aggregiert, und über alle Marktlokatio
nen der Lieferanten des Bilanzkreises aufsummiert. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV 

Vorbedingung • Stammdaten sind ausgetauscht. 
• Ausfallarbeit ist bilanzkreisscharf beim Netzbetreiber ermittelt 

(Erstaufschlagsrecht). 

Nachbedingung im Erfolgs
fall 

• Der BKV (des LF) der Anlage wird bilanziell so gestellt, als 
ob es die Redispatch-Maßnahme nicht gegeben hätte. 

• Die Bilanzkreisabrechnung für den BKV (des LF) kann durch
geführt werden. 

• Der BKV (des LF) prüft die monatliche AAÜZ. 
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Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungs
zeitreihe (AAÜZ) 

Nachbedingung im Fehler
fall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der BIKO bucht die AAÜZ in den Redispatch-BK des BKV (des 
NB). 

 

17.3.3.3.2 SD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
(AAÜZ) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Monatliche AAÜZ  Bis zum Ablauf des 12. WT 
nach Ende des Bilanzie
rungsmonats zur Inan
spruchnahme des Erstauf
schlags und bis zum Ende 

Der NB übermittelt eine Version der 
AAÜZ an den BIKO. 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

des 7. Monats nach Bilan
zierungsmonat.  

2 Antwort Unverzüglich, spätestens je
doch 1 WT nach Übermitt
lung der AAÜZ. 

Im Fall einer Ablehnung erfolgt diese mit 
einer Begründung. 

3 Weiterleitung der mo
natlichen AAÜZ 

Unverzüglich, spätestens je
doch 1 WT nach Übermitt
lung AAÜZ, sofern keine Ab
lehnung vorliegt. 

Der BKV (des LF) erhält die AAÜZ vom 
BIKO; der BIKO leitet nur nicht abge
lehnte AAÜZ an den BKV (des LF) wei
ter. 

 

 

17.3.3.4 Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 
 

17.3.3.4.1 UC: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche 
Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ)  

Prozessziel Der NB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbe
darf oder Akzeptanz) des BKV (des LF) für die AAÜZ 
des betrachteten Zeitraums. Mit dem Austausch der 
Prüfmitteilung erfahren alle beteiligten Marktteilneh
mer das Prüfergebnis des BKV (des LF).  
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Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche 
Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ)  

Use-Case-Beschreibung Der BKV (des LF) hat die AAÜZ gegen seine Daten 
geprüft und sein Prüfergebnis dem BIKO mitgeteilt. 
Der BIKO hat dieses an den NB weitergeleitet. 

Rollen • NB 
• BKV  
• BIKO 

Vorbedingung • Der BKV (des LF) hat eine Version der AAÜZ er
halten. 

• Der BKV (des LF) hat die Datengrundlage vom 
Lieferanten erhalten. 

Nachbedingung im Erfolgs
fall 

• Der NB übermittelt bei Erhalt einer negativen 
Prüfmitteilung ggf. eine korrigierte AAÜZ. 

• Der BIKO kann den Datenstatus bilden und an 
den BKV (des LF) und NB übermitteln. 

Nachbedingung im Fehler
fall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.3.4.2 SD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung mo
natliche AAÜZ 

- Der BKV (des LF) kann nach Erhalt 
der AAÜZ eine positive oder eine 
negative Prüfmitteilung übermitteln. 

2 Abweisung der 
Prüfmitteilung mo
natliche AAÜZ 

- Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung der AAÜZ kommt, 
wird die Weiterleitung an den NB 
nicht durchgeführt. 

3 Weiterleitung der 
Prüfmitteilung mo
natliche AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

Dem NB liegt das Prüfungsergebnis 
des BKV (des LF) für die AAÜZ vor. 
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17.3.3.5 Use-Case: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 
 

17.3.3.5.1 UC: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) 

 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die monatliche  Ausfallar
beitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt beim NB, beim 
BKV (des LF) für die AAÜZ vor. 

Use-Case-Beschreibung Der BIKO übermittelt den Datenstatus an den NB und den 
BKV (des LF) für die AAÜZ 

• nach Eingang der AAÜZ vom NB oder 
• nach Eingang der Prüfmitteilung vom BKV (des LF) o

der 
• nach Verwendung der AAÜZ für die BKA (ohne KBKA) 

oder die KBKA. 
Rollen • NB 

• BIKO 
• BKV 

Vorbedingung - 

Nachbedingung im Erfolgsfall Alle Systeme von BKV, BIKO und NB führen den gleichen 
Datenstatus zu einer Version der AAÜZ. 

Nachbedingung im Fehlerfall Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und 
sorgt nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des 
richtigen Datenstatus zu allen betroffenen AAÜZ. 

Fehlerfälle Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des 
Datenstatus ist fehlerhaft. 
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Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die monatliche  Ausfallar
beitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) 

Weitere Anforderungen Der BKV (des LF) wird vom NB zur Klärung der Fehler kon
taktiert. Auch der BKV (des LF) kann Kontakt mit dem NB 
aufnehmen. 

 

17.3.3.5.2 SD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus für die 
monatliche AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

 

Der BIKO teilt dem BKV (des LF) 
den Datenstatus „Prüfdaten“, 
„Abrechnungsdaten“ bzw. „Ab
rechnungsdaten KBKA“ zur Ver
sion der AAÜZ mit. 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

Den Datenstatus „abgerechnete 
Daten“ bzw. „abgerechnete Da
ten KBKA“ teilt der BIKO dem 
BKV (des LF) zur Version der 
AAÜZ mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist 
für alle (NB und BKV) identisch. 

2 Datenstatus für die 
monatliche AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

 

Der BIKO teilt dem NB den Da
tenstatus „Prüfdaten“, „Abrech
nungsdaten“ bzw. „Abrechnungs
daten KBKA“ zur Version der 
AAÜZ mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete 
Daten“ bzw. „abgerechnete Da
ten KBKA“ teilt der BIKO dem NB 
zur Version der AAÜZ mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist 
für alle (NB und BKV) identisch. 

3 Manuelle Fehler
klärung 

Spätestens am folgenden 
WT. 

 

Der NB klärt im Fehlerfall manuell 
mit dem BKV (des LF). 

Der BKV (des LF) wird vom NB 
zur Klärung der Fehler kontak
tiert. Auch der BKV (des LF) kann 
Kontakt mit dem NB aufnehmen. 

 

17.3.4. Austauschprozesse zwischen NB und anfNB zur monatlichen Ausfallarbeits
zeitreihe je Marktlokation 

 

Hinweise für die Aggregation: 
 

• MaLo-scharfe Zeitreihe: 
o Die Ausfallarbeit pro TR wird auf die jeweiligen anfNB MaLo-scharf aufgeteilt. 
o Die Ausfallarbeit je Viertelstunde wird jeweils genau einem anfNB zugeordnet.  

 
• BK-Summe (BK des anfordernden NB): 

o Die MaLo-scharfe Zeitreihen des ANB werden je anfNB aggregiert. 
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17.3.4.1 Use-Case: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktloka
tion 

 

 
 

17.3.4.1.1 UC: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation 

 

Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je 
Marktlokation  

Prozessziel Dem anfNB liegt die MaLo-scharfe Ausfallarbeitszeitreihe vom 
ANB vor.  

Use-Case-Beschreibung Der ANB übermittelt dem anfNB die MaLo-scharfe Ausfallarbeits
zeitreihe, für welche der anfNB die Redispatch-Maßnahme ver
antwortet.  

Rollen • NB 

Vorbedingung • Der anfNB ist für eine Redispatch-Maßnahme im Netzgebiet 
des ANB verantwortlich. 

Nachbedingung im Erfolgsfall • Abrechnungs- und Bilanzierungsprozesse können stattfinden. 
• Zudem kann der BKV (anfNB) seine AAÜZ nach dem Bilan

zierungsmonat prüfen 
Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle Es wurden keine MaLo-scharfe Ausfallarbeitszeitreihen vom ANB 
an den anfNB übermittelt. 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.4.1.2 SD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Monatliche Ausfallarbeits
zeitreihe je Marktlokation 

Bis zum 8. WT im Fol
gemonat spätestens mit 
Versand der AAÜZ. 

- 

 

17.3.5. Übersicht: Bilanzieller Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen zwischen NB 
und BKV (anfNB) 

 

 
Die folgenden Use-Cases kommen zur Anwendung, wenn der anfNB nicht der ANB ist und 
keine Cluster vorliegen. Mit der zwischen den NB ausgetauschten monatlichen AAÜZ wird die 
Energie für den RD vom anfordernden NB an den ANB transferiert. 
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17.3.5.1 Use-Case: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 
 

17.3.5.1.1 UC: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die monatliche Aus
fallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und 
BKV (anfNB) 

Prozessziel • Der NB hat den MaBiS-ZP für die entsprechende AAÜZ beim 
BIKO aktiviert. 

• Der BIKO hat den MaBiS-ZP für die AAÜZ zu den BKV weiter
geleitet und der BKV hat diesen übernommen und im Fehlerfall 
ggf. ein Clearing mit dem NB angestoßen. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ANB aktiviert einen MaBiS-ZP einer AAÜZ und sendet die ent
sprechende Information an den BIKO, die vom BIKO angenommen 
oder abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Aktivierung eines MaBiS-ZP für eine AAÜZ 
nach Erhalt an den BKV (des anfNB) weiter, sofern die Aktivierung 
korrekt war.  

Der BKV (des anfNB) kann den ANB über eine seines Erachtens 
fehlerhafte Aktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV klären ANB und BKV (des an
fNB) wo der Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – für eine Kor
rektur des Fehlers. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  
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Use-Case-Name Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die monatliche Aus
fallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und 
BKV (anfNB) 

Vorbedingungen Der ANB hat mögliche Redispatch-Maßnahmen im Netzgebiet, für 
die er nicht der anfordernde NB ist und für die beim anfordernden 
NB noch kein MaBiS-ZP für die AAÜZ aktiviert ist. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die AAÜZ dem MaBiS-ZP zuordnen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

Der BIKO und der BKV (des anfNB) können die AAÜZ einem Ma
BiS-ZP zuordnen. 

Im Fehlerfall kann der BKV (des anfNB) den Clearingprozess mit 
dem ANB einleiten. 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.5.1.2 SD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Aktivierung eines 
MABIS-ZP für die 
monatliche AAÜZ 

Unverzüglich, wenn der BK von mögli
chen Redispatch-Maßnahmen betroffen 
ist und für diesen BK noch kein MABIS-
ZP für die AAÜZ aktiviert ist, spätestens 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

jedoch 2 WT vor dem erforderlichen Ver
sand der AAÜZ. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätestens jedoch 1 WT 
nach Erhalt der Aktivierung. 

Im Falle einer Ableh
nung der Aktivierung 
durch den BIKO er
folgt diese mit einer 
Begründung. Die Ab
lehnung gibt dem NB 
erste Hinweise zur 
Fehlerklärung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt den Feh
lerfall manuell mit dem 
BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Aktivierung 

Im Zustimmungsfall, spätestens am fol
genden WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur 
den nicht abgelehnten 
MaBiS-ZP an den 
BKV (des anfNB) wei
ter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV (des anfNB) 
klärt im Fehlerfall ma
nuell mit dem ANB.  

Der BKV (des anfNB) 
hat trotz einer mög
licherweise fehlerhaf
ten Aktivierung des 
MaBiS-ZP diesen Ma
BiS-ZP bis zu dessen 
Deaktivierung zu ak
zeptieren. 

Ergibt die Klärung, 
dass der MaBiS-ZP zu 
deaktivieren ist, stößt 
der ANB einen Deakti
vierungs-prozess an. 
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17.3.5.2 Use-Case: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeits
überführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 

 

17.3.5.2.1 UC: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallar
beitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (an
fNB) 

Prozessziel • Der NB hat den MaBiS-ZP für die AAÜZ beim BIKO deaktiviert. 
• Der BIKO hat die Deaktivierung des MaBiS-ZP für die AAÜZ zu 

dem BKV (des anfNB) weitergeleitet und der BKV (des anfNB) 
hat diese übernommen. Fehlerfälle konnten zwischen den BKV 
(des anfNB) und NB über ein Clearing geklärt werden. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der ANB deaktiviert den aktivierten MaBiS-ZP für eine AAÜZ und 
sendet die entsprechende Information an den BIKO, die vom BIKO 
angenommen bzw. abgelehnt wird. 

Der BIKO leitet die Deaktivierung eines MaBiS-ZP für eine AAÜZ 
nach Erhalt an den BKV (des anfNB) weiter, sofern er die Deakti
vierung angenommen hat. 

Der BKV (des anfNB) kann den ANB über eine seines Erachtens 
fehlerhafte Deaktivierung informieren. 

Bei einer Fehlermeldung des BKV (des anfNB) klären ANB und 
BKV (des anfNB) wo der Fehler vorliegt und sorgen – falls nötig – 
für eine Korrektur des Fehlers. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  
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Use-Case-Name Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallar
beitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (an
fNB) 

Vorbedingungen • Der ANB hat keine Redispatch-Maßnahme im Netzgebiet, die 
der BKV (des anfNB) angefordert hat, allerdings ist noch ein 
MaBiS-ZP für die AAÜZ aktiviert.  

Nachbedingung im Er
folgsfall 

• Der BIKO kann die Weiterleitung des deaktivierten MaBiS-ZP 
an den BKV (des anfNB) anstoßen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

• Im Fehlerfall kann der BKV (des anfNB) den Clearingprozess 
mit dem ANB einleiten. 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen Der MaBiS-ZP kann bis zu einer erneuten Aktivierung für die AAÜZ 
nach dem Deaktivierungszeitpunkt nicht mehr verwendet werden. 
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17.3.5.2.2 SD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Deaktivierung eines 
MABIS-ZP für die 
monatliche AAÜZ 

Unverzüglich, wenn der BK nicht 
mehr von möglichen Redispatch-
Maßnahmen betroffen ist und für 
diesen BK ein MABIS-ZP für die 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

AAÜZ aktiviert ist, spätestens je
doch 2 WT vor dem erforderlichen 
Versand der AAÜZ. 

2 Antwort  Unverzüglich, spätestens jedoch 1 
WT nach Erhalt der Deaktivierung. 

Im Falle einer Ablehnung 
der Deaktivierung durch 
den BIKO erfolgt diese mit 
einer Begründung. Die Ab
lehnung gibt dem NB erste 
Hinweise zur Fehlerklä
rung. 

3 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der NB klärt den Fehlerfall 
manuell mit dem BIKO. 

4 Weiterleitung der 
Deaktivierung 

Im Zustimmungsfall, spätestens 
am folgenden WT nach Erhalt. 

Der BIKO leitet nur die nicht 
abgelehnte Deaktivierung 
an den BKV (des anfNB) 
weiter. 

5 manuelle Fehlerklä
rung 

- Der BKV (des anfNB) klärt 
im Fehlerfall manuell mit 
dem ANB.  

Der BKV (des anfNB) hat 
trotz einer möglicherweise 
fehlerhaften Deaktivierung 
des MaBiS-ZP diesen Ma
BiS-ZP bis zur Klärung zu 
akzeptieren. 

Ergibt die Klärung, dass der 
MaBiS-ZP zu aktivieren ist, 
stößt der ANB einen Akti
vierungsprozess an. 
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17.3.5.3 Use-Case: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
zwischen ANB und BKV (anfNB) 

 

 
 

17.3.5.3.1 UC: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
zwischen ANB und BKV (anfNB) 

 

Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB) 

Prozessziel Die vom Netzbetreiber pro Bilanzkreispaar (RD-Bilanzkreis 
des ANB und RD-Bilanzkreis des anfordernden NB) ermit
telte monatliche AAÜZ liegt beim BIKO und den BKV (des 
anfNB) vor. 

Use-Case-Beschreibung Der ANB liefert die Ausfallarbeitsüberführungszeitreihen 
für den betrachteten Zeitraum an den BIKO, der BIKO leitet 
die monatliche AAÜZ an den BKV (des anfNB) weiter. Die 
BKV haben die Summen-AAÜZ erhalten und der BKV (des 
anfNB) prüft diese. Die Ausfallarbeit pro TR wird auf die je
weiligen anfordernden NB aufgeteilt und je Marktlokation 
aggregiert (die Ausfallarbeit je Viertelstunde wird jeweils 
genau einem anfordernden NB zugeordnet) und über alle 
Marktlokationen der jeweiligen anfordernden NB aufsum
miert. 

Rollen • NB 
• BIKO 
• BKV  

Vorbedingung • Stammdaten sind ausgetauscht. 
• Ausfallarbeit ist in Abhängigkeit der Verantwortung für 

die jeweilige RD-Maßnahme beim ANB ermittelt (Erst
aufschlagsrecht). 
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Use-Case-Name Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB) 

Nachbedingung im Erfolgsfall • Die Bilanzkreisabrechnung für den BKV (des anfNB) 
und den BKV (des ANB) kann durchgeführt werden. 

• Der BKV (des anfNB) prüft die monatliche AAÜZ. 
Nachbedingung im Fehlerfall - 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

 

17.3.5.3.2 SD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 
zwischen ANB und BKV (anfNB) 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Monatliche AAÜZ  Bis zum Ablauf des 12. 
WT nach Ende des Bilan
zierungsmonats zur Inan
spruchnahme des Erst
aufschlags und bis zum 
Ende des 7. Monats nach 
Bilanzierungsmonat.  

Der NB übermittelt eine Version der 
AAÜZ an den BIKO. 

2 Antwort Unverzüglich, spätestens 
jedoch 1 WT nach Über
mittlung der AAÜZ. 

Im Falle einer Ablehnung erfolgt 
diese mit einer Begründung. Die Ab
lehnung gibt dem NB erste Hinweise 
zur Fehlerklärung. 

3 Weiterleitung der 
monatlichen AAÜZ 

Unverzüglich, spätestens 
jedoch 1 WT nach Über
mittlung AAÜZ, sofern 
keine Ablehnung vorliegt. 

Der BKV (des anfNB) erhält die 
AAÜZ vom BIKO; der BIKO leitet nur 
nicht abgelehnte AAÜZ an die BKV 
weiter. 

 

17.3.5.4 Use-Case: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüber
führungszeitreihe zwischen den BKV (anfNB) und NB 
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17.3.5.4.1 UC: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe zwischen den BKV (anfNB) und NB 

 

Use-Case-Name Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche 
Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen 
den BKV (anfNB) und NB 

Prozessziel Der ANB kennt die Erwartungshaltung (Korrekturbe
darf oder Akzeptanz) des BKV (des anfNB) für die 
AAÜZ des betrachteten Zeitraums. Mit dem Aus
tausch der Prüfmitteilung erfahren alle beteiligten 
Marktteilnehmer das Prüfergebnis des BKV (des an
fNB). 

Use-Case-Beschreibung Der BKV (des anfNB) hat die AAÜZ gegen seine Da
ten geprüft und sein Prüfergebnis dem BIKO mitge
teilt. Der BIKO hat dieses an den ANB weitergeleitet. 

Rollen • NB 
• BKV 
• BIKO 

Vorbedingung • Der BKV (des anfNB) hat eine Version der AAÜZ 
erhalten. 

Nachbedingung im Erfolgs
fall 

• Der NB übermittelt bei Erhalt einer negativen 
Prüfmitteilung ggf. eine korrigierte AAÜZ. 

• Der BIKO kann den Datenstatus bilden und an 
den BKV (des anfNB) und den ANB übermitteln.  

Nachbedingung im Fehler
fall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 
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17.3.5.4.2 SD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe zwischen den BKV (anfNB) und NB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Prüfmitteilung mo
natliche AAÜZ 

- Der BKV (anfNB) kann nach Erhalt 
der AAÜZ eine positive oder eine 
negative Prüfmitteilung übermitteln. 

2 Abweisung der 
Prüfmitteilung 
AAÜZ 

- Wenn es zu einer Abweisung einer 
Prüfmitteilung der AAÜZ kommt, 
wird die Weiterleitung an den NB 
nicht durchgeführt. 

3 Weiterleitung der 
Prüfmitteilung 
AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

Dem NB und dem BKV (ANB) liegt 
das Prüfungsergebnis des BKV (an
fNB) für die AAÜZ vor. 
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17.3.5.5 Use-Case: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 

 

17.3.5.5.1 UC: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfall
arbeitsüberführungszeitreihe )AAÜZ) zwischen NB 
und BKV (anfNB) 

Prozessziel Der vom BIKO verwaltete Datenstatus liegt den BKV (des 
anfNB und des ANB) für die AAÜZ vor. 

Use-Case-Beschreibung Der BIKO übermittelt den Datenstatus für die AAÜZ an 
den BKV (des anfNB) und an den ANB. 

• nach Eingang der AAÜZ vom NB oder 
• nach Eingang der Prüfmitteilung vom BKV (anfNB) o

der 
• nach Verwendung der AAÜZ für die BKA (ohne KBKA) 

oder die KBKA. 
Rollen • BIKO 

• BKV  
• NB 

Vorbedingung - 

Nachbedingung im Erfolgsfall Alle Systeme von BKV, ANB und BIKO führen den glei
chen Datenstatus zu einer Version der AAÜZ. 

Nachbedingung im Fehlerfall Der BIKO informiert alle betroffenen Marktteilnehmer und 
sorgt nach Korrektur des Fehlers für die Zuweisung des 
richtigen Datenstatus zu allen betroffenen AAÜZ. 



 
 

 Seite 281 von 292 

Use-Case-Name Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfall
arbeitsüberführungszeitreihe )AAÜZ) zwischen NB 
und BKV (anfNB) 

Fehlerfälle Der vom BIKO angewandte Algorithmus zur Vergabe des 
Datenstatus ist fehlerhaft. 

Weitere Anforderungen - 

 

17.3.5.5.2 SD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberfüh
rungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB) 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Datenstatus für die 
monatliche AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

 

Der BIKO teilt den BKV den Da
tenstatus „Prüfdaten“, „Abrech
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

nungsdaten“ bzw. „Abrech
nungsdaten KBKA“ zur Version 
der AAÜZ mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete 
Daten“ bzw. „abgerechnete Da
ten KBKA“ teilt der BIKO den 
BKV zur Version der AAÜZ mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist 
für beide (ANB und BKV) iden
tisch. 

2 Datenstatus für die 
monatliche AAÜZ 

Spätestens am folgenden 
WT. 

 

Der BIKO teilt dem ANB den Da
tenstatus „Prüfdaten“, „Abrech
nungsdaten“ bzw. „Abrech
nungsdaten KBKA“ zur Version 
der AAÜZ mit. 

Den Datenstatus „abgerechnete 
Daten“ bzw. „abgerechnete Da
ten KBKA“ teilt der BIKO den 
BKV zur Version der AAÜZ mit.  

Der übermittelte Datenstatus ist 
für beide (ANB und BKV) iden
tisch. 

3 manuelle Fehler
klärung 

- Der NB klärt im Fehlerfall manu
ell mit dem BKV (des anfNB). 

Der BKV (des anfNB) wird vom 
NB zur Klärung der Fehler kon
taktiert. Auch der BKV (des an
fNB) kann Kontakt mit dem NB 
aufnehmen. 

Die BKV klären Fehlerfälle ma
nuell und teilen dies dem BIKO 
mit. 
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17.3.6. Überführung Ausfallarbeit zwischen EEG-Bilanzkreisen 

17.3.6.1 Use-Case: Überführung der Ausfallarbeit aus dem EEG-BK des NB an den ÜNB 

 

 
 

17.3.6.1.1 UC: Überführung der Ausfallarbeit aus dem EEG-BK des NB an den ÜNB 

 

Use-Case-Name Überführung der Ausfallarbeit aus dem EEG-BK des NB an 
den ÜNB 

Prozessziel Die Ausfallarbeit wurde aus dem EEG BK des BKV (NB) in den 
EEG BK des BKV (ÜNB) für jedes Bilanzierungsgebiet des NB 
überführt. 

Use-Case-Beschrei
bung 

Der BIKO leitet an die BKV und den NB die durch den ÜNB be
rechnete Überführungszeitreihe zur Ausfallarbeit weiter. 

Im Falle, dass die Ausfallarbeit sich nach der Übermittlung der 
Überführungszeitreihe ändert, wird der ÜNB die geänderten Über
führungszeitreihen an den BIKO übermitteln. Dieser leitet die ge
änderten Überführungszeitreihen weiter. 

Mit dieser Zeitreihe werden alle in den EEG-BK des NB einfließen
den AAÜZ als Summe in den EEG-BK des ÜNB überführt.  

Rollen • BIKO 
• BKV 
• NB 
• ÜNB 
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Use-Case-Name Überführung der Ausfallarbeit aus dem EEG-BK des NB an 
den ÜNB 

Vorbedingung Der NB hat für sein Bilanzierungsgebiet einen BK benannt, dem 
die EEG-Überführungszeitreihen (EUZ) zugewiesen sind.  

Der bilanzielle Ausgleich der RD-Maßnahme ist gegenüber dem 
EEG-Bilanzkreis des ANB erfolgt. 

Nachbedingung im Er
folgsfall 

Der BIKO kann die BKA einschließlich EUZ durchführen. 

Nachbedingung im 
Fehlerfall 

- 

Fehlerfälle - 

Weitere Anforderungen - 

 

17.3.6.1.2 SD: Überführung der Ausfallarbeit aus dem EEG-BK des NB an den ÜNB 

 

 

Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

1 Überführungs-zeit
reihe der Ausfallar
beit 

Bis spätestens 18. WT 
auf Basis des 15. WT 
nach Bilanzierungsmo
nat. 

- 
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Nr. Aktion Frist Hinweis/Bemerkung 

2 Weiterleitung der 
Überführungs-zeit
reihe  

Unverzüglich nach Er
halt der Überführungs
zeitreihe. 

- 

3 Weiterleitung der 
Überführungs-zeit
reihe  

Unverzüglich nach Er
halt der Überführungs
zeitreihe. 

- 

4 Weiterleitung der 
Überführungs-zeit
reihe 

Unverzüglich nach Er
halt der Überführungs
zeitreihe. 

Der NB erhält die Überführungszeit
reihe der Ausfallarbeit zur Information. 
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18. Abkürzungen und Definitionen 
 

AAÜZ Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 

Anschlussnetzbetreiber 

(ANB) 

Netzbetreiber, an dessen Netz eine TR angeschlossen ist; ist die TR an 
eine Kundenanlage oder Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversor
gung angeschlossen, der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenan
lage oder Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlos
sen ist. 

Anfordernder Netzbetreiber 

(anfNB) 

Netzbetreiber, der einen Netzengpass in seinem Netzgebiet identifiziert 
und eine RD-Maßnahme anfordert. Wenn der Netzengpass ein gemein
sames Netzbetriebsmittel zwischen Netzbetreibern (z. B. Kuppelleitung) 
betrifft, sind beide Netzbetreiber der anfordernde Netzbetreiber. Anforde
rungen können durch zwischengelagerte Netzbetreiber bis hin zum an
weisenden Netzbetreiber weitergegeben werden. 

Abkürzung Definition 

AB Anlagenbetreiber 

Ableseturnus Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Turnusablesungen, nicht 
jedoch die konkreten Ablesetermine selbst. 

AD Aktivitätsdiagramm 

Aggregationsverantwortung Zu unterscheiden ist die Aggregationsverantwortung des NB und diejenige 
des ÜNB 

Unter die Aggregationsverantwortung des NB fallen die Energiemengen 
aller Marktlokationen, deren Energiemengen mit Hilfe von Messlokationen 
ermittelt werden,  

• die alle mit iMS ausgestattet sind, auf Basis von ¼ h-Werten bi
lanziert werden und vom NB noch nicht zur Aggregation an den 
ÜNB übertragen wurden, 

• die alle mit iMS ausgestattet sind und noch nicht auf Basis von 
¼ h-Werten bilanziert werden, 

• die alle mit konventionellen Messeinrichtungen (kME) ausgestat
tet sind, 

• die alle mit modernen Messeinrichtungen (mME) ausgestattet 
sind, 

• die nicht mit einer einheitlichen Messtechnik ausgestattet sind, 

sowie die Energiemengen von pauschalen Marktlokationen. 

Unter die Aggregationsverantwortung des ÜNB fallen die Energiemengen 
aller Marktlokationen, deren Energiemengen mit Hilfe von Messlokationen 
ermittelt werden, die alle mit intelligenten Messsystemen (iMS) ausgestat
tet sind, auf Basis von ¼ h-Werten bilanziert werden und vom NB an den 
ÜNB zur Aggregation übertragen wurden, unter Einhaltung der Vorgaben 
der GPKE. 

AHB Anwendungshandbuch 

AN Anschlussnutzer 

ANN Anschlussnehmer  
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Anweisender Netzbetreiber 

(anwNB) 

Netzbetreiber, der im Rahmen einer Redispatch-Maßnahme den EIV zur 
Wirkleistungsanpassung anweist (Aufforderungsfall) oder die Wirkleis
tungsanpassung einer TR ausführt (Duldungsfall).  

Der anweisende Netzbetreiber ist im Regelfall der ANB, sofern nicht an
ders vereinbart. 

Aufforderungsfall Redispatch-Maßnahme, bei der der anweisende Netzbetreiber den EIV 
auffordert, den Arbeitspunkt seiner steuerbaren Ressource zu verändern.  

Hinweis: Der Aufforderungsfall entspricht dem Vorgehen beim aktuellen 
Redispatch mit konventionellen Einheiten. 

Ausfallarbeit Ausfallarbeit gemäß Kap. 3 der Anlage 1 zur Festlegung zum bilanziellen 
Ausgleich von Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-059) 

Bilanzieller Ausgleich kommerzielle Abwicklung des Bilanzkreis-Ausgleichs. 

Cluster Zwischen dem clusternden und dem vorgelagerten Netzbetreiber abge
stimmte Zusammenfassung von steuerbaren Ressourcen und ggf. bereits 
bestehenden Clustern anderer Netzbetreiber. 

Clusternder NB Netzbetreiber, der steuerbare Ressoucen und ggf. bereits bestehende 
Cluster für den ihm vorgelagerten Netzbetreiber zusammenfasst und be
wirtschaftet. Im Rahmen des Abrufs wählt der clusternde Netzbetreiber 
die steuerbaren Ressourcen seines Clusters oder weitere nachgelagerte 
Cluster aus und weist diese an. Des Weiteren ist er für die Erstellung von 
Stamm- und Bewegungsdaten seines Clusters zuständig. 

EIV Einsatzverantwortlicher 

APERAK Application Error and Acknowledgement Message 

BAS Bilanzkreisabweichungssaldo 

BDEW BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

BG Bilanzierungsgebiet 

BG-SZR Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe 

BG-CL Bilanzierungsgebietsclearingliste 

BIKO Bilanzkoordinator 

Bilanzierungsmonat Der Bilanzierungsmonat stellt einen Kalendermonat dar, für den eine Bi
lanzkreisabrechnung durchgeführt wird. 

Bilanzkreisabrechnung Abrechnung der Bilanzkreise durch den Bilanzkoordinator (Strom)  

BK Bilanzkreis 

BK-SZR Bilanzkreissummenzeitreihe 

BK-Zuordnung Bilanzkreiszuordnung 

BKA Bilanzkreisabrechnung 

BKA (ohne KBKA) BKA (ohne KBKA) beinhaltet die Bilanzkreisabrechnung zum 42. WT. 

BKV Bilanzkreisverantwortlicher 

BNetzA Bundesnetzagentur 

CONTRL Control Message 

Datenaggregation siehe Aggregationsverantwortung 

DBA Differenzbilanzaggregat (Differenzzeitreihe) 
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Duldungsfall Redispatch-Maßnahme, bei der der anwNB die Steuerung der steuerba
ren Ressource durchführt. Der anwNB sendet das Steuersignal.  

Hinweis: Im Duldungsfall ist standardmäßig eine limitierende Psoll-Anwei
sung vorzusehen. 

FP Fahrplan 

DV Direktvermarktung 

DZÜ Deltazeitreihenübertrag 

EEG Erneuerbare Energien Gesetz 

E/G Ersatz-/Grundversorger bzw. Ersatz-/Grundversorgung 

EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport  

EIC Energy Identification Code 

EIV  Einsatzverantwortlicher 

 

elektronisches Preisblatt Das vom NB an den LF übermittelte elektronische Preisblatt, auch nur 
Preisblatt genannt, ermöglicht dem LF eine automatisierte und damit mas
sengeschäftsfähige Rechnungsprüfung einer Netznutzungsrechnung oder 
einer Rechnung von sonstigen Leistungen des NB.   

Ersatzversorgung Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG 

EZ Erzeuger 

FPE Fahrplanexport (Fahrplanentnahmesumme) 

FPI Fahrplanimport (Fahrplaneinspeisesumme) 

gMSB Grundzuständiger Messstellenbetreiber i.S.d. § 2 Nr. 4 MsbG (entspricht 
der Rolle Messstellenbetreiber in der Marktkommunikation) 

GPKE Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität 

Grundversorgung Grundversorgung gem. § 36 EnWG 

Haushaltskunde Haushaltskunde i.S.d. § 3 Nr. 22 EnWG 

HS Hochspannung 

HöS Höchstspannung 

ID Identifikation 

iMS intelligentes Messsystem 

JVP Jahresverbrauchsprognose 

KBKA Korrekturbilanzkreisabrechnung; beinhaltet die Bilanzkreisabrechnung 
zum Ende des 8. Monats. 

kME konventionelle Messeinrichtung; Synonym für bisherige Messtechnik 
(nicht mME und nicht iMS) 

Kommunikationsdaten  Kommunikationsdaten ersetzen sukzessive den Austausch von Kontakt
datenblättern zwischen zwei Marktakteuren. 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung  

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

LF Lieferant 
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LF-AACL Lieferantenausfallarbeitsclearingliste 
LF-AASZR Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe 
LF-CL Lieferantenclearingliste 

LF-SZR Lieferantensummenzeitreihe 

LFA Lieferant alt bzw. alter Lieferant (entspricht der Rolle Lieferant in der 
Marktkommunikation) 

LFN Lieferant neu bzw. neuer Lieferant (entspricht der Rolle Lieferant in der 
Marktkommunikation) 

Lieferschein Als Lieferschein wird das Dokument bezeichnet, in dem der NB dem LF 
vor Übermittlung der Netznutzungsrechnung die Abrechnungsenergie
mengen und ggf. Leistungswerte zur Verfügung stellt, die in dem Zeitraum 
verbraucht und ermittelt wurden, für den die Netznutzungsrechnung er
stellt wird. 

Lokationsbündel Bündel messtechnisch abhängiger Markt- und Messlokationen; siehe 
hierzu unter GPKE I.3.2 „Marktlokation, Messlokation, Lokationsbündel 
und Beziehungen“ 

MaBiS Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom 

MaBiS-ZP MaBiS-Zählpunkt 

MaLo-ID Marktlokations-Identifikationsnummer 

Marktakteur Unter dem Begriff Marktakteur werden alle Marktteilnehmer und die Teil
nehmer (z. B. AN und ANN) gefasst, mit denen eine Kommunikation in 
diesen Prozessen stattfindet. 

Marktlokation Siehe hierzu unter GPKE I 3.2 „ Marktlokation, Messlokation, Lokations
bündel und Beziehungen“ 

Marktpartner Als ein Marktpartner wird ein Marktteilnehmer in einer Rolle bezeichnet. 

Marktteilnehmer Unter dem Begriff Marktteilnehmer wird eine natürliche oder juristische 
Person verstanden, die eine oder mehrere Rollen einnimmt. 

Messeinrichtung Gemäß E VDE-AR-N 4400: „Messgerät, das allein oder in Verbindung mit 
anderen Messgeräten für die Gewinnung eines oder mehrerer Messwerte 
eingesetzt wird“. 

Messlokation Siehe hierzu unter GPKE I 3.2 „ Marktlokation, Messlokation, Lokations
bündel und Beziehungen“ 

Messstellenbetrieb Siehe hierzu unter § 3 Abs. 2 MsbG 

Messung Siehe hierzu unter § 3 Nr. 26 c. EnWG 

MIG Nachrichtentypbeschreibung 

mME moderne Messeinrichtung 

MS Mittelspannung 

MSB Messstellenbetreiber 

MSBA Messstellenbetreiber alt (entspricht der Rolle Messstellenbetreiber in der 
Marktkommunikation) 

MsbG Messstellenbetriebsgesetz 

MSBN Messstellenbetreiber neu (entspricht der Rolle Messstellenbetreiber in der 
Marktkommunikation) 
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RD Redispatch 
Redispatch-Bilanzkreis Bilanzkreis gemäß § 11a Abs. 1 StromNZV 
Redispatch-Maßnahme Anpassung oder Aufforderung zur Anpassung der Wirkleistungserzeu

gung oder des Wirkleistungsbezugs einer Anlage zur Erzeugung oder zur 
Speicherung von elektrischer Energie durch einen Netzbetreiber nach 
§ 13a Abs. 1 (i. V. m. § 14 Abs. 1) EnWG unabhängig von ihrem Zeit
punkt und ihrer Form. 

NB Netzbetreiber 

NB-DZR Netzbetreiber-Deltazeitreihe 

NBA Netzbetreiber alt (entspricht der Rolle Netzbetreiber in der Marktkommuni
kation) 

Netznutzungsrechnung Unter dem Begriff „Netznutzungsrechnung“ werden Abschlags-, Turnus-, 
Zwischen- und Schlussrechnungen zusammengefasst. 

NN Netznutzung 

NS Niederspannung 

NZR Netzzeitreihe 

POG Preisobergrenze 

RLM Registrierende Leistungsmessung 

Rolle Aufgaben und Verantwortlichkeiten von natürlichen bzw. juristischen Per
sonen werden Rollen zugeordnet. Jede einzelne Aufgabe und jede Verant
wortung, die in der Marktkommunikation benötigt wird, ist genau einer 
Marktrolle zugeordnet, bspw. LF, NB, MSB. 

RZ Regelzone 

Saldo Differenzmenge, die sich nach getrennter Aufrechnung der Einspeisung 
und Entnahme ergibt. Der Saldo wird als Ausgleichsmenge auf die Seite 
des Energiekontos (Bilanzierungsgebiets-, Bilanzkreis- oder Regelzonen
konto) eingesetzt, die nach Aufrechnung aller Einzelpositionen die gerin
gere Energiemenge aufweist. 

SD Sequenzdiagramm 

SEP Standardeinspeiseprofil 

SLP Standard-Lastprofil; im weiteren Verlauf inklusive temperaturabhängiger 
Lastprofile zu verstehen 

SMGW Smart-Meter-Gateway 

SRE Überführungszeitreihe Sekundärregelleistung/Export 

SRI Überführungszeitreihe Sekundärregelleistung/Import 

Steuerbare Ressource (SR) Eine steuerbare Ressource setzt sich aus einzelnen TR zusammen. 

• Einer steuerbaren Ressource ist mindestens eine Marktlokation zu
geordnet.    

• Jede TR ist genau einer steuerbaren Ressource zugeordnet. 
• Eine steuerbare Ressource kann auch nur eine einzelne TR ent

halten.   
• Eine steuerbare Ressource wird entweder über den Duldungsfall 

oder den Aufforderungsfall abgerufen. 
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• Jede steuerbare Ressource ist genau einem EIV zugeordnet.  
Für den Duldungsfall gilt: Sofern TR über eine gemeinsame technische 
Steuerungseinrichtung durch den Netzbetreiber steuerbar sind, müssen 
diese TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden.   

Für den Aufforderungsfall gilt: Sofern TR am selben Netzanschluss
punkt einspeisen oder der NB die netzanschlusspunktübergreifende Ag
gregation freigegeben hat und diese TR die gleichen (kalkulatorischen) 
Kosten haben und diese TR denselben verantwortlichen EIV haben, kön
nen TR zu einer steuerbaren Ressource zusammengefasst werden. 

StromGVV  Stromgrundversorgungsverordnung 

StromNZV Stromnetzzugangsverordnung 

Technische Ressource 
(TR) 

Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie ge
mäß § 13a Abs. 1 S. 1 EnWG 
Für jede technische Ressource ist die Zuordnung zu: 

• einer steuerbaren Ressource 
• einer Marktlokation (Ausnahme: eine TR ist zwei Marktlokationen 

zugeordnet, wenn sie sowohl einspeisen als auch entnehmen 
kann) 

notwendig. 

TEP tagesparameterabhängiges Einspeiseprofil 

TLP temperaturabhängiges Lastprofil 

UC Use-Case 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

ÜNB-DZR Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe 

VZR Verlustzeitreihe 

WiM Strom Wechselprozesse im Messwesen Strom 

wMSB Messstellenbetreiber, der den Messstellenbetrieb auf Wunsch des An
schlussnutzers gemäß § 5 MsbG oder nach Wahl des Anschlussnehmers 
gemäß § 6 MsbG nicht im Rahmen der Grundzuständigkeit erbringt (ent
spricht der Rolle Messstellenbetreiber in der Marktkommunikation). 

WT Werktag; darunter sind alle Tage zu verstehen, die kein Samstag, Sonn
tag oder gesetzlicher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag 
als Feiertag ausgewiesen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. 
Der 24.12. und der 31.12. eines jeden Jahres gelten als Feiertage. 

ZPB Zählpunktbezeichnung 

ZRT Zeitreihentyp 

Zuordnungsermächtigung Umschreibung für die rechtlich/vertraglich abgesicherte Möglichkeit eines 
Marktakteurs, rechtswirksame Geschäfte abzuwickeln (z. B. durch Nach
weis über Vollmachten). 

Zählpunktbezeichnung Eine eindeutige, nicht temporäre, alphanumerische Bezeichnung, die den 
Zählpunkt identifiziert.  
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Die Bildung der Zählpunktbezeichnung erfolgt nach der „FNN Anwen
dungsregel Messwesen Strom (Metering Code) E VDE-AR-N 4400“ in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Zählzeitdefinition Die Zählzeitdefinition beinhaltet in einer Viertelstunden Granularität im Ka
lenderjahr ausgerollt die Information, zu welcher Zeit welches Register an 
einer Marktlokation (und dementsprechend an der/den Messlokation(en))  
die geflossene Energie erfasst.  

Dem Register wird die Information mitgegeben, ob es schwachlastfähig o
der nicht-schwachlastfähig ist. 

 

Eine Zählzeitdefinition ist ausschließlich dann erforderlich, wenn die Erfas
sung der Energie an der Marktlokation (und dementsprechend an der/den 
Messlokation(en)) auf mehr als ein Register verteilt wird. 
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